
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. 

Die Tagesordnung ist beigefügt. 
 
 
 
Hennef, 25.03.2009 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
Gremium 

Rat 
 
Wochentag Datum Uhrzeit 

Montag 30.03.2009 18:00 
 
Sitzungsort 

Meys-Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef 
 
Hinweis:  
Die Sitzung des Rates der Stadt Hennef beginnt erst um 18.00 Uhr. 
Vorher findet ab 16.00 Uhr die Sitzung des Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschusses statt. 

 



 
Tagesordnung 
TOP Beratungsgegenstand Anlagen 
 Öffentliche Sitzung  

1 Ausschussumbesetzungen  

1.1 Umbesetzung von Ausschüssen;  
Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 12.03.2009 
 

1 

2 Beschlussvorlagen  

2.1 Wahltermin für die Kommunalwahl 2009;  
Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 11.03.2009; 
Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 17.03.2009; 
Anfrage der SPD - Fraktion vom 16.03.2009 
 

2 

2.2 Satzung der Stadt Hennef über die Förderung der Kindertagespflege 
und die Erhebung und Festsetzung von Elternbeiträgen für die 
Kindertagespflege 
(Beschlussempfehlung Jugendhilfeausschuss 10.03.2009) 
 

3 

2.3 Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) 
(Beschlussempfehlung Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
30.03.2009) 
 

Vorlage in 
Einladung 

Haupt-
ausschuss 

2.4 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an 
den Straßen und in den Anlagen im Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) vom 
11.12.2006 
(Beschlussempfehlung Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
30.03.2009) 
 

Vorlage in 
Einladung 

Haupt-
ausschuss 

2.5 Neufassung der Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) 
(Beschlussempfehlung Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
30.03.2009) 
 

Vorlage in 
Einladung 

Haupt-
ausschuss 

2.6 Bebauungsplan Nr. 01.47 Hennef (Sieg) - Astrid-Lindgren-Straße Nord - 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB 
2. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB 
3. Beratung und Beschluss über Stellungnahmen im Rahmen der 
gemeinsamen Beteiligungsvorschriften gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 
4. Satzungsbeschluss 
(Beschlussempfehlung „Östlicher Stadtrand“ 10.02.2009) 
 

4 

2.7 Bebauungsplan Nr. 01.48 Hennef (Sieg) - Astrid-Lindgren-Straße Süd - 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB 
2. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der Öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB 

5 



3. Satzungsbeschluss 
(Beschlussempfehlung „Östlicher Stadtrand“ 10.02.2009) 
 

2.8 Bebauungsplan Nr. 01.49 Hennef (Sieg) - Bodenstraße/Blankenberger 
Straße - 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB 
2. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der Öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB 
3. Satzungsbeschluss 
(Beschlussempfehlung „Östlicher Stadtrand“ 10.02.2009) 
 

6 

2.9 Konjunkturpaket II – Umsetzung 
(Beschlussempfehlung Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
30.03.2009) 
 

Vorlage in 
Einladung 

Haupt-
ausschuss 

2.10 Bestellung eines allgemeinen Vertreters und stellvertretenden 
Wahlleiters für die Stadt Hennef 
 

7 

2.11 Bestellung der Vertreter und Stellvertreter für die 
Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes "Gemeinsame 
Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD)" 
 

8 

2.12 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung;  
Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für die Errichtung der 
Kindertagesstätte Bröl 
 

9 

3 Anfragen  

4 Mitteilungen  

4.1 6. Änderungssatzung des Zweckverbands Gemeinsame kommunale 
Datenverarbeitung Rhein-Sieg / Oberberg (GKD) 
 

10 

4.2 Handlungsempfehlung zum regionalen Handlungskonzept Wohnen 2020 
Bonn/Rhein Sieg/Ahrweiler 
(Empfehlung Stadtgestaltung und Planung 25.03.2009) 
 

11 
(Nachtrag) 

 Nicht öffentliche Sitzung  

5 Beschlussvorlagen  

5.1 Neubildung der Einigungsstelle für die Stadtverwaltung nach dem 
Landespersonalvertretungsgesetz 
 

12 

5.2 Ausfallbürgschaften für die Stadtbetriebe Hennef AöR 
 

13 

5.3 Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW; 
Genehmigung zur Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die 
Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH 
 

14 

6 Anfragen  

7 Mitteilungen  

 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1427 Anlage Nr.: ______

Datum: 18.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Umbesetzung von Ausschüssen;  
Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 12.03.2009 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt Hennef beschließt, die Ausschüsse des Rates der Stadt Hennef 
entsprechend des Antrages der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 12.03.2009 umzubesetzen. 
 
 
Begründung 

 
Gemäß §§ 57 und 58 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen bildet der Rat 
die Ausschüsse und regelt deren Zusammensetzung. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 18.03.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 





 
 

Anfrage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2009/0133 Anlage Nr.: ______

Datum: 17.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Wahltermin für die Kommunalwahl 2009;  
Anfrage der SPD - Fraktion vom 16.03.2009 
 
 
Anfragentext 

 
1. Die Gesamtkosten für die Durchführung der Kommunalwahl 2009 belaufen sich auf ca. 

25.665 €. 
 
Davon hätten ca. 6.216 € bei einem gemeinsamen Wahltermin mit der Europawahl oder mit der 
Bundestagswahl eingespart werden können. Hierbei handelt es sich um Kosten für die 
Wahlhelfer, die bei der Europa- oder Bundestagswahl mit 21 € je Wahlhelfer (§10 BWO bzw. § 
10 EUWO) erstattet werden. 
 
Nicht eingespart würden die Portokosten für die Wahlbenachrichtigungskarten. Diese hätten für 
die Kommunalwahl und Europa- oder Bundestagswahl einzeln verschickt werden müssen, auf 
Grund der unterschiedlichen Wahlberechtigungen. Auch das Porto für den Versand der 
Briefwahlunterlagen hätte nicht eingespart werden können. Um das Vermischen der 
Briefwahlunterlagen der Europa- oder Bundestagswahl mit den Briefwahlunterlagen der 
Kommunalwahl beim Bürger zu verhindern, wären die Briefwahlunterlagen ebenfalls separat 
verschickt worden. 
 
 
Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl   
 Porto Wahlbenachrichtigungskarten  9.000,00 €
 Porto Briefwahlunterlagen  1.650,00 €
Stimmzettel 1.130,00 €
Vordrucke, Briefwahlunterlagen usw.  4.419,00 €
Wahlhelfer 8.280,00 €
Porto Verpflichtung Wahlhelfer 326,00 €
sonstiges Porto (Wahllokale, usw.) 200,00 €
Material Einrichtung Wahllokal 160,00 €



Räume Miete, Unkostenerstattung ca. 500,00 €
Summe: 25.665,00 €
 
 
 
2. Gemäß § 47 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 77 Kommunalwahlordnung trägt jedes 
Wahlgebiet die Kosten seiner Vertretung. Finden Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden 
und Kreise gleichzeitig statt, so hat hinsichtlich der Kosten, die im Interesse der verschiedenen 
Wahlgebiete aufgewendet werden, ein Ausgleich zu erfolgen.  
 
Grundlage der Erstattungsbeträge sind die bei der letzten vorausgegangen Landtagswahl 2005 
vom Land je Wahlberechtigten erstatteten halbierten Pauschsätze. Für die letzte Kreistags- und 
Landratswahl 2004 wurde der Stadt Hennef 15.702,25 € (0.4585 € x 34247 Wahlberechtigte) 
erstattet. Für die kommende Kreistags- und Landratswahl 2009 wird eine Erstattung von ca. 
14.150 € erwartet (0,3931 € x 36.000 Wahlberechtigte). 
 
Eine darüber hinausgehende Erstattung vom Land ist bisher nicht vorgesehen. 
 
 
Hennef (Sieg), den  
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 















 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1363 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.02.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 10.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Satzung der Stadt Hennef über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung und 
Fesetzung von Elternbeiträgen für die Kindertagespflege 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef die beigefügte Satzung der 
Stadt Hennef über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung und Festsetzung von 
Elternbeiträgen für die Kindertagespflege zu beschließen. 
 
Begründung 

 
Der Bundestag hat am 26.09.2008 das Kinderfördergesetz (KiföG) zur Änderung des SGB VIII 
beschlossen. Dem hat der Bundesrat am 07.11.2008 zugestimmt. Das Gesetz wurde am 
15.12.2008 verkündet und ist damit ab dem 16.12.2008 in Kraft getreten.  
 
Mit dem Kinderfördergesetz soll der durch das am 01. Januar 2005 in Kraft getretene 
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) angestoßene Ausbau der Kindertagesbetreuung 
fortgeführt und beschleunigt werden. Das KiföG schafft die notwendigen bundesrechtlichen 
Voraussetzungen für diesen Ausbau.  
 
Auf dieser Grundlage besteht die Verpflichtung das Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren 
weiter auszubauen. Bundesdurchschnittlich soll die Versorgungsquote 35 % betragen. 
 
In Hennef sind besonders seit 2004 die Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren 
erheblich ausgebaut worden – allerdings ausschließlich mit kommunalen Mitteln, überwiegend 
durch einen qualifizierten Ausbau der Kindertagespflege.  

 
Um jetzt vorliegenden Nachfrage  nach zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 
Jahren gerecht zu werden, wurden in der Vergangenheit bereits 33 Kinder unter 3 Jahren in 
bestehenden Einrichtungen aufgenommen. 
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In der Umsetzung des KiBiz ab 01.08.2008 waren dies in Kindertageseinrichtungen zunächst 
insgesamt 50 Plätze. 
 
Bei den neu zu errichtenden Einrichtungen ist die zusätzliche Schaffung von Plätzen für unter 
Dreijährige vorgesehen (siehe Beschlüsse Jugendhilfeausschuss vom 17.09.2008 und 
19.11.2008). 
 
Im Bereich Kindertagespflege sieht das KiföG Veränderungen im Hinblick auf die erhöhte 
finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen sowie der Anspruchsvoraussetzungen der 
Kinder vor. Hierdurch sollen insbesondere mehr Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren 
geschaffen werden.  
 
Seit dem 01.01.2009 ist neben der schon bisher zu erstattenden Aufwendungen zu einer 
angemessenen Unfallversicherung und der hälftigen angemessenen Alterssicherung auch die 
Hälfte der Kosten für eine angemessene Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 23 Abs. 2 
Nr. 4 SGBVIII zu übernehmen. 
 
Eine weitere Änderung ergibt sich im Hinblick auf die einkommenssteuerrechtliche Behandlung 
der aus den öffentlichen Kassen finanzierten Kindertagespflegeverhältnissen. Nach dem 
Rundschreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 17. Dezember 2007  zur 
„Einkommensteuerrechtlichen Behandlung der Geldleistungen für Kinder in Kindertagespflege“ 
werden ab dem 01.01.2009 alle Einkünfte aus der öffentlich geförderten Kindertagspflege 
ebenfalls als steuerpflichtige Einnahme behandelt. Dies wirkt sich auch auf die zu zahlendem 
Beiträge in Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung der Tagespflegepersonen aus. 
 
Zudem ist gemäß § 23 Absatz 2a SGB VIII der Betrag zur Anerkennung der Förderleistung der 
Tagespflegepersonen leistungsgerecht auszugestalten. 
Der Tagespflegesatz wurde von bisher ca. 2,50 €/Betreuungsstunde auf nun ca. 4,00 
€/Betreuungsstunde erhöht.  
Die neuen Förderbeträge halten die Systematik der Steigerung der Förderleistung in 5-Stunden-
Sprüngen bei. Der Betrag von 4,00 €/Betreuungsstunde beruht auf einer mittleren 
Wochenstundenzahl (z.B. zwischen 20 und 25 Stunden wurde mit 22,5 Stunden gerechnet). 
Der Monat wurde mit 4,33 Wochen berechnet. 
 
Zum 01.01.2010 soll der Betrag auf 4,30 €/Betreuungsstunde, zum 01.01.2011 auf 4,60 
€/Betreuungsstunde und zum 01.01.2012 auf 4,90 €/Betreuungsstunde erhöht werden. 
 
Bisher war die Erstattung der Aufwendungen zu einer angemessenen Rentenversicherung auf 
den hälftigen Mindestbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung auf ca. 39 €/Monat begrenzt. 
Aufgrund der Änderung des Steuerrechts ist damit zu rechnen, dass für eine erhöhte Anzahl 
von Tagespflegepersonen nun eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
besteht und die Kosten der Erstattung zu einer angemessenen Rentenversicherung 
dementsprechend höher ausfallen werden. 
 
In welcher Höhe Kosten für die Erstattung der Aufwendungen für eine angemessene Kranken- 
und Pflegeversicherung anfallen, lässt sich derzeit nicht abschätzen, da dies individuell sehr 
unterschiedlich sein kann. 
 
Geändert haben sich auch die Bedarfskriterien für die öffentlich geförderte Kindertagspflege: 
Hier ist unter anderem das Kriterium der Arbeitssuche als Förderkriterium hinzu gekommen.  
 
Zudem wurde die bereits im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Offenen 
Ganztagsschule praktizierte Geschwisterregelung auf den Bereich der Tagespflege ausgeweitet 
und daher in die Satzung neu aufgenommen. 
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Aufgrund der vorstehenden Änderungen ist es notwendig geworden die bisherigen Richtlinien 
der Stadt Hennef über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege zu ändern. Diesen Änderungen wurde in der 
beigefügten Satzung Rechnung getragen. 

 
 

 
Kurzübersicht zu den Leistungen an die Tagespflegepersonen 

 
Bisheriger Tagespflegesatz bei    Neuer Tagespflegesatz bei 
bis zu 45 Betreuungsstunden/Woche  bis zu 45 Betreuungsstunden/Woche 
       
                  450,00 €          730,00 € 
 
Weitere Leistungen an die Tagespflegeperson 
 

- Erstattung der Beiträge zu einer Unfallversicherung 
- hälftige Erstattungen der Aufwendungen zu einer angemessenen 

Alterssicherung 
- Hälftige Erstattung der Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und 

Pflegeversicherung 
- Vergütung einer Vertretungskraft in Ausfallzeiten 

 
Auswirkungen auf den Haushalt 

 
 Keine Auswirkungen  Kosten der Maßnahme 

Sachkosten:  ca. 95.000 € 
 Jährliche Folgekosten Personalkosten:        € 

Höhe des Zuschusses       € 
 Maßnahme zuschussfähig        % 

HAR:       €  Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, 
 
     Haushaltsstelle:       Lfd. Mittel:       € 

  Bewilligung außer- oder überplanmäßiger 
Betrag:       €       Ausgaben erforderlich 

 Kreditaufnahme erforderlich  Betrag:       € 

 Einsparungen Betrag       € 

 Jährliche Folgeeinnahmen Art: Landesförderung nach § 22 KiBiz 

 Höhe: 35.150 € 

 Bemerkungen  

Die genauen haushaltsmässigen Ausgaben lassen sich derzeit nicht abschätzen. Die Daten 
wurden empirisch erhoben. 
 



 
Bei planungsrelevanten Vorhaben 

 
Der Inhalt des Beschlussvorschlages stimmt mit den Aussagen / Vorgaben 

   

des Flächennutzungsplanes  überein  nicht überein (siehe Anl.Nr.      ) 

der Jugendhilfeplanung  überein  nicht überein (siehe Anl.Nr.      ) 

 
 
Mitzeichnung: 
 
Name:  Paraphe:  Name:  Paraphe: 
J.J. Hoffmann 
 

           

M. Walter 
 

           

      
 

           

 
Hennef (Sieg), den 16.02.2009 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
 
 
Anlagen 
 

- Satzungstext 
- Synopse zum Gesetz zur frühen Förderung von Kindern unter drei Jahren in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz – KiFöG) 



 
 
 

 
Auszug aus der Niederschrift 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 10.03.2009 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
TOP Beratungsgegenstand 

 1.1 Satzung der Stadt Hennef über die Förderung der 
Kindertagespflege und die Erhebung und Festsetzung von 
Elternbeiträgen für die Kindertagespflege 

 

   
 Frau Krebs stellte den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses vor, welche 

Kriterien an die Erteilung einer Tagespflegeerlaubnis geknüpft sind. Sie schilderte 
den Ausschussmitgliedern den Ablauf der Beratung der Tagespflegepersonen und 
der Eltern sowie den Ablauf des Vermittlungsprozesses. 
 
Im Anschluss konnte die Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet werden.  
 
Herr Schenkelberg beantragte, dass der folgende Passus aus der Begründung der 
Beschlussvorlage in den Beschluss aufgenommen wird: 
„Zum 01.01.2010 soll der Betrag auf 4,30 €/Betreuungsstunde, zum 01.01.2011 
auf 4,60 €/Betreuungsstunde und zum 01.01.2012 auf 4,90 €/Betreuungsstunde 
erhöht werden.“ 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschloss einstimmig: 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef die beigefügte 
Satzung der Stadt Hennef über die Förderung der Kindertagespflege und die 
Erhebung und Festsetzung von Elternbeiträgen für die Kindertagespflege zu 
beschließen.  
Zum 01.01.2010 soll der Betrag auf 4,30 €/Betreuungsstunde, zum 01.01.2011 auf 
4,60 €/Betreuungsstunde und zum 01.01.2012 auf 4,90 €/Betreuungsstunde 
erhöht werden. 
 
 

  
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
 
 
Hennef, den 25.03.2009 
 
 
 
Nadine Boddenberg 
Schriftführerin 
 
 
 



SSSS YNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     

Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz – KiföG) 

(BT-Drucks. 16/9299, 16/10357) 
 
 
 
 

Bisherige Fassung Geplante Fassung 
Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der 
Familie 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der 
Familie 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre Kin-
der von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen 
betreuen lassen wollen oder können, eine monatli-
che Zahlung (zum Beispiel Betreuungsgeld) einge-
führt werden. 

§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not-
situationen 

(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung 
des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen 
zwingenden Gründen aus, so soll der andere Elternteil 
bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt 
lebenden Kindes unterstützt werden, wenn  

1. er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der 
Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen, 

2. die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes 
zu gewährleisten, 

3. Angebote der Förderung des Kindes in Tagesein-
richtungen oder in Tagespflege nicht ausreichen. 

 

(2) ... 

§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not-
situationen 

(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung 
des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen 
zwingenden Gründen aus, so soll der andere Elternteil 
bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt 
lebenden Kindes unterstützt werden, wenn  

1. er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der 
Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen, 

2. die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes 
zu gewährleisten, 

3. Angebote der Förderung des Kindes in Tagesein-
richtungen oder in Kindertagespflege nicht ausrei-
chen. 

(2) ... 
§ 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung 
zur Erfüllung der Schulpflicht  

Können Personensorgeberechtigte wegen des mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit verbundenen ständigen Orts-
wechsels die Erfüllung der Schulpflicht ihres Kindes 
oder Jugendlichen nicht sicherstellen und ist deshalb 
eine anderweitige Unterbringung des Kindes oder des 
Jugendlichen notwendig, so haben sie Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung. In geeigneten Fällen 
können die Kosten der Unterbringung in einer für das 
Kind oder den Jugendlichen geeigneten Wohnform 
einschließlich des notwendigen Unterhalts sowie die 
Krankenhilfe übernommen werden, wenn und soweit 
dies dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen El-
tern aus ihren Einkommen und Vermögen nach Maß-
gabe der §§ 91 bis 93 nicht zuzumuten ist. Die Kosten 
können über das schulpflichtige Alter hinaus über-
nommen werden, sofern eine begonnene Schulausbil-
dung noch nicht abgeschlossen ist, längstens aber bis 
zur Vollendung des 21. Lebensjahres. 

§ 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung 
zur Erfüllung der Schulpflicht  

Können Personensorgeberechtigte wegen des mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit verbundenen ständigen Orts-
wechsels die Erfüllung der Schulpflicht ihres Kindes 
oder Jugendlichen nicht sicherstellen und ist deshalb 
eine anderweitige Unterbringung des Kindes oder des 
Jugendlichen notwendig, so haben sie Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung. In geeigneten Fällen 
können die Kosten der Unterbringung in einer für das 
Kind oder den Jugendlichen geeigneten Wohnform 
einschließlich des notwendigen Unterhalts sowie die 
Krankenhilfe übernommen werden. Die Leistung 
kann über das schulpflichtige Alter hinaus gewährt 
werden, sofern eine begonnene Schulausbildung noch 
nicht abgeschlossen ist, längstens aber bis zur Vollen-
dung des 21. Lebensjahres. 



§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe 
von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer 
geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von 
der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, 
deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qua-
lifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geld-
leistung. 

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst  

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tages-
pflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung und 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für 
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälf-
tige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Alterssicherung der Tagespfle-
geperson. 

 
 
 

Die Höhe der laufenden Geldleistung wird vom Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landes-
recht nicht etwas anderes bestimmt. Über die Gewäh-
rung einer Geldleistung an unterhaltspflichtige Perso-
nen entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ... 

(4) ... 

§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe 
von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer 
geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von 
der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, 
deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qua-
lifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geld-
leistung an die Tagespflegeperson. 

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst  

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tages-
pflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungs-
leistung nach Maßgabe von Absatz 2a, 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für 
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälf-
tige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Alterssicherung der Tagespfle-
geperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwen-
dungen zu einer angemessenen Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung. 

(aufgehoben) 
 
 
 
 
 

(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von 
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, 
soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. 
Der Betrag zur Anerkennung der Förderungsleis-
tung der Tagespflegeperson ist leistungsgerecht 
auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang der 
Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf 
der betreuten Kinder zu berücksichtigen. 
(3) ... 

(4) ... 
 

§ 24 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege 
(1) ... 

(2) ... 

(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind mindes-
tens Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten, wenn  

1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur 
mit einem Erziehungsberechtigten zusammenlebt, 
diese Person einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer be-
ruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbil-
dung oder Hochschulausbildung befinden oder an 
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne 
des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt teilnehmen oder 

2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende 
Förderung nicht gewährleistet ist; die §§ 27 bis 34 
bleiben unberührt. 

 
 
 
 

Fassung vom Inkrafttreten bis 31. Juli 2013: 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege 
(1) ... 

(2) ... 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ist in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder 

 
 
 
 
 
 
2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Er-
werbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit su-
chend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, 
in der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder 



 
 

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich 
nach dem individuellen Bedarf im Hinblick auf die in 
Satz 1 genannten Kriterien. 
 
 

(4) Die Jugendämter oder die von ihnen beauftragten 
Stellen sind verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die 
Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen 
wollen, über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbe-
reich und die pädagogische Konzeption der Einrichtun-
gen zu informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. 
Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern das Jugend-
amt oder die beauftragte Stelle innerhalb einer be-
stimmten Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme 
der Leistung in Kenntnis setzen. 
 

(5) ... 

(6) ... 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im 
Sinne des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtig-
ten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen 
Förderung richtet sich nach dem individuellen Be-
darf . 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die 
von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in 
Anspruch nehmen wollen, über das Platzangebot im 
örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Kon-
zeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei 
der Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, 
dass Eltern den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten 
Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leis-
tung in Kenntnis setzen. 

(5) ... 

(6) ... 
 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege 
(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer 
Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Alters-
gruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplät-
zen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur 
Verfügung steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schul-
pflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfle-
ge vorzuhalten.  
 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ist in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbs-

tätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in 

der Schulausbildung oder Hochschulausbildung 
befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne 

Fassung ab 1. August 2013: 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege 
(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder in Kin-
dertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Er-

werbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit su-
chend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, 
in der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im 
Sinne des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtig-
ten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen 
Förderung richtet sich nach dem individuellen Be-
darf . 

(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet 
hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Absatz 
1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet 
hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förde-
rung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, 
dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. 
Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergän-
zend auch in Kindertagespflege gefördert werden. 
 
 
 
 
 



des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten 
zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der Erzie-
hungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förde-
rung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die 
von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in 
Anspruch nehmen wollen, über das Platzangebot im 
örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Kon-
zeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei 
der Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, 
dass Eltern den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten 
Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leis-
tung in Kenntnis setzen. 

(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 
Abs. 3 können auch vermittelt werden, wenn die Vor-
aussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen. 2In die-
sem Fall besteht die Pflicht zur Gewährung einer lau-
fenden Geldleistung nach § 23 Abs. 1 nicht; Aufwen-
dungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 können erstattet 
werden. 
 
 
 
 
 
 

(6) ... 

 
 
 
 
 

(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein 
bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen 
vorzuhalten. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 
gelten entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Träger der öffentliche Jugendhilfe oder die 
von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, 
Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach den 
Absätzen 1 bis 4 in Anspruch nehmen wollen, über 
das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und 
die pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu 
informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. 
Landesrecht kann bestimmen, dass die erziehungs-
berechtigten Personen den zuständigen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle 
innerhalb einer bestimmten Frist vor der beabsich-
tigten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis 
setzen. 

(6) ... 
§ 24a Übergangsregelung für die Ausgestaltung des 
Förderungsangebots 
(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das für die 
Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 6 
erforderliche Angebot nicht gewährleistet werden, so 
können die Träger der öffentlichen Jugendhilfe be-
schließen, dass die Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 
6 erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens ab dem 
1. Oktober 2010 erfüllt wird. 

(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger im Rahmen 
ihrer Jugendhilfeplanung verpflichtet,  

1. für den Übergangszeitraum jährliche Ausbaustufen 
zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zu 
beschließen und 

2. jährlich zum 15. März jeweils den aktuellen Bedarf 
zu ermitteln und den erreichten Ausbaustand festzu-
stellen. 

 

(3) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag 
jährlich einen Bericht über den Stand des Ausbaus nach 
Absatz 2 vorzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24 a Übergangsregelung und stufenweiser Ausbau 
des Förderangebots für Kinder unter drei Jahren 
(1) Kann ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
das zur Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 
3 erforderliche Angebot noch nicht vorhalten, so ist 
er zum stufenweisen Ausbau des Förderangebots 
für Kinder unter drei Jahren nach Maßgabe der 
Absätze 2 und 3 verpflichtet. 
 

(2) Die Befugnis zum stufenweisen Ausbau umfasst 
die Verpflichtung,  

1. jährliche Ausbaustufen zur Verbesserung des 
Versorgungsniveaus zu beschließen und 

 
2. jährlich zum 31. Dezember jeweils den erreich-

ten Ausbaustand festzustellen und den Bedarf 
zur Erfüllung der Kriterien nach § 24 Abs. 3 zu 
ermitteln . 

(3) Ab dem 1. Oktober 2010 sind die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, mindestens ein 
Angebot vorzuhalten, das eine Förderung aller 
Kinder ermöglicht, 

1. deren Erziehungsberechtigte 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine 

Erwerbstätigkeit aufnehmen, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, 

in der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im 
Sinne des Zweiten Buches erhalten; 

lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberech-



 
 
 
 

(4) Solange das erforderliche Angebot noch nicht zur 
Verfügung steht, sind bei der Vergabe der neu geschaf-
fenen Plätze  

1. Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, und 
2. Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende Elterntei-

le eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufneh-
men oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen, 

besonders zu berücksichtigen. 

tigten zusammen, so tritt diese Person an die 
Stelle der Erziehungsberechtigten; 

2. deren Wohl ohne eine entsprechende Förderung 
nicht gewährleistet ist. 

(4) Solange das zur Erfüllung der Verpflichtung 
nach § 24 Abs. 3 erforderliche Angebot noch nicht 
zur Verfügung steht, sind bei der Vergabe der frei 
werdenden und der neu geschaffenen Plätze Kinder, 
die die in § 24 Abs. 3 geregelten Förderungsvoraus-
setzungen erfüllen, besonders zu berücksichtigen. 
 
 
 

 

(5) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bun-
destag jährlich einen Bericht über den Stand des 
Ausbaus nach Absatz 2 vorzulegen. 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan  

(1) ... 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 
Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere 
Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausges-
taltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Perso-
nensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugend-
lichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen 
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe so-
wie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen 
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin 
geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchfüh-
rung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der 
Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu 
beteiligen. 
 
 
 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll 
bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie 
bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat, 
beteiligt werden; vor einer Entscheidung über die Ge-
währung einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teil-
weise im Ausland erbracht werden soll, soll zum Aus-
schluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert 
die Stellungnahme einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 ge-
nannten Person eingeholt werden. Erscheinen Maß-
nahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, so 
sollen auch die Stellen der Bundesagentur für Arbeit 
beteiligt werden. 

 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan  

(1) ... 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 
Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere 
Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausges-
taltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Perso-
nensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugend-
lichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen 
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe so-
wie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen 
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin 
geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchfüh-
rung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der 
Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu 
beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen 
Eingliederung erforderlich, so sollen auch die für 
die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt wer-
den. 
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll 
bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie 
bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat, 
beteiligt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung 
einer Hilfe, die ganz oder teilweise im Ausland er-
bracht wird, soll zur Feststellung einer seelischen 
Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme 
einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 genannten Person ein-
geholt werden. 

§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
(1) ... 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige unmittel-
bare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbe-

§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
(1) ... 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige unmittel-
bare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbe-



sondere der Erziehungsberatung, zulassen. Dazu 
schließt er mit den Leistungserbringern Vereinbarun-
gen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestal-
tung der Leistungserbringung sowie die Übernahme der 
Kosten geregelt werden. 

(3) ... 

sondere der Erziehungsberatung, zulassen. Dazu soll er 
mit den Leistungserbringern Vereinbarungen schlie-
ßen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestal-
tung der Leistungserbringung sowie die Übernahme der 
Kosten geregelt werden. 

(3) ... 
§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des 
Jugendlichen 
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, so ist auch der notwendige 
Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des 
Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst auch die Kos-
ten der Erziehung. 
 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage 
der tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie 
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die 
laufenden Leistungen umfassen auch die Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 
Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nach-
gewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung. Sie sollen in einem monatlichen Pau-
schalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach der 
Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen 
geboten sind. Ist die Pflegeperson unterhaltsverpflich-
tet, so kann der monatliche Pauschalbetrag angemessen 
gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher 
im Bereich eines anderen Jugendamts untergebracht, so 
soll sich die Höhe des zu gewährenden Pauschalbetra-
ges nach den Verhältnissen richten, die am Ort der 
Pflegestelle gelten. 
 
 
 
 
 
 

(5) ... 

(6) ... 

(7) ... 

§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des 
Jugendlichen 
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, so ist auch der notwendige 
Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des 
Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst die Kosten 
für den Sachaufwand sowie für die Pflege und Er-
ziehung des Kindes oder Jugendlichen. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage 
der tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie 
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die 
laufenden Leistungen umfassen auch die Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 
Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nach-
gewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Pflegeperson. Sie sollen in einem 
monatlichen Pauschalbetrag gewährt werden, soweit 
nicht nach der Besonderheit des Einzelfalls abweichen-
de Leistungen geboten sind. Ist die Pflegeperson in 
gerader Linie mit dem Kind oder Jugendlichen 
verwandt und kann sie diesem unter Berücksichti-
gung ihrer sonstigen Verpflichtungen und ohne 
Gefährdung ihres angemessenen Unterhalts Unter-
halt gewähren, so kann der Teil des monatlichen 
Pauschalbetrags, der die Kosten für den Sachauf-
wand des Kindes oder Jugendlichen betrifft, ange-
messen gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Ju-
gendlicher im Bereich eines anderen Jugendamts un-
tergebracht, so soll sich die Höhe des zu gewährenden 
Pauschalbetrages nach den Verhältnissen richten, die 
am Ort der Pflegestelle gelten. 

(5) ... 

(6) ... 

(7) ... 
§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
(1) Wer Kinder außerhalb ihrer Wohnung in anderen 
Räumen während des Tages mehr als 15 Stunden wö-
chentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreu-
en will (Tagespflegeperson), bedarf der Erlaubnis. 
 

(2) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Person für die 
Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im Sinne des 
Satzes 1 sind Personen, die  

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtig-
ten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen 
und 

2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 

Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der 
Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie 
in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer 
Weise nachgewiesen haben. 

§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder 
außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtig-
ten während eines Teils des Tages und mehr als 15 
Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei 
Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für 
die Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im Sinne 
des Satzes 1 sind Personen, die  

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtig-
ten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen 
und 

2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 

Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der 
Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie 
in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer 
Weise nachgewiesen haben. 



(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf 
fremden Kindern. Sie ist auf fünf Jahre befristet. Die 
Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wich-
tige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung 
des oder der Kinder bedeutsam sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann die 
Zahl der zu betreuenden Kinder weiter einschränken 
oder vorsehen, dass die Erlaubnis im Einzelfall für 
weniger als fünf Kinder erteilt werden kann. 

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu 
fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Im 
Einzelfall kann die Erlaubnis für eine geringere 
Zahl von Kindern erteilt werden. Landesrecht kann 
bestimmen, dass die Erlaubnis zur Betreuung von 
mehr als fünf gleichzeitig anwesenden, fremden 
Kindern erteilt werden kann, wenn die Person über 
eine pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pfle-
gestelle dürfen nicht mehr Kinder betreut werden 
als in einer vergleichbaren Gruppe einer Tagesein-
richtung. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. 
Sie kann mit einer Nebenbestimmung versehen 
werden. Die Tagespflegeperson hat den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe über wichtige Ereignisse zu 
unterrichten, die für die Betreuung des oder der 
Kinder bedeutsam sind. 

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen 
haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen der 
Kindertagespflege. 
 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. 
§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugend-
ämter, Landesjugendämter 
(1) Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die örtli-
chen und überörtlichen Träger. Örtliche Träger sind die 
Kreise und die kreisfreien Städte. Landesrecht regelt, 
wer überörtlicher Träger ist. 

(2) Landesrecht kann regeln, dass auch kreisangehörige 
Gemeinden auf Antrag zu örtlichen Trägern bestimmt 
werden, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch gewährleistet ist. Landes-
recht bestimmt, in welcher Weise die Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch in den anderen Gemein-
den des Kreises sichergestellt wird, falls der Kreis dazu 
nicht in der Lage ist; wird durch kreisangehörige Ge-
meinden als örtliche Träger das gesamte Gebiet eines 
Kreises abgedeckt, so ist dieser Kreis nicht örtlicher 
Träger. 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Landesrecht kann bestimmen, dass kreisangehörige 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche 
Träger sind, zur Durchführung von Aufgaben der För-
derung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege herangezogen werden. Das Wunsch- 
und Wahlrecht der Eltern nach § 5 bleibt unberührt. Für 
die Aufnahme gemeindefremder Kinder ist ein ange-
messener Kostenausgleich sicherzustellen. 

(6) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbän-
de, die nicht örtliche Träger sind, können für den örtli-
chen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen. 
Die Planung und Durchführung dieser Aufgaben ist in 
den wesentlichen Punkten mit dem örtlichen Träger 
abzustimmen; dessen Gesamtverantwortung bleibt 
unberührt. Für die Zusammenarbeit mit den Trägern 
der freien Jugendhilfe gelten die §§ 4, 74, 76 und 77 
entsprechend. 4Landesrecht kann Näheres regeln. 

§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugend-
ämter, Landesjugendämter 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden 
durch Landesrecht bestimmt. 
 
 

(2) (aufgehoben) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ... 

(4) ... 

(5) (aufgehoben) 
 
 
 
 
 
 
 

(6) (aufgehoben) 



 
§ 72a Persönliche Eignung 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsicht-
lich der persönlichen Eignung im Sinne des § 72 Abs. 1 
insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen 
beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen 
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
181a, 182 bis 184e oder § 225 des Strafgesetzbuches 
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie 
sich bei der Einstellung und in regelmäßigen Abstän-
den von den zu beschäftigenden Personen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregis-
tergesetzes vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit 
den Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, 
dass diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen. 

§ 72a Persönliche Eignung  

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für 
die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- 
und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder 
vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu die-
sem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder 
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von 
den betroffenen Personen ein Führungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes 
vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit den Trä-
gern von Einrichtungen und Diensten sollen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass 
diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen. 

§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für 
Kinder  

Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das 
Landesrecht. Die Erhebung von Teilnahmebeiträgen 
nach § 90 bleibt unberührt. 

§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für 
Kinder  

Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das 
Landesrecht. Dabei können alle Träger von Einrich-
tungen, die die rechtlichen und fachlichen Voraus-
setzungen für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, 
gefördert werden. Die Erhebung von Teilnahmebei-
trägen nach § 90 bleibt unberührt. 

§ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufga-
ben 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durch-
führung ihrer Aufgaben nach den §§ 42, 50 bis 52a und 
53 Abs. 2 bis 4 beteiligen oder ihnen diese Aufgaben 
zur Ausführung übertragen. 

(2) ... 

§ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufga-
ben 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durch-
führung ihrer Aufgaben nach den §§ 42, 43, 50 bis 52a 
und 53 Abs. 2 bis 4 beteiligen oder ihnen diese Aufga-
ben zur Ausführung übertragen. 

(2) ... 
§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten 

1. der Jugendarbeit nach § 11, 
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 

Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 

können Teilnahmebeiträge oder Kostenbeiträge festge-
setzt werden. Landesrecht kann eine Staffelung der 
Teilnahmebeiträge und Kostenbeiträge, die für die 
Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder 
zu entrichten sind, nach Einkommensgruppen und 
Kinderzahl oder der Zahl der Familienangehörigen 
vorschreiben oder selbst entsprechend gestaffelte Be-
träge festsetzen. Werden die Teilnahmebeiträge oder 
Kostenbeiträge nach dem Einkommen berechnet, bleibt 
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagenge-
setz außer Betracht. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der 
Teilnahmebeitrag oder der Kostenbeitrag auf Antrag 
ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn  
 

1. die Belastung 
a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen El-

tern oder 
b) dem jungen Volljährigen 

§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten 

1. der Jugendarbeit nach § 11, 
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 

Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 

können Kostenbeiträge festgesetzt werden. Soweit 
Landesrecht nichts anderes bestimmt, sind Kosten-
beiträge, die für die Inanspruchnahme von Ta-
geseinrichtungen und von Kindertagespflege zu 
entrichten sind, zu staffeln. Als Kriterien können 
insbesondere das Einkommen, die Anzahl der kin-
dergeldberechtigten Kinder in der Familie und die 
tägliche Betreuungszeit berücksichtigt werden. 
Werden die Kostenbeiträge nach dem Einkommen 
berechnet, bleibt die Eigenheimzulage nach dem Ei-
genheimzulagengesetz außer Betracht. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der 
Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen 
oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder 
teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
übernommen werden, wenn 

1. die Belastung 
a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen El-

tern oder 
b) dem jungen Volljährigen 



nicht zuzumuten ist und 
2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Men-

schen erforderlich ist. 

Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Eltern. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Teilnahmebei-
trag oder der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teil-
weise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung 
den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 
gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des Zwölften Buches 
entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere 
Regelung trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt 
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagenge-
setz außer Betracht. 

nicht zuzumuten ist und 
2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Men-

schen erforderlich ist. 

Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Eltern. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Kostenbeitrag 
auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teil-
nahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen wer-
den, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind 
nicht zuzumuten ist. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 
gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a des Zwölften 
Buches entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine 
andere Regelung trifft. Bei der Einkommensberech-
nung bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheim-
zulagengesetz außer Betracht. 

§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 
(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 
und 94 heranzuziehen sind:  

1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 
Abs. 1 Nr. 1 bis 7 und Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten 
Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 

2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 
Nr. 1, 4 und 8 und Abs. 2 Nr. 4 genannten Leistun-
gen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in 
§ 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leistungen, 

4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen und 
Leistungsberechtigter nach § 19 zu den Kosten der 
in § 91 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und vor-
läufigen Maßnahmen, 

5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 genann-
ten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen; leben 
sie mit dem jungen Menschen zusammen, so wer-
den sie auch zu den Kosten der in § 91 Abs. 2 ge-
nannten Leistungen herangezogen. 

 
 
 
 
 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit 
Unterhaltsansprüche vorrangig Berechtigter nicht ge-
schmälert werden. Von der Heranziehung der Eltern ist 
abzusehen, wenn das Kind, die Jugendliche oder die 
junge Volljährige schwanger ist oder ein leibliches 
Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
betreut. 
 

(5) ... 

§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 
(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 
und 94 heranzuziehen sind:  

1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 
Abs. 1 Nr. 1 bis 7 genannten Leistungen und vorläu-
figen Maßnahmen, 

2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 
Nr. 1, 4 und 8 genannten Leistungen, 

 
3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in 

§ 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leistungen, 
4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen und 

Leistungsberechtigter nach § 19 zu den Kosten der 
in § 91 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und vor-
läufigen Maßnahmen, 

5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 genann-
ten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen; leben 
sie mit dem jungen Menschen zusammen, so wer-
den sie auch zu den Kosten der in § 91 Abs. 2 ge-
nannten Leistungen herangezogen. 

(1a) Zu den Kosten vollstationärer Leistungen sind 
junge Volljährige und volljährige Leistungsberech-
tigte nach § 19 zusätzlich aus ihrem Vermögen nach 
Maßgabe der §§ 90 und 91 des Zwölften Buches 
heranzuziehen. 
(2) ... 

(3) ... 

(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit 
Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleichrangig 
Berechtigter nicht geschmälert werden. Von der He-
ranziehung der Eltern ist abzusehen, wenn das Kind, 
die Jugendliche, die junge Volljährige oder die Leis-
tungsberechtigte nach § 19 schwanger ist oder ein 
leibliches Kind bis zur Vollendung des sechsten Le-
bensjahres betreut. 

(5) ... 
§ 93 Berechnung des Einkommens 
(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld 
oder Geldeswert mit Ausnahme der Grundrente nach 
oder entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz so-
wie der Renten und Beihilfen, die nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben 
sowie an Körper und Gesundheit gewährt werden bis 

§ 93 Berechnung des Einkommens 
(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld 
oder Geldeswert mit Ausnahme der Grundrente nach 
oder entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz so-
wie der Renten und Beihilfen, die nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben 
sowie an Körper und Gesundheit gewährt werden bis 



zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. Geldleistungen, die dem 
gleichen Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugend-
hilfe dienen, zählen nicht zum Einkommen und sind 
unabhängig von einem Kostenbeitrag einzusetzen. 
Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck 
erbracht werden, sind nicht als Einkommen zu berück-
sichtigen. 
 
 
 

(2) ... 

(3) ... 

zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. Eine Entschädigung, die 
nach § 253 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden 
ist, geleistet wird, ist nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen. Geldleistungen, die dem gleichen 
Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugendhilfe 
dienen, zählen nicht zum Einkommen und sind unab-
hängig von einem Kostenbeitrag einzusetzen. Leistun-
gen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu 
einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, 
sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 

(2) ... 

(3) ... 
§ 94 Umfang der Heranziehung 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, 
Ehegatten und Lebenspartnern junger Menschen wer-
den nach Einkommensgruppen gestaffelte Pauschalbe-
träge durch Rechtsverordnung des zuständigen Bun-
desministeriums mit Zustimmung des Bundesrates 
bestimmt. Die Beträge sind alle zwei Jahre, erstmals 
zum 1. Juli 2007, der Entwicklung des durchschnittlich 
verfügbaren Arbeitseinkommens anzupassen. 

(6) Junge Menschen haben ihr Einkommen nach den 
Abzügen des § 93 in vollem Umfang als Kostenbeitrag 
einzusetzen. Junge Volljährige und volljährige Leis-
tungsberechtigte nach § 19 sind zusätzlich aus ihrem 
Vermögen nach den §§ 90 und 91 des Zwölften Buches 
heranzuziehen.  

§ 94 Umfang der Heranziehung 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, 
Ehegatten und Lebenspartnern junger Menschen und 
Leistungsberechtigter nach § 19 werden nach Ein-
kommensgruppen gestaffelte Pauschalbeträge durch 
Rechtsverordnung des zuständigen Bundesministeri-
ums mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt. 
 
 

(6) Bei vollstationären Leistungen haben junge 
Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 nach 
Abzug der in § 93 Abs. 2 genannten Beträge 75 
Prozent ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzu-
setzen. 

§ 95 Überleitung von Ansprüchen 
(1) Hat eine der in § 91 genannten Personen für die 
Zeit, für die Jugendhilfe gewährt wird, einen Anspruch 
gegen einen anderen, der weder Leistungsträger im 
Sinne des § 12 des Ersten Buches noch Kostenbei-
tragspflichtiger ist, so kann der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe durch schriftliche Anzeige an den anderen 
bewirken, dass dieser Anspruch bis zur Höhe seiner 
Aufwendungen auf ihn übergeht. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

§ 95 Überleitung von Ansprüchen 
(1) Hat eine der in § 92 Abs. 1 genannten Personen für 
die Zeit, für die Jugendhilfe gewährt wird, einen An-
spruch gegen einen anderen, der weder Leistungsträger 
im Sinne des § 12 des Ersten Buches noch Kostenbei-
tragspflichtiger ist, so kann der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe durch schriftliche Anzeige an den anderen 
bewirken, dass dieser Anspruch bis zur Höhe seiner 
Aufwendungen auf ihn übergeht. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 
§ 97a Pflicht zur Auskunft 
(1) Soweit dies für die Berechnung, die Übernahme 
oder den Erlass eines Teilnahmebeitrags oder Kosten-
beitrags nach § 90 oder die Ermittlung eines Kostenbei-
trags nach den §§ 92 bis 94 erforderlich ist, sind Eltern 
oder Elternteile sowie junge Volljährige, deren Ehegat-
ten und Lebenspartner verpflichtet, dem örtlichen Trä-
ger über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnis-
se Auskunft zu geben. Eltern oder Elternteile, denen 
die Sorge für das Vermögen des Kindes oder des Ju-
gendlichen zusteht, sind auch zur Auskunft über dessen 
Einkommen verpflichtet. Ist die Sorge über das Ver-
mögen des Kindes oder des Jugendlichen anderen Per-
sonen übertragen, so treten diese an die Stelle der El-
tern. 

§ 97a Pflicht zur Auskunft 
(1) Soweit dies für die Berechnung oder den Erlass 
eines Kostenbeitrags oder die Übernahme eines 
Teilnahmebeitrags nach § 90 oder die Ermittlung 
eines Kostenbeitrags nach den §§ 92 bis 94 erfor-
derlich ist, sind Eltern, Ehegatten und Lebenspart-
ner junger Menschen sowie Leistungsberechtigter 
nach § 19 verpflichtet, dem örtlichen Träger über 
ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben. 
Junge Volljährige und volljährige Leistungsberech-
tigte nach § 19 sind verpflichtet, dem örtlichen Trä-
ger über ihre Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse Auskunft zu geben. Eltern, denen die Sor-
ge für das Vermögen des Kindes oder des Jugendli-
chen zusteht, sind auch zur Auskunft über dessen 



 
 
 
 

(2) Soweit dies für die Berechnung der laufenden Leis-
tung nach § 39 Abs. 6 erforderlich ist, sind Pflegeper-
sonen verpflichtet, dem örtlichen Träger darüber Aus-
kunft zu geben, ob der junge Mensch im Rahmen des 
Familienleistungsausgleichs nach § 31 des Einkom-
mensteuergesetzes berücksichtigt wird oder berück-
sichtigt werden könnte und ob er ältestes Kind in der 
Pflegefamilie ist. 
 
 
 
 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

Einkommen verpflichtet. Ist die Sorge über das 
Vermögen des Kindes oder des Jugendlichen ande-
ren Personen übertragen, so treten diese an die 
Stelle der Eltern. 

(2) Soweit dies für die Berechnung der laufenden Leis-
tung nach § 39 Abs. 6 erforderlich ist, sind Pflegeper-
sonen verpflichtet, dem örtlichen Träger darüber Aus-
kunft zu geben, ob der junge Mensch im Rahmen des 
Familienleistungsausgleichs nach § 31 des Einkom-
mensteuergesetzes berücksichtigt wird oder berück-
sichtigt werden könnte und ob er ältestes Kind in der 
Pflegefamilie ist. Pflegepersonen, die mit dem jun-
gen Menschen in gerader Linie verwandt sind, sind 
verpflichtet, dem örtlichen Träger über ihre Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse Auskunft zu 
geben. 
(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 
§ 97b Übergangsregelung 
Für Leistungen und vorläufige Maßnahmen, die vor 
dem 1. Oktober 2005 gewährt worden sind und über 
diesen Tag hinaus gewährt werden, erfolgt die Heran-
ziehung zu den Kosten bis zum 31. März 2006 nach 
den am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Regelungen. 

(aufgehoben) 

§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestim-
mungen dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung 
sind laufende Erhebungen über  

1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen, 
2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter 

Kindertagespflege, 
3. Plätze in Tageseinrichtungen und Kindertagespfle-

ge für Kinder unter drei Jahren für die Dauer des 
Übergangszeitraums nach § 24a, 

 
4. die Empfänger  

a) der Hilfe zur Erziehung, 
b) der Hilfe für junge Volljährige und 
c) der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche, 
5. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige 

Maßnahmen getroffen worden sind, 
6. Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen 

worden sind, 
7. Kinder und Jugendliche, die unter Amtspflegschaft, 

Amtsvormundschaft oder Beistandschaft des Ju-
gendamts stehen, 

8. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaub-
nis erteilt worden ist, 

9. sorgerechtliche Maßnahmen, 
10. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der 

Jugendarbeit, 
11. die Einrichtungen mit Ausnahme der Tageseinrich-

tungen, Behörden und Geschäftsstellen in der Ju-
gendhilfe und die dort tätigen Personen sowie 

12. die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen 
Jugendhilfe 

als Bundesstatistik durchzuführen. 

(2) ... 

§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestim-
mungen dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung 
sind laufende Erhebungen über  

1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen, 
2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter 

Kindertagespflege, 
3. Personen, die aufgrund einer Erlaubnis nach 

§ 43 Abs. 3 Satz 3 Kindertagespflege gemeinsam 
durchführen, und die von diesen betreuten Kin-
der, 

4. die Empfänger  
a) der Hilfe zur Erziehung, 
b) der Hilfe für junge Volljährige und 
c) der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche, 
5. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige 

Maßnahmen getroffen worden sind, 
6. Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen 

worden sind, 
7. Kinder und Jugendliche, die unter Amtspflegschaft, 

Amtsvormundschaft oder Beistandschaft des Ju-
gendamts stehen, 

8. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaub-
nis erteilt worden ist, 

9. sorgerechtliche Maßnahmen, 
10. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der 

Jugendarbeit, 
11. die Einrichtungen mit Ausnahme der Tageseinrich-

tungen, Behörden und Geschäftsstellen in der Ju-
gendhilfe und die dort tätigen Personen sowie 

12. die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen 
Jugendhilfe 

als Bundesstatistik durchzuführen. 

(2) ... 



§ 99 Erhebungsmerkmale 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über sorge-
rechtliche Maßnahmen ist die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen, bei denen  

1. zum vollständigen oder teilweisen Entzug des elter-
lichen Sorgerechts  
a) nach § 50 Abs. 3 Anzeigen erstattet, 
 
b) gerichtliche Maßnahmen erfolgt sind, 

2. das Personensorgerecht ganz oder teilweise auf das 
Jugendamt übertragen worden ist, 

gegliedert nach Geschlecht und Umfang der übertrage-
nen Angelegenheit. 

(6a) ... 

(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen sind  

1. die Einrichtungen, gegliedert nach  
a) der Art des Trägers und der Rechtsform sowie 

besonderen Merkmalen, 
b) der Art und Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
c) der Anzahl der Gruppen, 

2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige Per-
son  
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige 

Personal zusätzlich Geburtsmonat und Geburts-
jahr, die Art des Berufsausbildungsabschlusses, 
Stellung im Beruf und Arbeitsbereich, 

3. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr so-

wie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) erhöhter Förderbedarf. 

(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter Kinder-
tagespflege sowie die die Kindertagespflege durchfüh-
renden Personen sind:  

1. für jede tätige Person 
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
b) fachpädagogischer Berufsausbildungsabschluss 

und abgeschlossener Qualifizierungskurs, Anzahl 
der betreuten Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag), Ort der Betreuung, 

2. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
 
b) Migrationshintergrund, 
c) tägliche Betreuungszeit, 
d) Umfang der öffentlichen Finanzierung, 
 
e) erhöhter Förderbedarf, 
f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson, 
g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungsarran-

gements. 

§ 99 Erhebungsmerkmale 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über sorge-
rechtliche Maßnahmen ist die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen, bei denen  

1. zum vollständigen oder teilweisen Entzug des elter-
lichen Sorgerechts  
a) nach § 8a Abs. 3 das Gericht angerufen wor-

den ist, 
b) gerichtliche Maßnahmen erfolgt sind, 

2. das Personensorgerecht ganz oder teilweise auf das 
Jugendamt übertragen worden ist, 

gegliedert nach Geschlecht und Umfang der übertrage-
nen Angelegenheit. 

(6a) ... 

(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen sind  

1. die Einrichtungen, gegliedert nach  
a) der Art des Trägers und der Rechtsform sowie 

besonderen Merkmalen, 
b) der Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
c) der Anzahl der Gruppen, 

2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige Per-
son  
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige 

Personal zusätzlich Geburtsmonat und Geburts-
jahr, die Art des Berufsausbildungsabschlusses, 
Stellung im Beruf und Arbeitsbereich, 

3. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr so-

wie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) erhöhter Förderbedarf. 

(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter Kinder-
tagespflege sowie die die Kindertagespflege durchfüh-
renden Personen sind:  

1. für jede tätige Person 
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
b) Art und Umfang der Qualifikation , Anzahl der 

betreuten Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag) insgesamt und nach, Ort der Betreu-
ung, 

2. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr so-

wie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) Art und Umfang der öffentlichen Finanzie-

rung und Förderung, 
e) erhöhter Förderbedarf, 
f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson, 
g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungsarran-

gements. 



(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die 
Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
sind 
 

1. die Zahl der vorhandenen Plätze in Kindertages-
pflege, 

2. die Zahl der Plätze in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege, die zur Erfüllung der Bedarfskri-
terien nach § 24 Abs. 3 erforderlich wären. 

(8) ... 

(9) ... 

(10) ... 

(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Personen, die aufgrund einer Erlaubnis nach § 43 
Abs. 3 Satz 3 Kindertagespflege gemeinsam durch-
führen, und die von diesen betreuten Kinder, sind: 

1. Zahl der Kindertagespflege gemeinsam durch-
führenden Personen, 

2. Zahl der von den Kindertagespflege gemeinsam 
durchführenden Personen betreuten Kinder. 

 

(8) ... 

(9) ... 

(10) ... 
§ 100 Hilfsmerkmale 
Hilfsmerkmale sind  

1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 
2. für die Erhebungen nach § 99 Abs. 1, 2 und 3 Nr. 1 

die Kenn-Nummer der hilfeleistenden Stelle, 
 
 
 
3. Name und Telefonnummer der für eventuelle Rück-

fragen zur Verfügung stehenden Person. 

§ 100 Hilfsmerkmale 
Hilfsmerkmale sind  

1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 
2. für die Erhebungen nach § 99 die Kenn-Nummer 

der hilfeleistenden Stelle oder der auskunftsge-
benden Einrichtung; soweit eine Hilfe nach § 28 
gebietsübergreifend erbracht wird, die Kenn-
Nummer des Wohnsitzes des Hilfeempfängers, 

3. Name und Telefonnummer sowie Faxnummer 
oder E-Mailadresse der für eventuelle Rückfragen 
zur Verfügung stehenden Person. 

§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 
(1) ... 

(2) Die Angaben für die Erhebung nach 

1. § 99 Abs. 1 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Hilfe endet, bei fortdauernder Hilfe zum 31. De-
zember, 

2. bis 5. (weggefallen) 
6. § 99 Abs. 2 sind zum Zeitpunkt des Endes einer 

vorläufigen Maßnahme, 
7. § 99 Abs. 3 Nr. 1 sind zum Zeitpunkt der rechts-

kräftigen gerichtlichen Entscheidung über die An-
nahme als Kind, 

8. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 6, 6a und 8 
und 10 sind für das abgelaufene Kalenderjahr, 

9. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 4, 5 und 9 
sind zum 31. Dezember, 

10. § 99 Abs. 7 bis 7b sind zum 15. März 

zu erteilen. 

§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 
(1) ... 

(2) Die Angaben für die Erhebung nach 

1. § 99 Abs. 1 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Hilfe endet, bei fortdauernder Hilfe zum 31. De-
zember, 

2. bis 5. (weggefallen) 
6. § 99 Abs. 2 sind zum Zeitpunkt des Endes einer 

vorläufigen Maßnahme, 
7. § 99 Abs. 3 Nr. 1 sind zum Zeitpunkt der rechts-

kräftigen gerichtlichen Entscheidung über die An-
nahme als Kind, 

8. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 6, 6a und 8 
und 10 sind für das abgelaufene Kalenderjahr, 

9. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 4, 5 und 9 
sind zum 31. Dezember, 

10. § 99 Abs. 7, 7a und 7b sind zum 1. März 

zu erteilen. 
§ 102 Auskunftspflicht 
(1) (...) 

(2) Auskunftspflichtig sind 

1. die örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 1 bis 10, nach Absatz 8 nur, 
soweit eigene Maßnahmen durchgeführt werden, 

2. die überörtlichen Träger der Jugendhilfe für die 
Erhebungen nach § 99 Abs. 3 und 7 und 8 bis 10, 
nach Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnahmen 
durchgeführt werden, 

3. die obersten Landesjugendbehörden für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 7 und 8 bis 10, 

4. die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde für 
die Erhebung nach § 99 Abs. 10, 

5. die kreisangehörigen Gemeinden und die Gemein-
deverbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe im 
Sinne des § 69 Abs. 5 und 6 wahrnehmen, für die 
Erhebungen nach § 99 Abs. 7 bis 10, 

6. die Träger der freien Jugendhilfe für Erhebungen 

§ 102 Auskunftspflicht 
(1) (...) 

(2) Auskunftspflichtig sind 

1. die örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 1 bis 10, nach Absatz 8 nur, 
soweit eigene Maßnahmen durchgeführt werden, 

2. die überörtlichen Träger der Jugendhilfe für die 
Erhebungen nach § 99 Abs. 3 und 7 und 8 bis 10, 
nach Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnahmen 
durchgeführt werden, 

3. die obersten Landesjugendbehörden für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 7 und 8 bis 10, 

4. die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde für 
die Erhebung nach § 99 Abs. 10, 

5. die kreisangehörigen Gemeinden und die Gemein-
deverbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe 
wahrnehmen, für die Erhebungen nach § 99 Abs. 7 
bis 10, 

6. die Träger der freien Jugendhilfe für Erhebungen 



nach § 99 Abs. 1, soweit sie eine Beratung nach 
§ 28 oder § 41 betreffen, und nach § 99 Abs. 2, 3, 7, 
8 und 9, 

7. die Leiter der Einrichtungen, Behörden und Ge-
schäftsstellen in der Jugendhilfe für die Erhebungen 
nach § 99 Abs. 7 und 9. 

(3) ... 

nach § 99 Abs. 1, soweit sie eine Beratung nach 
§ 28 oder § 41 betreffen, und nach § 99 Abs. 2, 3, 7, 
8 und 9, 

7. die Leiter der Einrichtungen, Behörden und Ge-
schäftsstellen in der Jugendhilfe für die Erhebungen 
nach § 99 Abs. 7 und 9. 

(3) ... 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

§ 1 Anteile von Bund und Ländern an der Umsatz-
steuer 
Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 
2007 vorab 3,89 vom Hundert, 2008 4,42 vom Hundert 
und ab 2009 4,45 vom Hundert des Umsatzsteuerauf-
kommens als Ausgleich für die Belastungen aufgrund 
der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversi-
cherung um einen Vomhundertpunkt zu; bei einer 
Steuersatzerhöhung oder Steuersatzsenkung wird in 
dem Jahr ihres Wirksamwerdens der Vomhundertsatz 
in dem der Erhöhung oder Senkung entsprechenden 
Umfang verringert oder erhöht. Vom Aufkommen der 
Umsatzsteuer stehen dem Bund 1998 vorab 3,64 vom 
Hundert, 1999 bis 2006 5,63 vom Hundert sowie vom 
verbleibenden Aufkommen 2007 5,15 vom Hundert 
und ab 2008 5,05 vom Hundert als Ausgleich für die 
Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszu-
schusses an die Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten zu; bei einer Steuersatzerhöhung oder 
Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres Wirksamwerdens 
der Vomhundertsatz in entsprechendem Umfang ver-
ringert oder erhöht. Vom verbleibenden Aufkommen 
der Umsatzsteuer stehen den Gemeinden ab 1998 2,2 
vom Hundert zu. Vom danach verbleibenden Auf-
kommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund in den 
Jahren 2005 und 2006 50,5 vom Hundert zuzüglich 
eines Betrages in Höhe von 2.322.712.000 Euro, in den 
Jahren 2007 bis 2010 50,5 vom Hundert zuzüglich 
eines Betrages in Höhe von 2.262.712.000 Euro und ab 
2011 50,5 vom Hundert zuzüglich eines Betrages von 
1.262.712.000 Euro und den Ländern in den Jahren 
2005 und 2006 49,5 vom Hundert abzüglich eines 
Betrages in Höhe von 2.322.712.000 Euro, in den Jah-
ren 2007 bis 2010 49,5 vom Hundert abzüglich eines 
Betrages in Höhe von 2.262.712.000 Euro und ab 2011 
49,5 vom Hundert abzüglich eines Betrages von 
1.262.712.000 Euro zu. In den Umsatzsteueranteilen 
der Länder ist jeweils ein Anteil von 5,5 Vomhundert-
punkten für Umschichtungen zugunsten der Länder 
zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der 
Neuregelung des Familienleistungsausgleichs enthal-
ten. Dieser Anteil wird ab 1998 auf der Grundlage der 
Geschäftsstatistik des Bundeszentralamtes für Steuern 
so an die Entwicklung der Leistungen nach den §§ 62 
bis 78 des Einkommensteuergesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung angepasst, dass diese zu 74 vom 
Hundert vom Bund und zu 26 vom Hundert von den 
Ländern getragen werden. Zum Ausgleich der Kinder-
gelderhöhung zum 1. Januar 2000 verringert sich ab 
1. Januar 2000 der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 
0,25 Vomhundertpunkte und erhöht sich der Anteil der 
Länder nach Satz 4 um 0,25 Vomhundertpunkte. Der in 
Satz 5 genannte Anteil wird ab 1. Januar 2000 um 0,25 
Vomhundertpunkte erhöht. Zum Ausgleich der Belas-
tungen aus dem Zweiten Gesetz zur Familienförderung 

§ 1 Anteile von Bund und Ländern an der Umsatz-
steuer 
Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 
2007 vorab 3,89 vom Hundert, 2008 4,42 vom Hundert 
und ab 2009 4,45 vom Hundert des Umsatzsteuerauf-
kommens als Ausgleich für die Belastungen aufgrund 
der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversi-
cherung um einen Vomhundertpunkt zu; bei einer 
Steuersatzerhöhung oder Steuersatzsenkung wird in 
dem Jahr ihres Wirksamwerdens der Vomhundertsatz 
in dem der Erhöhung oder Senkung entsprechenden 
Umfang verringert oder erhöht. Vom Aufkommen der 
Umsatzsteuer stehen dem Bund 1998 vorab 3,64 vom 
Hundert, 1999 bis 2006 5,63 vom Hundert sowie vom 
verbleibenden Aufkommen 2007 5,15 vom Hundert 
und ab 2008 5,05 vom Hundert als Ausgleich für die 
Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszu-
schusses an die Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten zu; bei einer Steuersatzerhöhung oder 
Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres Wirksamwerdens 
der Vomhundertsatz in entsprechendem Umfang ver-
ringert oder erhöht. Vom verbleibenden Aufkommen 
der Umsatzsteuer stehen den Gemeinden ab 1998 2,2 
vom Hundert zu. Vom danach verbleibenden Auf-
kommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 50,5 
vom Hundert zuzüglich des in Satz 5 genannten 
Betrages und den Ländern 49,5 vom Hundert ab-
züglich des in Satz 5 genannten Betrages zu. Der in 
Satz 4 genannte Betrag beläuft sich auf: 

in den Jahren 2005 und 2006 2 322 712 000 Euro, 
in den Jahren 2007 und 2008 2 262 712 000 Euro, 
im Jahr 2009 2 162 712 000 Euro, 
im Jahr 2010 2 062 712 000 Euro, 
im Jahr 2011 912 712 000 Euro, 
im Jahr 2012 762 712 000 Euro, 
im Jahr 2013 562 712 000 Euro, 
ab dem Jahr 2014 492 712 000 Euro. 

In den Umsatzsteueranteilen der Länder ist jeweils ein 
Anteil von 5,5 Vomhundertpunkten für Umschichtun-
gen zugunsten der Länder zum Ausgleich ihrer zusätz-
lichen Belastungen aus der Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs enthalten. Dieser Anteil wird ab 
1998 auf der Grundlage der Geschäftsstatistik des 
Bundeszentralamtes für Steuern so an die Entwicklung 
der Leistungen nach den §§ 62 bis 78 des Einkom-
mensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
angepasst, dass diese zu 74 vom Hundert vom Bund 
und zu 26 vom Hundert von den Ländern getragen 
werden. Zum Ausgleich der Kindergelderhöhung zum 
1. Januar 2000 verringert sich ab 1. Januar 2000 der 
Anteil des Bundes nach Satz 4 um 0,25 Vomhundert-
punkte und erhöht sich der Anteil der Länder nach Satz 
4 um 0,25 Vomhundertpunkte. Der in Satz 6 genannte 
Anteil wird ab 1. Januar 2000 um 0,25 Vomhundert-
punkte erhöht. Zum Ausgleich der Belastungen aus 



vom 16. August 2001 (BGBl. I S. 2074) verringert sich 
ab 1. Januar 2002 der Anteil des Bundes nach Satz 4 
um weitere 0,65 Vomhundertpunkte und erhöht sich 
der Anteil der Länder nach Satz 4 um weitere 0,65 
Vomhundertpunkte. Der in Satz 5 genannte Anteil wird 
ab 1. Januar 2002 um weitere 0,65 Vomhundertpunkte 
erhöht. Zum Ausgleich der Steuersatzerhöhung ab dem 
1. Januar 2007 erhöht sich der Anteil des Bundes nach 
Satz 4 im Jahr 2007 um 0,08 Vomhundertpunkte und 
verringert sich der Anteil der Länder nach Satz 4 um 
0,08 Vomhundertpunkte; ab dem Jahr 2008 erhöht sich 
der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 0,1 Vomhun-
dertpunkte und verringert sich der Anteil der Länder 
nach Satz 4 um 0,1 Vomhundertpunkte. Zum Aus-
gleich der Steuersatzerhöhung ab dem 1. Januar 2007 
wird der in Satz 5 genannte Anteil im Jahr 2007 um 
0,08 Vomhundertpunkte und ab dem Jahr 2008 um 0,1 
Vomhundertpunkte verringert. Bei einer Steuersatzer-
höhung oder Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres 
Wirksamwerdens der in den Sätzen 7 bis 12 genannte 
Vomhundertpunktesatz in dem der Erhöhung oder 
Senkung entsprechenden Umfang verringert oder er-
höht. Diese Aufteilung der Umsatzsteuer gilt jeweils 
für alle Beträge, die während der Geltungsdauer des 
Beteiligungsverhältnisses vereinnahmt oder erstattet 
werden. 

dem Zweiten Gesetz zur Familienförderung vom 16. 
August 2001 (BGBl. I S. 2074) verringert sich ab 
1. Januar 2002 der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 
weitere 0,65 Vomhundertpunkte und erhöht sich der 
Anteil der Länder nach Satz 4 um weitere 0,65 Vom-
hundertpunkte. Der in Satz 6 genannte Anteil wird ab 
1. Januar 2002 um weitere 0,65 Vomhundertpunkte 
erhöht. Zum Ausgleich der Steuersatzerhöhung ab dem 
1. Januar 2007 erhöht sich der Anteil des Bundes nach 
Satz 4 im Jahr 2007 um 0,08 Vomhundertpunkte und 
verringert sich der Anteil der Länder nach Satz 4 um 
0,08 Vomhundertpunkte; ab dem Jahr 2008 erhöht sich 
der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 0,1 Vomhun-
dertpunkte und verringert sich der Anteil der Länder 
nach Satz 4 um 0,1 Vomhundertpunkte. Zum Aus-
gleich der Steuersatzerhöhung ab dem 1. Januar 2007 
wird der in Satz 6 genannte Anteil im Jahr 2007 um 
0,08 Vomhundertpunkte und ab dem Jahr 2008 um 0,1 
Vomhundertpunkte verringert. Bei einer Steuersatzer-
höhung oder Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres 
Wirksamwerdens der in den Sätzen 8 bis 13 genannte 
Vomhundertpunktesatz in dem der Erhöhung oder 
Senkung entsprechenden Umfang verringert oder er-
höht. Diese Aufteilung der Umsatzsteuer gilt jeweils 
für alle Beträge, die während der Geltungsdauer des 
Beteiligungsverhältnisses vereinnahmt oder erstattet 
werden. 

Gesetz über Finanzhilfen des Bundes 
zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 

 § 1 Anwendungsbereich 

(1) Das Bundessondervermögen „Kinderbetreu-
ungsausbau“ gewährt den Ländern in den Jahren 
2008 bis 2013 nach Artikel 104b des Grundgesetzes 
Finanzhilfen für Investitionen der Länder, Gemein-
den und Gemeindeverbände zu Tageseinrichtungen 
und zur Tagespflege für Kinder unter drei Jahren. 
Die Finanzhilfen des Bundes betragen insgesamt bis 
zu 2,15 Milliarden Euro und sind in abfallenden 
Jahresbeträgen zu gestalten. 

(2) Leistungen, die im Jahr 2008 auf der Grundlage 
des durch Haushaltsvermerk zum Einzelplan 17 des 
Bundeshaushalts 2008 für verbindlich erklärten 
Wirtschaftsplans des Sondervermögens erfolgt sind, 
gelten als Leistungen nach diesem Gesetz. Gleiches 
gilt für Verpflichtungen, die bis zur Verkündung 
dieses Gesetzes eingegangen wurden. 

(3) Für Investitionen, die nach anderen Gesetzen 
und Verwaltungsvereinbarungen im Wege der An-
teilsfinanzierung nach Artikel 104b des Grundge-
setzes durch den Bund gefördert werden, können 
nicht gleichzeitig Finanzhilfen nach diesem Gesetz 
gewährt werden. 

 § 2 Überprüfung der Mittelverwendung 

Die Verwendung der Mittel wird jährlich über-
prüft. Zu diesem Zweck berichten die Länder dem 
Bund jeweils über die neu eingerichteten und gesi-
cherten Plätze und übersenden Übersichten über 
die zweckentsprechende Inanspruchnahme und 
Verwendung der Bundesmittel sowie über Anzahl 
und Art der geförderten Maßnahmen. 



 § 3 Verwaltungsvereinbarung 

(1) Die Einzelheiten der Durchführung des Investi-
tionsprogramms werden in einer Verwaltungsver-
einbarung mit den Ländern geregelt, die das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen mit den Ländern schließt. 

(2) Die Verwaltungsvereinbarung trifft insbesonde-
re Bestimmungen über 

1. die Arten der zu fördernden Investitionen, 
2. die Art, Höhe und Dauer der Finanzhilfen, 
3. die Bereitstellung angemessener eigener Mittel 

der Länder, 
4. die Verteilung der Finanzhilfen an die betroffe-

nen Länder sowie 
5. die Bewirtschaftung und Abrechnung der Fi-

nanzhilfen einschließlich der Überprüfung ihrer 
Verwendung und der Rückforderung von Mit-
teln. 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
§ 10 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 bis 8, 11 oder 12 
oder nicht freiwillig versichert sind, 

3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit sind; dabei bleibt die Versiche-
rungsfreiheit nach § 7 außer Betracht, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 4 ist nicht deshalb anzunehmen, weil 
eine Versicherung nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1890, 1891) besteht. Ehegatten und Le-
benspartner sind für die Dauer der Schutzfristen nach 
§ 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
sowie der Elternzeit nicht versichert, wenn sie zuletzt 
vor diesen Zeiträumen nicht gesetzlich krankenversi-
chert waren. 
 
 
 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) ... 

§ 10 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 bis 8, 11 oder 12 
oder nicht freiwillig versichert sind, 

3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit sind; dabei bleibt die Versiche-
rungsfreiheit nach § 7 außer Betracht, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 4 ist nicht deshalb anzunehmen, weil 
eine Versicherung nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1890, 1891) besteht. Das Gleiche gilt bis 
zum 31. Dezember 2013 für eine Tagespflegeperson, 
die bis zu fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kin-
der in Tagespflege betreut. Ehegatten und Lebens-
partner sind für die Dauer der Schutzfristen nach § 3 
Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Elternzeit nicht versichert, wenn sie zuletzt vor 
diesen Zeiträumen nicht gesetzlich krankenversichert 
waren. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) ... 



§ 240 Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger 
Mitglieder  
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Ka-
lendertag mindestens der neunzigste Teil der monatli-
chen Bezugsgröße. Für freiwillige Mitglieder, die 
hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, gilt als 
beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der 
dreißigste Teil der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze (§ 223), bei Nachweis niedrigerer Einnahmen 
jedoch mindestens der vierzigste, für freiwillige Mit-
glieder, die Anspruch auf einen monatlichen Grün-
dungszuschuss nach § 57 des Dritten Buches oder 
einen monatlichen Existenzgründungszuschuss nach 
§ 421l des Dritten Buches oder eine entsprechende 
Leistung nach § 16 des Zweiten Buches haben, der 
sechzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße. Die 
Satzung der Krankenkasse bestimmt, unter welchen 
Voraussetzungen darüber hinaus der Beitragsbemes-
sung hauptberuflich selbstständig Erwerbstätiger nied-
rigere Einnahmen, mindestens jedoch der sechzigste 
Teil der monatlichen Bezugsgröße, zugrunde gelegt 
werden. Dabei sind insbesondere das Vermögen des 
Mitglieds sowie Einkommen und Vermögen von Per-
sonen, die mit dem Mitglied in Bedarfsgemeinschaft 
leben, zu berücksichtigen. Veränderungen der Bei-
tragsbemessung auf Grund eines vom Versicherten 
geführten Nachweises nach Satz 2 können nur zum 
ersten Tag des auf die Vorlage dieses Nachweises 
folgenden Monats wirksam werden. Für freiwillige 
Mitglieder, die Schüler einer Fachschule oder Berufs-
fachschule oder als Studenten an einer ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
eingeschrieben sind oder regelmäßig als Arbeitnehmer 
ihre Arbeitsleistung im Umherziehen anbieten (Wan-
dergesellen), gilt § 236 in Verbindung mit § 245 Abs. 1 
entsprechend. Satz 1 gilt nicht für freiwillige Mitglie-
der, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen 
und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der 
erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur 
Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel 
der zweiten Hälfte dieses Zeitraums Mitglied oder nach 
§ 10 versichert waren; § 5 Abs. 2 Satz 1 gilt entspre-
chend. 
 
 

(4 a) ... 

(5) ... 

§ 240 Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger 
Mitglieder  
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Ka-
lendertag mindestens der neunzigste Teil der monatli-
chen Bezugsgröße. Für freiwillige Mitglieder, die 
hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, gilt als 
beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der 
dreißigste Teil der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze (§ 223), bei Nachweis niedrigerer Einnahmen 
jedoch mindestens der vierzigste, für freiwillige Mit-
glieder, die Anspruch auf einen monatlichen Grün-
dungszuschuss nach § 57 des Dritten Buches oder 
einen monatlichen Existenzgründungszuschuss nach 
§ 421l des Dritten Buches oder eine entsprechende 
Leistung nach § 16 des Zweiten Buches haben, der 
sechzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße. Die 
Satzung der Krankenkasse bestimmt, unter welchen 
Voraussetzungen darüber hinaus der Beitragsbemes-
sung hauptberuflich selbstständig Erwerbstätiger nied-
rigere Einnahmen, mindestens jedoch der sechzigste 
Teil der monatlichen Bezugsgröße, zugrunde gelegt 
werden. Dabei sind insbesondere das Vermögen des 
Mitglieds sowie Einkommen und Vermögen von Per-
sonen, die mit dem Mitglied in Bedarfsgemeinschaft 
leben, zu berücksichtigen. Für die Beurteilung der 
selbständigen Erwerbstätigkeit einer Tagespflege-
person gilt § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 
Veränderungen der Beitragsbemessung auf Grund 
eines vom Versicherten geführten Nachweises nach 
Satz 2 können nur zum ersten Tag des auf die Vorlage 
dieses Nachweises folgenden Monats wirksam werden. 
Für freiwillige Mitglieder, die Schüler einer Fachschule 
oder Berufsfachschule oder als Studenten an einer 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule eingeschrieben sind oder regelmäßig als 
Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung im Umherziehen 
anbieten (Wandergesellen), gilt § 236 in Verbindung 
mit § 245 Abs. 1 entsprechend. Satz 1 gilt nicht für 
freiwillige Mitglieder, die die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, 
wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens 
neun Zehntel der zweiten Hälfte dieses Zeitraums Mit-
glied oder nach § 10 versichert waren; § 5 Abs. 2 Satz 
1 gilt entsprechend. 

(4 a) ... 

(5) ... 
Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 25 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach 
§ 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind, 

§ 25 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach 
§ 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind, 



3. nicht nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit 
oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung 
pflichtversichert sind, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches, überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

§ 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie 
§ 10 Abs. 1 Satz 3 des Fünften Buches gelten entspre-
chend. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

3. nicht nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit 
oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung 
pflichtversichert sind, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches, überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

§ 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Fünften Buches gelten 
entsprechend. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 

§ 3  
Steuerfrei sind 

1. (...) 
2. (...) 
2a. (...) 
2b. (...) 
3. (...) 
4. (...) 
5. (...) 
6. (...) 
7. (...) 
8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistun-

gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts gewährt werden.2Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergutma-
chungsgründen neu begründeten oder wieder be-
gründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus 
einem früheren Dienstverhältnis, die aus Wieder-
gutmachungsgründen neu gewährt oder wieder ge-
währt werden, bleibt unberührt; 

9. (weggefallen) 
 
 
(...) 

§ 3  
Steuerfrei sind 

1. (...) 
2. (...) 
2a. (...) 
2b. (...) 
3. (...) 
4. (...) 
5. (...) 
6. (...) 
7. (...) 
8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistun-

gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts gewährt werden.2Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergutma-
chungsgründen neu begründeten oder wieder be-
gründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus 
einem früheren Dienstverhältnis, die aus Wieder-
gutmachungsgründen neu gewährt oder wieder ge-
währt werden, bleibt unberührt; 

9. Erstattungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 
sowie nach § 39 Abs. 4 Satz 2 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch; 

(...) 
§ 10 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 3 können je Kalenderjahr bis 2.400 Euro abgezogen 
werden. Der Höchstbetrag beträgt 1.500 Euro bei Steu-
erpflichtigen, die ganz oder teilweise ohne eigene 
Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige oder 
teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheits-
kosten haben oder für deren Krankenversicherung 
Leistungen im Sinne des § 3 Nr. 14, 57 oder 62 er-
bracht werden. Bei zusammenveranlagten Ehegatten 
bestimmt sich der gemeinsame Höchstbetrag aus der 
Summe der jedem Ehegatten unter den Voraussetzun-

§ 10 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 3 können je Kalenderjahr bis 2.400 Euro abgezogen 
werden. Der Höchstbetrag beträgt 1.500 Euro bei Steu-
erpflichtigen, die ganz oder teilweise ohne eigene 
Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige oder 
teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheits-
kosten haben oder für deren Krankenversicherung 
Leistungen im Sinne des § 3 Nr. 9, 14, 57 oder 62 er-
bracht werden. Bei zusammenveranlagten Ehegatten 
bestimmt sich der gemeinsame Höchstbetrag aus der 
Summe der jedem Ehegatten unter den Voraussetzun-



gen der Sätze 1 und 2 zustehenden Höchstbeträge. 

(4a) ... 

(5) ... 

gen der Sätze 1 und 2 zustehenden Höchstbeträge. 

(4a) ... 

(5) ... 
Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

§ 14b Zusatzleistung für Auszubildende mit Kind 
(Kinderbetreuungszuschlag) 
Für Auszubildende, die mit mindestens einem eigenen 
Kind, das das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, in einem Haushalt leben, erhöht sich der Bedarf 
um monatlich 113 Euro für das erste und 85 Euro für 
jedes weitere dieser Kinder. Der Zuschlag wird für 
denselben Zeitraum nur einem Elternteil gewährt. Sind 
beide Elternteile nach diesem Gesetz dem Grunde nach 
förderungsfähig und leben in einem gemeinsamen 
Haushalt, bestimmen sie untereinander den Berechtig-
ten. 

§ 14b Zusatzleistung für Auszubildende mit Kind 
(Kinderbetreuungszuschlag) 
(1) Für Auszubildende, die mit mindestens einem eige-
nen Kind, das das zehnte Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, in einem Haushalt leben, erhöht sich der 
Bedarf um monatlich 113 Euro für das erste und 85 
Euro für jedes weitere dieser Kinder. Der Zuschlag 
wird für denselben Zeitraum nur einem Elternteil ge-
währt. Sind beide Elternteile nach diesem Gesetz dem 
Grunde nach förderungsfähig und leben in einem ge-
meinsamen Haushalt, bestimmen sie untereinander den 
Berechtigten. 

(2) Der Zuschlag nach Absatz 1 bleibt als Einkom-
men bei Sozialleistungen unberücksichtigt. Für die 
Ermittlung eines Kostenbeitrags nach § 90 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch gilt dies jedoch nur, 
soweit der Kostenbeitrag für eine Kindertages-
betreuung an Wochentagen während der regulären 
Betreuungszeiten erhoben wird. 

Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 
§ 12 Ermittlungen bei Kindern in Heimen 
Unbeschadet der Verantwortlichkeit des Jugendamtes 
prüft die zentrale Adoptionsstelle des Landesjugend-
amtes in Zusammenarbeit mit der für die Heimaufsicht 
zuständigen Stelle, für welche Kinder in den Heimen 
ihres Bereiches die Annahme als Kind in Betracht 
kommt. Zu diesem Zweck kann sie die sachdienlichen 
Ermittlungen und Untersuchungen bei den Heimkin-
dern veranlassen oder durchführen. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Bei Kin-
dern aus dem Bereich der zentralen Adoptionsstelle 
eines anderen Landesjugendamtes ist diese zu unter-
richten. § 46 Abs. 1 Satz 2 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch gilt entsprechend. 

(aufgehoben) 
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  51.1.2 

 
 
Satzung der Stadt Hennef über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung und Festsetzung 
von Elternbeiträgen für die Kindertagespflege 
vom            2008 
 
Aufgrund der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW S. 380), des § 90 Abs. 
1 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 
3134), zuletzt geändert durch Artikel 105 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586) sowie § 23 des 
(Kinderbildungsgesetz –KiBiz-) vom 30.10.2007 (GV. NRW S.462), hat der Rat der Stadt Hennef in seiner 
Sitzung am              folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Kindertagespflege 
 
Die Förderung der Kindertagespflege wird gemäß § 23 f. Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) als 
eigenständiges Angebot der Jugendhilfe – neben den Angeboten der Kindertageseinrichtungen – vorgehalten.  
Sie umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, 
Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die 
Tagespflegeperson. 
 

§ 2 Fördervoraussetzungen 
 

(1) Vorraussetzung für die Gewährung der Förderung ist, dass die Erziehungsberechtigten  
 

 ihren Hauptwohnsitz im Stadtgebiet Hennef haben und 
 einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend 

sind oder, 
 sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme befinden oder,  
 in einer Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder,  
 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Sozialgesetzbuches erhalten oder 
 ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist. 

 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. 
 
(2) Tagespflegepersonen müssen die in § 23 Abs. 3 SGB VIII in Verbindung mit § 4 KiBiz festgeschriebenen 
Eignungskriterien erfüllen. Sie bedürfen der Pflegeerlaubnis, wenn die Kriterien nach § 43 SGB VIII vorliegen. 
 
(3) Bei Kindern, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ist vorrangig der Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz in Tageseinrichtungen für Kinder geltend zu machen. Eine Förderung der Kindertagespflege 
kann in den Fällen gewährt werden, in denen ein bedarfsgerechtes Angebot nicht zur Verfügung steht. Die 
Kindertagespflege wird längstens bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres gewährt. 
 
Für Schüler/innen einer Grundschule, für die Kindertagespflege beantragt wird, ist vorrangig die Aufnahme in die 
Offene Ganztagsschule zu beantragen. Sollte eine Aufnahme hier nicht möglich sein, ist eine Förderung der 
Kindertagespflege nur bis zum Beginn des neuen  Schuljahres möglich. 
 
(4) Bei Teilnahmen an Maßnahmen der Agentur für Arbeit muss eine Kostenübernahme dort beantragt werden (§ 
16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Zweites Buch). 

 
 



 
 
 

§ 3 Förderung 
 
(1) Die laufende Geldleistung umfasst gemäß § 23 Abs. 2 SGB VIII: 

 die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand 
entstehen, 

 einen leistungsgerecht ausgestalteten Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung, 
 die Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung,  
 die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 

Alterssicherung und 
 die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und 

Pflegeversicherung. 
 
(2) Der Fördersatz für die Kindertagespflege ergibt sich aus Anlage 1. Erfolgt die Betreuung im Haushalt der 
Eltern des Kindes, reduziert sich der Förderbetrag wegen geminderter Sachaufwendungen um 25%. Des 
weiteren muss die Betreuungszeit mindestens 5 Stunden wöchentlich umfassen.  
 
(3) Die Geldleistung wird pauschal entsprechend des notwendigen Betreuungsaufwandes festgesetzt. Kurze 
Unterbrechungen der Betreuungszeiten von bis zu 5 Werktagen, z.B. Krankheit des Tagespflegekindes oder der 
Tagespflegeperson, sowie kurzzeitige Über-/Unterschreitungen der Betreuungszeiten, sind im Rahmen der 
pauschalen Berechnung abgegolten. 
 
(4) Wird in Ausfallzeiten der Tagespflegeperson eine Vertretung durch eine andere Tagespflegeperson geleistet, 
erhält auch die Vertretungsperson die entsprechende Geldleistung. 
 
(5) Die Förderung der Kindertagespflege (Sachaufwendungen und Anerkennung der Förderleistung) sowie die 
Erstattungen der Versicherungsbeiträge erfolgt monatlich im nachhinein vom Amt für Kinder, Jugend und Familie. 
Beginnt oder endet das Kindertagespflegeverhältnis innerhalb eines laufenden Kalendermonats, wird die 
Förderung anteilig auf der Grundlage der geleisteten Betreuungstage erstattet. 
 
(6) Nachgewiesene Leistungen für die Unfallversicherung werden entsprechend dem gesetzlichen 
vorgeschriebenen Beitrag für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und 
Wohlfahrtspflege anerkannt. Der Jahresbeitrag wird rückwirkend zum Jahresende gewährt. 
 
(7) Nachgewiesene Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung werden, sofern es sich um 
Pflichtversicherungsbeiträge handelt, in der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, wie sie sich 
aus den Zahlungen der Jugendhilfe/Stadt Hennef an die Tagespflegeperson ergeben. Besteht keine 
Rentenversicherungspflicht, werden freiwillige Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung 
entsprechend dem hälftigen Mindestbeitrag der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt.  
 
(8) Nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung 
werden der Tagespflegeperson hälftig erstattet. Besteht ein Versicherungsschutz  in einer privaten 
Krankenversicherung gilt die Hälfte des Beitrages der gesetzlichen Krankenversicherung als angemessen. 
 
(9) Leistungen nach Absatz 6, 7 und 8 werden den Tagespflegepersonen gewährt, die ihre Tätigkeit im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Hennef ausüben. Die Leistungen werden auf Antrag nach Vorlage der 
entsprechende Belege übernommen. Die Gewährung erfolgt monatlich je Tagespflegeperson für den Zeitraum, in 
dem ein oder mehrere Tagespflegeverhältnisse bestehen. 
 
 



§ 4 Art der Beiträge 
 

(1) Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII wird durch die Stadt Hennef ein 
öffentlich-rechtlicher Kostenbeitrag gemäß § 90 SGB VIII erhoben. Die Beitragshöhe wird gemäß einer vom Rat 
der Stadt beschlossenen Beitragstabelle festgesetzt. 
Gemäß § 90 Absatz 1 SGB VIII sind die Kostenbeiträge nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Beitragspflichtigen sozial gestaffelt und sind dem Förderumfang entsprechend zeitlich differenziert. 
    

§ 5 Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen gleichgestellte Personen, mit denen das Kind zusammenlebt. 
Hierzu zählen auch Stiefelternteile, die mit dem Kind in einer Haushaltsgemeinschaft leben. Lebt das Kind nur mit 
einem Elternteil bzw. der den Eltern gleichgestellten Personen zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern 
bzw. der den Eltern gleichgestellten Personen.  

 
§ 6 Beitragshöhe 

 
(1) Die Beitragspflichtigen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu monatlichen 
öffentlich-rechtlichen Beiträgen herangezogen.  Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich nach dem 
Jahreseinkommen der Beitragpflichtigen. 
 
(2) Eine Ermittlung des Kostenbeitrages entfällt, wenn und solange sich die Beitragspflichtigen durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Stadt Hennef zur Zahlung des höchsten nach der jeweils gültigen Beitragsstaffel 
ausgewiesenen Betrages verpflichten. 
 
(3) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage 2 zu dieser Satzung. 
 
 

§ 7 Einkommen 
 

(1) Mit dem Antrag auf Förderung von Kindertagespflege haben die Eltern nachzuweisen, welche 
Einkommensgruppe gemäß Anlage 1 ihrem Kostenbeitrag zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur 
Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Kostenbeitrag zu leisten. 
 
(2) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 
1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. 
 
(3) Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten 
Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne dieser Satzung sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die 
Eltern und das Kind, für das der Kostenbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
 
(4) Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeldgesetz bleibt bis zu einer Höhe von 300 € unberücksichtigt. Das 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. Bei 
der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht. 
 
(5) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines 
Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an 
deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem nach Absatz 2 bis 4 ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
 
(6) Für das dritte und jedes weitere im Haushalt lebende Kind sind die nach § 32 Abs. 6 
Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 
abzuziehen. 
 



(7) Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. 
 
(8) Abweichend von Absatz 7 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten  Monats zugrunde zu legen, wenn 
es voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres. 
Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats  zugrunde gelegt, so sind auch die Einkünfte 
hinzuzurechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen. Der 
Kostenbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzusetzen. Soweit Monatseinkommen 
nicht bestimmbar sind, ist abweichend von Satz 1 auf das zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen. 
 

§ 8 Beitragspflicht 
 

(1) Die Festsetzung des Kostenbeitrags erfolgt durch Bescheid. 
 
(2) Der Beitragszeitraum entspricht der Dauer der Förderung des Kindes in der Kindertagespflege. Beginnt oder 
endet ein Tagespflegeverhältnis während eines laufenden Kalendermonats, wird der Kostenbeitrag anteilig auf 
der Grundlage von 30 Tagen pro Monat berechnet. Ausfallzeiten berühren die Beitragspflicht nicht. 
 
(3) Der Beitrag wird in monatlichen Raten fällig und ist jeweils bis zum 3. Werktag eines Monats an die Stadt 
Hennef zu zahlen. 

 
§ 9 Geschwisterkindregelung 

 
(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 5 an die Stelle der Eltern treten, 
gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder nach § 1 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz –KiBiz-) oder eine Einrichtung der Offenen Ganztagsschule in Trägerschaft der 
Stadt Hennef oder werden Leistungen nach dieser Satzung für die Förderung der Kindertagespflege gewährt, so 
sind für das erste und das zweite Kind jeweils 50 von Hundert des entsprechenden Beitragssatzes zu erheben.  
(2) Das dritte Kind sowie alle weiteren Kinder sind von einer Beitragspflicht nach dieser Satzung befreit.  
 
 

§ 10 Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 

 
(1) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraums verpflichtet, Änderungen in den 
wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für die Bemessung des Kostenbeitrages maßgeblich sind, 
unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder nicht in ausreichendem 
Maße nach, so wird der Elternbeitrag nach der höchsten Einkommensstufe  festgesetzt. 
 
 

 
§ 11 Jährliche Überprüfung 

 
Unabhängig von den in § 10 genannten Auskunfts- und Anzeigepflichten ist die Stadt Hennef berechtigt, die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragpflichtigen jährlich zu überprüfen. 
 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.04.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie der Stadt Hennef über die Förderung der 
Kindertagspflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege außer Kraft. 
 
 
 
 



 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss über die Satzung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Hennef, den  

 

 

Pipke 
Bürgermeister 
 



Anlage 1 
 
Fördersätze für Kinder 0-2 Jahre        

Wöchentliche 
Betreuungszeit 

 5-10 
Stunden 

 bis 15 
Stunden 

bis 20 
Stunden 

 bis 25 
Stunden 

 bis 30 
Stunden 

 bis 35 
Stunden 

 bis 40 
Stunden 

 bis 45 
Stunden 

Förderung der 
Kindertagespflege 

im Haushalt der 
Tagespflegeperson

monatlicher 
Tagespflegesatz 130,00 € 215,00 € 300,00 € 390,00 € 475,00 € 560,00 € 645,00 € 730,00 € 

          
Beitragstabelle für die Festsetzung und Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege im Haushalt der 
Tagespflegeperson oder anderen Räumen für Kinder 0-2 Jahre  
 

Einkommens- 
stufen Jahreseinkommen

 5-10 
Stunden 

 bis 15 
Stunden 

 bis 20 
Stunden 

 bis 25 
Stunden 

 bis 30 
Stunden 

 bis 35 
Stunden 

bis 40 
Stunden 

 bis 45 
Stunden 

    
Nr. 1 bis 15.000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
Nr. 2 bis 25.000 € 30 35 40 50 55 60 70 80 

    
Nr. 3 bis 37.000 € 55 65 80 90 110 125 145 165 

    
Nr. 4 bis 50.000 € 75 100 115 135 155 180 210 240 

    
Nr. 5 bis 60.000 € 95 130 150 185 210 240 280 320 

    
Nr. 6 bis 75.000 € 110 160 180 250 300 350 400 450 

    
Nr. 7 bis 90.000 € 120 180 220 290 350 400 470 540 

    
Nr. 8 über 90.000 € 130 205 270 350 340 475 545 610 

 



 
 
 
Fördersätze für Kinder 3-14 Jahre    

Wöchentliche 
Betreuungszeit 

 5-10 
Stunden 

 bis 15 
Stunden 

bis 20 
Stunden 

 bis 25 
Stunden 

Förderung der 
Kindertagespflege 

im Haushalt der 
Tagespflegeperson

monatlicher 
Tagespflegesatz 125,00 € 205,00 € 285,00 € 370,00 € 

      
 

Einkommens- 
stufen 

                  
Jahreseinkommen 5-10 Stunden

 bis 15 
Stunden 

 bis 20 
Stunden 

 bis 25 
Stunden 

    
Nr. 1 bis 15.000 € 0 0 0 0 
    
Nr. 2 bis 25.000 € 10 15 20 25 
    
Nr. 3 bis 37.000 € 20 30 35 40 
    
Nr. 4 bis 50.000 € 35 45 55 65 
    
Nr. 5 bis 60.000 € 60 80 95 110 
    
Nr. 6 bis 75.000 € 85 120 140 150 
    
Nr. 7 bis 90.000 € 110 150 190 230 
    
Nr. 8 über 90.000 € 125 185 250 310 
 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1404 Anlage Nr.: ______

Datum: 06.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

30.03.2009 öffentlich 

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt dem Rat, 
den in der Anlage befindlichen Entwurf der Änderungssatzung zur 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 19.07.2004 zu beschließen.  
 
 
Begründung 

 
Die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 19.07.2004 bedarf der 
Überarbeitung, da das Stadtarchiv seit dem 01.01.2009 durch Änderung des 
Personenstandsgesetzes vom 13. März 2008 (BGBl. I S. 313) in Verbindung mit der 
Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes vom 16. Dezember 2008 (GV. 
NRW. S. 859) auch für die Archivierung der Personenstandsbücher und -register zuständig 
geworden ist. Für Auskünfte hieraus existieren bislang keine Gebührentariftatbestände in der 
Verwaltungsgebührensatzung. 
Darüber hinaus sind noch weitere Anpassungen der Gebührentatbestände mit Blick auf die 
allgemeine Steigerung der Personal- und Sachkosten bzw. den mit einer Aufgabe verbundenen 
Zeitaufwand erforderlich geworden.  
 
Im Einzelnen sind dies: 
 
Der Gebührentarif 1 d „Kopien aus der Hennefer Volkszeitung“ wurde entsprechend des 
tatsächlichen Zeitaufwandes angepasst. Die Höhe der Gebühr wird anhand der aktuellen 
„Gebührenberechnung nach Zeitaufwand“ des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2008 (MBl NRW 2008 S. 390) für den gehobenen Dienst auf 
den aktuellen Stand gebracht. 



 
Die Gebührentarifnummer 3 b „Ausstellung von Bescheinigungen über geleistete oder noch zu 
leistende Erschließungs- oder Straßenbaubeiträge“ wurde entsprechend der 
„Gebührenberechnung nach Zeitaufwand“ des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2008 (MBl NRW 2008 S. 390) für den gehobenen Dienst auf 
den aktuellen Stand angepasst.  
 
Für Tätigkeiten im Rahmen der Auskunftserteilung aus den Personenstandsbüchern und -
registern existiert bislang kein eigener  Gebührentariftatbestand. Dieser wurde unter Punkt 10 b 
eingefügt. Die Höhe der Gebühr wird an der aktuellen „Gebührenberechnung nach 
Zeitaufwand“ des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen aus 
dem Jahr 2008 (MBl NRW 2008 S. 390) für den gehobenen Dienst bemessen.  
 
Der Punkt 11 des Gebührentarifs „Versandte Archivalieneinheit an ein auswärtiges Archiv“ wird 
mangels Praxis gestrichen.  
 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 10.03.09 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 



1.  Änderungssatzung 
zur  

Verwaltungsgebührensatzung 
der Stadt Hennef (Sieg) 

 

vom 30.03.2009 

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat in seiner Sitzung am 30.03.2009  aufgrund des § 
7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666 / SGV.NRW.2023) zuletzt 
geändert durch Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW S. 514),  und der §§ 1, 2, 4 
und 5 des Kommunalabgabengesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) zuletzt geändert durch 
Gesetzes v. 11.12.2007 (GV. NRW. 2008 S. 8);  folgende Änderungssatzung zur 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 19.07.2004 beschlossen: 

 

1. Die Gebührentarifnummer 1.d  erhält folgende Fassung: „ Kopien aus der 
Hennefer Volkszeitung“ je Seite : 5 Euro 

2.  Die Gebührentarifnummer 3 b erhält folgende Fassung: Ausstellung von 
Bescheinigungen über geleistete oder noch zu leistende Erschließungs- oder 
Straßenbaubeiträge je angefangene 15 Minuten: 13 Euro 

3  Die Gebührentarifnummer 10 b wird in folgender Fassung neu eingefügt: 
„Schriftliche Auskünfte, die eine Einsichtnahme in Archivbestände, Archivbehelfe 
sowie in Bibliotheksgut erfordern, je angefangene 15 Minuten : 13 Euro 

4.  Die Gebührentarifnummer 11 wird ersatzlos gestrichen. 

 5. Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss über die Satzung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Hennef, den 30.03.2009 

Pipke 
Bürgermeister 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1376 Anlage Nr.: ______

Datum: 25.02.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

30.03.2009 öffentlich 

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen im Gebiet der Stadt 
Hennef (Sieg) vom 11.12.2006 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg), die  
1. Änderung zur Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen im Gebiet der Stadt 
Hennef (Sieg) vom 11.12.2006 in der vorgelegten Form zu beschließen. 
 
Begründung 

 
In § 9 wurde Absatz 4 eingefügt, der das Rauchen auf den Spielplätzen untersagt.  
Eine entsprechende Regelung sieht auch die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes 
vor. 
 
Zumindest durch regelmäßig nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenstummel („Kippen“) 
entsteht eine abstrakte Gefahr für die Gesundheit der dort spielen Kinder.  
Im Übrigen forderte das Europäische Parlament in einer Entschließung vom 24.10.2007, dass 
die Mitgliedsstaaten innerhalb von zwei Jahren ein Rauchverbot auf Spielplätzen einführen 
(Entschließung 2007/2105(INI). 
 
Neu aufgenommen wird in § 16 die Ausnahme vom Verbot ruhestörender Betätigung während 
der Nachtzeit, da auch hier Regelungsbedarf besteht. 
 



 
 
Ohne die Verankerung der generellen Ausnahmegenehmigung für die entsprechenden Tage 
würde rein formell auch hier weiterhin die Nachtruhe um 22.00 Uhr beginnen. 
Durch Aufnahme der Ausnahmeregelung in die Ordnungsbehördliche Verordnung soll hier 
Rechtssicherheit herbeigeführt werden. 
 
Auf Grund der vorgenommenen Änderung bzw. Erweiterung des Satzungsinhaltes ist auch eine 
Aktualisierung des § 17 erforderlich. 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 



1. Änderung zur Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen im 

Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) vom 11.12.2006 
 

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) mit Beschluss vom 30.03.2009 auf Grund des § 27 des Ge-
setzes über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV NW S. 528/SGV NW 
2060) in der derzeit geltenden Fassung – für das Gebiet der Stadt Hennef (Sieg)  
folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 
 
1. § 9 wird um den Absatz 4 ergänzt: 

 
4. das Rauchen auf Kinderspielplätzen ist verboten. 

 
 

2. § 16 erhält folgende Fassung: 
 

 
Ausnahme vom Verbot ruhestörender Betätigung während der Nachtzeit 

 
1. Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) zu stören 

geeignet sind, werden gem. § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 LImschG NRW folgende Aus-
nahmen zugelassen: 

 
• für die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar bis 01.00 Uhr; 
• für die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai bis 01.00 Uhr; 
• für die Karnevalstage: Weiberfastnacht, Karnevalssamstag, -sonntag und -montag 

bis 01.00 Uhr. 
 

2. Das Ordnungsamt der Stadt Hennef (Sieg) kann auf Antrag die nach dieser Verord-
nung erforderlichen Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. 

 
 
3. § 17 erhält folgende Fassung: 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gemäß § 2 der Verordnung 
 

2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gemäß § 3 der 
Verordnung 
 

3. das Verunreinigungsverbot gemäß § 4 der Verordnung 
 

4. die Bestimmungen der Plakatwerbung gem. § 4a der Verordnung 
 
5. das Verbot hinsichtlich des Auffüllens von Papierkörben mit Hausmüll gemäß § 5 

der Verordnung 
 
6. das Reinigungsverbot von Kraftfahrzeugen und anderen Gegenständen gemäß § 

6 der Verordnung 
 



7. das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufs-, Wohnwagen und Zelten gemäß § 7 der 
Verordnung 
 

8. die Bestimmung hinsichtlich der Benutzung der Anlagen gemäß § 8 der Verord-
nung 
 

9. das Verbot des Fußballspiels auf den Kinderspielplätzen gemäß § 9 der Verord-
nung, soweit Kindern über 14 Jahren der Aufenthalt auf diesen Kinderspielplätzen 
erlaubt ist 
 

10. das Verbot des Rauchens auf Kinderspielplätzen gemäß § 9 der Verordnung 
 

11. das Verbot hinsichtlich der öffentlichen Einrichtungen gemäß § 10 der Verordnung 
 

12. die Schutzvorkehrungspflicht gemäß § 11 der Verordnung 
 

13. die Hausnummerierungspflicht gemäß § 12 der Verordnung 
 

14. das Verbot des störenden Alkoholkonsums gemäß § 13 der Verordnung 
 

15. das Gebot der Duldung und des Schutzes der amtlichen Hinweiszeichen gemäß § 
14 der Verordnung 
 

16. die Gebote über die Tierhaltung gemäß § 15 der Verordnung 
 

verletzt. 
 

2. Ordnungswidrig gem. § 17 LImschG NRW handelt, wer vorsätzlich oder  
      fahrlässig der Ausnahmeregelung des § 16 Absatz 1 der Verordnung zuwiderhandelt. 

 
3. Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach 

den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 
1968 in der Fassung vom 19.02.1987 BGBl. I S. 602 geahndet werden, soweit sie 
nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
 
4. Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Die vorstehende Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen 
der Stadt Hennef (Sieg) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 

- diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

- der Bürgermeister hat den Beschluss über die Verordnung vorher beanstandet oder 
 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 



 
 
 
Hennef (Sieg), den  
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 



Alte Regelung         Neue Regelung 
 

 
§ 9 

Kinderspielplätze 
 

1. Kinderspielplätze dienen nur dem Aufenthalt von Kindern bis zum Alter 
von 14 Jahren, soweit nicht durch Schilder eine andere Altersgrenze 
festgelegt ist. Die Benutzung der Plätze geschieht auf eigene Gefahr. 

 
2. Das Fußballspielen auf den Kinderspielplätzen ist verboten, es sei denn, 

dass hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind. 
 

3. Auf Kinderspielplätzen dürfen Tiere grundsätzlich nicht mitgeführt 
werden. 

 

 
§ 9 

Kinderspielplätze 
 

1. Kinderspielplätze dienen nur dem Aufenthalt von Kindern bis zum Alter 
von 14 Jahren, soweit nicht durch Schilder eine andere Altersgrenze 
festgelegt ist. Die Benutzung der Plätze geschieht auf eigene Gefahr. 

 
2. Das Fußballspielen auf den Kinderspielplätzen ist verboten, es sei denn, 

dass hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind. 
 

3. Auf Kinderspielplätzen dürfen Tiere grundsätzlich nicht mitgeführt 
werden. 

 
4. Das Rauchen auf Kinderspielplätzen ist verboten. 

 
 

§ 16 
 

Das Ordnungsamt der Stadt Hennef (Sieg) kann auf Antrag die nach dieser 
Verordnung erforderlichen Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 
Verordnung zulassen. 

 

 
§ 16 

 
Ausnahme vom Verbot ruhestörender Betätigung während der Nachtzeit 
 
1. Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 

zu stören geeignet sind, werden gem. § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 
LImschG NRW folgende Ausnahmen zugelassen: 

 
• für die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar bis 01.00 Uhr; 
• für die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai bis 01.00 Uhr; 
• für die Karnevalstage: Weiberfastnacht, Karnevalssamstag, -sonntag 

und -montag bis 01.00 Uhr. 
 

2. Das Ordnungsamt der Stadt Hennef (Sieg) kann auf Antrag die nach 
dieser Verordnung erforderlichen Ausnahmen von den Bestimmungen 

              dieser Verordnung zulassen. 



 
§ 17 

 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. die allgemeine Verhaltenspflicht gemäß § 2 der Verordnung 

 
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen 

gemäß § 3 der Verordnung 
 

3. das Verunreinigungsverbot gemäß § 4 der Verordnung 
 

4. die Bestimmungen der Plakatwerbung gem. § 4a der Verordnung 
 
5. das Verbot hinsichtlich des Auffüllens von Papierkörben mit 

Hausmüll gemäß § 5 der Verordnung 
 
6. das Reinigungsverbot von Kraftfahrzeugen und anderen 

Gegenständen gemäß § 6 der Verordnung 
 

7. das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufs-, Wohnwagen und Zelten 
gemäß § 7 der Verordnung 
 

8. die Bestimmung hinsichtlich der Benutzung der Anlagen gemäß § 8 
der Verordnung 
 

9. das Verbot des Fußballspiels auf den Kinderspielplätzen gemäß § 9 
der Verordnung, soweit Kindern über 14 Jahren der Aufenthalt auf 
diesen Kinderspielplätzen erlaubt ist 
 

10. das Verbot hinsichtlich der öffentlichen Einrichtungen gemäß § 10 
der Verordnung 
 

 
§ 17 

 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gemäß § 2 der Verordnung 
 

2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen 
gemäß § 3 der Verordnung 
 

3. das Verunreinigungsverbot gemäß § 4 der Verordnung 
 

4. die Bestimmungen der Plakatwerbung gem. § 4a der Verordnung 
 
5. das Verbot hinsichtlich des Auffüllens von Papierkörben mit 

Hausmüll gemäß § 5 der Verordnung 
 
6. das Reinigungsverbot von Kraftfahrzeugen und anderen 

Gegenständen gemäß § 6 der Verordnung 
 

7. das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufs-, Wohnwagen und Zelten 
gemäß § 7 der Verordnung 
 

8. die Bestimmung hinsichtlich der Benutzung der Anlagen gemäß § 8 
der Verordnung 
 

9. das Verbot des Fußballspiels auf den Kinderspielplätzen gemäß § 9 
der Verordnung, soweit Kindern über 14 Jahren der Aufenthalt auf 
diesen Kinderspielplätzen erlaubt ist 
 

10. das Verbot des Rauchens auf Kinderspielplätzen § 9 der Verordnung 
 
 



 
11. die Schutzvorkehrungspflicht gemäß § 11 der Verordnung 

 
12. die Hausnummerierungspflicht gemäß § 12 der Verordnung 

 
13. das Verbot des störenden Alkoholkonsums gemäß § 13 der 

Verordnung 
 

14. das Gebot der Duldung und des Schutzes der amtlichen 
Hinweiszeichen gemäß § 14 der Verordnung 
 

15. die Gebote über die Tierhaltung gemäß § 15 der Verordnung 
 
verletzt. 
 
 
 
 

 
2. Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer 

Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 in der Fassung vom 
19.02.1987 BGBl. I S. 602 geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- 
oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
 

 
11. das Verbot hinsichtlich der öffentlichen Einrichtungen gemäß § 10 

der Verordnung 
 

12. die Schutzvorkehrungspflicht gemäß § 11 der Verordnung 
 

13. die Hausnummerierungspflicht gemäß § 12 der Verordnung 
 

14. das Verbot des störenden Alkoholkonsums gemäß § 13 der 
Verordnung 
 

15. das Gebot der Duldung und des Schutzes der amtlichen 
Hinweiszeichen gemäß § 14 der Verordnung 
 

16. die Gebote über die Tierhaltung gemäß § 15 der Verordnung 
 

verletzt. 
 
 

2. Ordnungswidrig gem. § 17 LImschG NRW handelt, wer vorsätzlich oder  
        fahrlässig der Ausnahmeregelung des § 16 der Verordnung 
        zuwiderhandelt. 

 
3. Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer 

Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 in der Fassung vom 
19.02.1987 BGBl. I S. 602 geahndet werden, soweit sie nicht nach 
Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
 

 
 

 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1365 Anlage Nr.: ______

Datum: 17.02.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

30.03.2009 öffentlich 

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Neufassung der Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt dem Rat, 
den in der Anlage befindlichen Entwurf der Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) zu 
beschließen und damit die Vergabeordnung in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 
26.03.2007 abzulösen. 
 
 
 
 
Begründung 

 
Die Landesregierung hat für das Vergabeverfahren mit Erlass vom 03.02.2009 die im 
Konjunkturpaket II der Bundesregierung beschlossenen Wertgrenzen für die nordrhein-
westfälischen öffentlichen Auftraggeber übernommen. Das Vergaberecht soll damit vereinfacht 
und Investitionen beschleunigt werden.  
 
Die neuen Wertgrenzen können somit von den kommunalen Auftraggebern übernommen 
werden. Da strengere Vergaberichtlinien der Kommunen zunächst unberührt bleiben, ist eine 
entsprechende Anpassung der Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg), zur Ausschöpfung der 
Wertgrenzen in voller Höhe, erforderlich.  
 
Im Zuge des Konjunkturpaketes II wurden die Wertgrenzen für weniger förmliche 
Verfahrensarten erheblich hinauf gesetzt. Gemäß RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des Finanzministeriums, des Ministeriums für 
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie und des Ministeriums für Bauen und 
Verkehr vom 03.02.2009 können von nun an im Bereich der VOB freihändige Vergaben bis zu 



100.000 Euro netto und beschränkte Ausschreibungen bis zu 1.000.000 Euro netto ohne 
weitere Einzelbegründung durchgeführt werden.  
 
Zur Wahrung der Transparenz der Vergabeverfahren werden jedoch neue 
Bekanntmachungspflichten eingeführt. Vergabeverfahren sind nach Zuschlagserteilung, sofern 
sie nach den o.g. Ausnahmetatbeständen durchgeführt wurden und der Auftragswert des 
abgeschlossenen Vertrages für Bauaufträge, die im Wege der Beschränkten Ausschreibung 
vergeben werden, 150.000 Euro ohne Umsatzsteuer, im Übrigen für abgeschlossene Verträge 
den Wert in Höhe von 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt: Name, Anschrift, Telefon-, 
Faxnummer und Emailadresse des Auftraggebers, gewählte Verfahrensart, 
Auftragsgegenstand, Name und Sitz des beauftragten Unternehmens auf der Internetseite der 
Stadt Hennef zu veröffentlichen.  
  
Das Vergaberecht soll die Wirksamkeit einer unverzüglichen Umsetzung 
konjunkturunterstützender Maßnahmen nicht durch zeitliche Verzögerung behindern. Vor 
diesem Hintergrund werden die für die Konjunkturunterstützung befristet zugelassenen 
Ausnahmen auch in die Vergabeordnung der Stadt Hennef integriert. Inwieweit deren 
Ausschöpfung in die Vergabepraxis Einzug hält ist im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden.  
 
Neben einem zeitlichen Vorteil dürfte für die Anwendung der Ausnahmeregelung sprechen, 
dass Bieterfehler bei der Abgabe von Angeboten, die sich bei eiligen Angebotsabgaben im 
Rahmen der konjunkturstützenden Ausschreibung noch weiter häufen werden, alleine im Zuge 
von Nachverhandlungen zu Angebotsbeiziehungen einer freihändigen Vergabe behoben 
werden können.  
 
Im Weiteren ist durch die Gründung der Stadtbetriebe Hennef – AöR eine Anpassung der 
Vergabeordnung erforderlich geworden. Die bisherige Vergabeordnung trifft noch Regelungen 
zu Fachbereichen, die in die Stadtbetriebe übergegangen sind. Die Stadtbetriebe erhalten im 
Zuge der Anpassung eine eigene Vergabeordnung, die mit dem rechtlichen Rahmen der 
Vergabeordnung der Stadt identisch ist.  
 
 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 17.02.2009 
In Vertretung 
 
 
Anlagen: - Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg)  
 
 



 
 
 

Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) 
vom 30.03.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verzeichnis der Änderungen: 
 

Änderungsbeschluss 
des Rates vom 

wirksam ab Geänderte Regelungen 
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Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) 
vom 30.03.2009 

 
 

Nach Maßgabe der §§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 
15.07.2005 (BGBl. I, S. 2114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (BGBl. I, S. 
2426) und des § 25 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nord-
rhein-Westfalen (GemHVO NRW) in der Fassung des Art. 15 des Gesetzes über ein neues 
kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) 
vom 16.11.2004 (GV NRW 2004, 644), hat der Rat der Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung 
vom 30.03.2009 folgende Vergabeordnung beschlossen: 

 
 

I. Vergabegrundsätze 
(Allgemeine Grundsätze, rechtliche Vorgaben, Vergabearten) 

 
 
§ 1 Begriff der Vergabe 
 

Vergabe ist jede der Stadt zurechenbare Willenserklärung gerichtet auf eine Lieferung, 
Gebrauchsüberlassung oder gerichtet auf die Erbringung einer (Dienst-) Leistung, Bauleistung 
oder freiberuflichen Leistung durch einen Dritten im Rahmen eines Auftrages / Vertrages. 

 
 
§ 2 Vergabegrundsätze nach § 25 GemHVO 
 

(1) Durch Runderlass vom 22.03.2006 (SMBl NRW 6300) hat das Innenministerium ge-
mäß § 25 Abs. 2 GemHVO Vergabestimmungen bekannt gegeben (kommunale Vergabe-
grundsätze) (Anlage 1). 
 
Der Runderlass formuliert 

• den Anwendungsbereich der kommunalen Vergabegrundsätze; 
• die Abgrenzung der kommunalen Vergabegrundsätze gegenüber den bereits 

bundesrechtlich verbindlichen Vergabevorschriften; 
• allgemeine Grundsätze über die Auswahl des Bieterkreises 
• Anwendungsvorgaben für die Vergabe- und Vertragsordnungen VOB, VOL und 

VOF, soweit diese nicht bereits aus dem Bundesrecht stammen 
• Auslegungsvorgaben für die Wahl der Vergabeart bei Bauleistungen und sons-

tigen Leistungen in Abhängigkeit vom Auftragswert 
• Regeln für elektronische Auktionen 
• Anwendungsvorgaben für die zur Korruptionsverhütung ergangen Vorschriften 

und Erlasse 
 
(2) Diese kommunalen Vergabegrundsätze sind nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten für sämtliche Vergaben verbindlich.  

 
 
§ 3 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Vergabeordnung einschließlich der kommunalen Vergabegrundsätze nach § 2 
gelten für sämtliche Vergaben der Stadtverwaltung der Stadt Hennef (Sieg). 
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§ 4 Bestimmung des Auftragswertes 
 

(1) Bei der Bestimmung des Auftragswerts für die Wahl der Vergabeart ist die Angebots-
summe ohne Umsatzsteuer maßgeblich. 
 
(2) Es ist unzulässig, einen Auftrag in kleinere Aufträge aufzuteilen, um damit die Ver-
pflichtung zur Anwendung von Vergabevorschriften zu umgehen.  
 
(3) Mehrere Aufträge gleicher Art sind möglichst zusammenzufassen, so dass eine grö-
ßere Auftragssumme erreicht wird. 
 
(4) Ständig wiederkehrende Leistungen sind in einer Jahresausschreibung zusammenzu-
fassen, sofern ein anderes Verfahren nicht ein wirtschaftlicheres Ergebnis erwarten lässt. Zur 
Erzielung von günstigen Angeboten ist auch der Abschluss von mehrjährigen Verträgen oder 
Rahmenverträgen auf der Grundlage einer Jahresausschreibung zulässig. Die Dauer von 
mehrjährigen Verträgen oder Rahmenverträgen darf fünf Jahre insgesamt nicht übersteigen. 
 
(5) Verträge können mit der Option ausgestattet werden, dass sich die Laufzeit des Ver-
trags automatisch um ein Jahr verlängert, soweit eine Kündigung von keiner Seite rechtzeitig 
geltend gemacht wird. 
Unter Ausübung dieser Option soll die Vertragsdauer nicht über fünf Jahre hinaus erstreckt 
werden. 
 
(6) Die Grundsätze des Gesetzes zur Förderung und Stärkung des Mittelstandes 
(Mittelstandsgesetz) vom 08.07.2003 sind zu beachten. Insbesondere sind Leistungen, soweit  
es die wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen zulassen, so in Lose nach Menge 
oder Art zu zerlegen, dass sich die Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft bewerben 
können. Die Einzelheiten regelt § 21 Mittelstandsgesetz. 
 
(7) Die weiteren Ausführungen des § 3 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Auf-
träge des Bundes (Vergabeverordnung – VgV) in der jeweils gültigen Fassung (aktueller 
Stand: VgV vom 01.11.2006) sind bei der Ermittlung des Auftragswertes zu beachten. Danach 
beurteilt sich, ob verbindliche Verfahrensvorschriften durch Bundesrecht festgelegt werden. 

 
 
§ 5 Öffentliche Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen 
 

(1) Lieferungen oder Leistungen im Sinne des § 1 der VOL/A (Ziffer 5 des Runderlasses 
vom 22.03.2006), für die ein Vergabeverfahren nach der VOL/A nicht nach Bundesrecht (Ziffer 
2 des Runderlasses vom 22.03.2006) oder Landesrecht verbindlich vorgesehen ist, sind ab 
einem Auftragswert von mehr als 50.000 EUR öffentlich auszuschreiben. 
 
(2) Die VOL/A, 1. Abschnitt - Basisparagraphen - ist mit Ausnahme des § 3 zu berück-
sichtigen. Die VOL/B wird als rechtliche Grundlage der Ausführung des Vertrags vereinbart. 
 
(3) Beschränkte Ausschreibungen über Lieferungen und Leistungen im Sinne der VOL/A 
oberhalb von 50.000 € sind alleine mit sachlicher Begründung nach den Vorgaben des § 3 
VOL/A zulässig und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Vergabeausschusses. Die wei-
teren Verfahrensvorgaben für beschränkte Ausschreibungen nach § 6 Abs. 3 bis 5 finden An-
wendung. 
 
(4) Freihändige Vergaben über Lieferungen und Leistungen im Sinne der VOL/A oberhalb 
von 50.000 € sind nur nach Maßgabe des § 9 Abs. 4 zulässig. 
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§ 6 Beschränkte Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen 
 

(1) Lieferungen oder Leistungen im Sinne des § 1 der VOL/A (Ziffer 5 des Runderlasses 
vom 22.03.2006), für die ein Vergabeverfahren nach der VOL/A nicht nach Bundesrecht (Ziffer 
2 des Runderlasses vom 22.03.2006) oder Landesrecht verbindlich vorgesehen ist, sollen bei 
einem Auftragswert von 10.000,-- EUR bis 50.000,-- EUR einschließlich beschränkt ausge-
schrieben werden. 
 
(2) Freihändige Vergaben für Lieferungen und Leistungen in Wertgrenzen der Abs. 1 an 
Stelle der beschränkten Ausschreibungen finden nur nach Maßgabe des § 9 Abs. 4 statt. 
 
(3) Bei beschränkter Ausschreibung richtet sich die Zahl der aufzufordernden Unterneh-
men nach Art und Umfang des zu vergebenden Auftrages. Mindestens fünf Bewerber sind in 
das Ausschreibungsverfahren einzubeziehen. Werden weniger als fünf Bewerber in das Aus-
schreibungsverfahren einbezogen, so sind die Gründe hierfür aktenkundig zu machen. 
 
(4) Bei der Auswahl der aufzufordernden Unternehmen ist darauf zu achten, dass bei ei-
ner Vielzahl von potentiellen Bietern alle Unternehmen mit gleicher Häufigkeit (Rotation) bei 
der Vorauswahl berücksichtigt werden. Die Zentrale Vergabestelle ist berechtigt, der Voraus-
wahl der einzelnen Vergabestelle weitere Unternehmen hinzuzufügen. 
 
(5) Die Vorschriften der VOL/A, 1. Abschnitt (Basisparagraphen) sind mit Ausnahme des 
§ 3 zu berücksichtigen. Die VOL/B wird als rechtliche Grundlage der Ausführung des Vertrags 
vereinbart. 

 
 
§ 7 Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen 
 

(1) Bauleistungen im Sinne des § 1 der VOB/A (Ziffer 4 des Runderlasses vom 
22.03.2006) werden oberhalb der Wertgrenzen der Ziffer 7.1 des Runderlasses vom 
22.03.2006 öffentlich ausgeschrieben. 
 
(2) Die VOB/A, 1. Abschnitt - Basisparagraphen - ist mit Ausnahme des § 3 zu berück-
sichtigen. Die VOB/B wird als rechtliche Grundlage der Ausführung des Vertrags vereinbart. 
 
(3) Beschränkte Ausschreibungen über Bauleistungen oberhalb der Wertgrenzen der Zif-
fer 7.1 des Runderlasses vom 22.03.2006 sind alleine mit sachlicher Begründung nach den 
Vorgaben des § 3 VOB/A zulässig und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Vergabe-
ausschusses. Die weiteren Verfahrensvorgaben für beschränkte Ausschreibungen nach § 8 
Abs. 3 bis 5 finden Anwendung. 
 
(4) Freihändige Vergaben über Bauleistungen im Sinne der VOB/A oberhalb der Wert-
grenzen der Ziffer 7.1 des Runderlasses vom 22.03.2006 sind nur nach Maßgabe des § 9 
Abs. 4 zulässig. 
 

 
 
§ 8 Beschränkte Ausschreibung von Bauleistungen 
 

(1) Bauleistungen im Sinne des § 1 der VOB/A (Ziffer 4 des Runderlasses vom 
22.03.2006) sollen im Rahmen der Wertgrenzen der Ziffer 7.1 des Runderlasses vom 
22.03.2006 beschränkt ausgeschrieben werden. 
 
(2) Freihändige Vergaben über Bauleistungen in den Wertgrenzen der Abs. 1 und 2 an 
Stelle der beschränkten Ausschreibungen finden nur nach Maßgabe des § 9 Abs. 4 statt. 
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(3) Bei beschränkter Ausschreibung richtet sich die Zahl der aufzufordernden Unterneh-
men nach Art und Umfang des zu vergebenden Auftrages. Mindestens fünf Bewerber sind in 
das Ausschreibungsverfahren einzubeziehen. Werden weniger als fünf Bewerber in das Aus-
schreibungsverfahren einbezogen, so sind die Gründe hierfür aktenkundig zu machen. 
 
(4) Bei der Auswahl der aufzufordernden Unternehmen ist darauf zu achten, dass bei ei-
ner Vielzahl von potentiellen Bietern alle Unternehmen mit gleicher Häufigkeit (Rotation) bei 
der Vorauswahl berücksichtigt werden. Die Zentrale Vergabestelle ist berechtigt, der Voraus-
wahl der einzelnen Vergabestelle weitere Unternehmen hinzuzufügen. 
 
(5) Die Vorschriften der VOB/A, 1. Abschnitt (Basisparagraphen) sind mit Ausnahme des 
§ 3 zu berücksichtigen. Die VOB/B wird als rechtliche Grundlage der Ausführung des Vertrags 
vereinbart. 

 
 
§ 9 Freihändige Vergabe von Lieferungen, Leistungen und Bau-

leistungen; nach der HOAI zu honorierende freiberufliche Leis-
tungen 

 
(1) Unter Abweichung von der Regelung der Ziffer 7.2 des Runderlasses vom 22.03.2006 
dürfen freihändige Vergaben ohne weitere Einzelbegründung bei der Vergabe von Lieferun-
gen, Leistungen und Bauleistungen nach Ziffern 4 und 5 des Runderlasses vom 22.03.2006 
nur bis zu einem Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) von höchstens 10.000 € durchgeführt 
werden. 
 
(2) Ab einer Wertgrenze von 1.000 EUR ist eine schriftliche Preisermittlung bei mindes-
tens drei Firmen vorzunehmen. Gebotene Abweichungen bei der Zahl der Angebote sind in 
den Akten mit Begründung zu vermerken. 
 
(3) Die Vorschriften der VOL/A, bzw. der VOB/A sind nicht zu berücksichtigen. Die 
VOL/B, bzw. die VOB/B wird nicht als rechtliche Grundlage der Ausführung des Vertrags ver-
einbart. 
 
(4) Freihändige Vergaben über Leistungen im Sinne der VOL/A oberhalb von 10.000 € 
sind alleine mit sachlicher Begründung nach den Vorgaben des § 3 VOL/A zulässig und be-
dürfen der vorherigen Zustimmung des Vergabeausschusses. Freihändige Vergaben über 
Bauleistungen im Sinne des § 3 VOB/A oberhalb von 10.000 € sind alleine mit sachlicher Be-
gründung nach den Vorgaben der VOB/A zulässig und bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Vergabeausschusses. Abs. 2 und 3 finden in diesen Fällen keine Anwendung. 
 
(5) Nach der HOAI zu honorierende freiberufliche Werk- und Dienstleistungen werden un-
terhalb des maßgeblichen EU-Schwellenwertes für die bundesrechtlich verpflichtende Anwen-
dung der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) freihändig vergeben. Einer 
Angebotsbeiziehung mehrerer Angebote im Sinne des Abs. 2 bedarf es nicht. Die Möglichkeit 
von Wettbewerben bei der Vorauswahl freiberuflicher Leistungen bleibt unberührt. 
Eine eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistung unterliegt den vergabe-
rechtlichen Regelungen für Lieferungen und Leistungen. 
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§ 9a Beschränkte Ausschreibung und Freihändige Vergabe von 
Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen im Rahmen des 
Konjunkturpaketes II - Beschleunigung von Investitionen 

  
 
(1) Durch Runderlass vom 03. Februar 2009 (SMBl. NRW. 20021) hat das Ministerium für 

Wirtschaft, Mittelstand und Energie, das Innenministerium, des Finanzministerium, das 
Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie und das Ministeri-
um für Bauen und Verkehr  gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO abweichende Vergabebestim-
mungen bekannt gegeben. (kommunale Vergabegrundsätze) (Anlage 4) 

 
(2) Die Regeln dieses Sondererlasses sind nach Maßgabe der folgenden Absätze für sämtli-

che Vergaben verbindlich, so dass die dort aufgezeigten Wertgrenzen uneingeschränkt 
ausgenutzt werden können.  

 
(3) Bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben sind nach der Zu-

schlagserteilung auf der Internetseite der Stadt Hennef folgende Angaben zu veröffentli-
chen, sofern der Auftragswert des abgeschlossenen Vertrages für Bauaufträge, die im 
Wege der Beschränkten Ausschreibung vergeben werden, 150.000 Euro ohne Umsatz-
steuer, im Übrigen für abgeschlossene Verträge den Wert in Höhe von 50.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer übersteigt: Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und Emailadresse des 
Auftraggebers, gewählte Verfahrensart, Auftragsgegenstand, Name und Sitz des beauf-
tragten Unternehmens.  

 
(4) Bei freihändigen Vergaben über 10.000 Euro ohne Umsatzsteuer  ist die ZVS am Verfah-

ren entsprechend der beschränkten Ausschreibung zu beteiligen.  An jeder Nachverhand-
lung nimmt die ZVS teil. Die ZVS dokumentiert die Nachverhandlungsergebnisse.   

 
(5) Die Zuständigkeiten des Vergabeausschusses bleiben unberührt. 

 
  

 
 
 
 
§ 10 Umsatzsteuerpflicht der Stadt 
 

(1) Im Zuge einer europaweiten Ausschreibung ist die Auftragsvergabe an ein im Ausland 
ansässiges Unternehmen möglich. Eine solche Auftragsvergabe löst eine Umsatzsteuerpflicht 
der Stadt nach § 13 b Umsatzsteuergesetz (UStG) aus. 
 
(2) Auf diese Umsatzsteuerpflicht ist in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich hin-
zuweisen. 

 
 
§ 11 Erweiterung des Auftrags 
 

(1) Sobald sich bei der Ausführung des Auftrags herausstellt, dass seitens des Unter-
nehmers nicht zu vertretende Abweichungen vom beauftragten Leistungsumfang erforderlich 
werden, die eine Erweiterung des Leistungsverzeichnisses oder eine Erhöhung der Auftrags-
summe bedingen, sind von den Unternehmen oder Lieferanten vor der Fortführung des Auf-
trags unverzüglich Nachtragsangebote anzufordern. 
 
(2) Die für den Nachtragsauftrag nach Art und Umfang maßgeblichen Vergaberegelungen 
sind anzuwenden. 
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II. Vergabeverfahren 

 
§ 12 Bedarfsstellen 
 

(1) Bedarfsstellen sind die Ämter, bei denen der Bedarf auftritt und die mit den Kosten be-
lastet werden. 
 
(2) Der Bedarfstelle obliegen die folgenden Aufgaben: 
 

a) die Bedarfsermittlung, 
b) die Bedarfsanmeldung bei der zuständigen Vergabestelle, 
c) das Erstellen der Leistungsbeschreibung, 
d) die Führung der Bestandsnachweise. 

 
(3) Ist die Bedarfsstelle zugleich Vergabestelle, nimmt sie auch deren Aufgaben wahr. 

 
 
§ 13 Vergabestellen 
 
 Vergabestellen sind die Ämter, denen nach Anlage 2 zur Dienstanweisung sachliche Verga-

beberechtigungen hinsichtlich des eigenen Bedarfs oder dessen anderer Bedarfsstellen zu-
gewiesen sind. 

 
 
§ 14 Zentrale Vergabestelle (ZVS) 
 

(1) Neben den Vergabestellen ist zusätzlich eine Zentrale Vergabestelle (ZVS) eingerich-
tet. 
 
(2) Bei der ZVS werden nach Maßgabe des § 15 Arbeitsschritte des Vergabeverfahrens 
gebündelt. 
 
(3) Die ZVS versorgt die einzelnen Vergabestelle mit einem einheitlichen Vordruckwesen. 
Mittelfristig soll die ZVS die Einführung der elektronischen Vergabe bewerkstelligen und die 
Vergabestellen an das elektronische Vergabesystem anbinden. 
 
(4) Die ZVS führt ein Bieterverzeichnis für die für die Stadtverwaltung relevanten Bauge-
werke, Beschaffungen und Dienstleistungen. 
 
(5) Die ZVS führt eine Datenbank zu den Vergabeverfahren. Sie sorgt für deren Pflege 
und Auswertung (Vergabestatistik). 
 
(6) Die ZVS erfüllt die kommunalen Verpflichtungen nach dem Korruptionsbekämpfungs-
gesetz NRW bezogen auf das Vergabeverfahren. 
 

 
 
§ 15 Vergabeverfahren 
 

(1) Vor der Einleitung des Vergabeverfahrens obliegt den Vergabestellen: 
 

• die Marktbeobachtung; 
• der örtliche und überörtliche Erfahrungsaustausch; 
• die Sicherstellung, dass die voraussichtlich erforderlichen Haushaltsmittel bereitste-

hen oder bereitgestellt werden; 
• das Erstellen der Leistungsbeschreibung, soweit Bedarfsstelle und Vergabestelle 
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übereinstimmen. 
• Vorprüfung der Vergabeart 

 
Die Zentrale Vergabestelle (ZVS) steht den einzelnen Vergabestellen in vergaberechtlichen 
Fragen während dieser Arbeitsschritte beratend zur Seite. 

 
Den Vergabestellen obliegt nach der verfahrensrechtlichen Freigabe durch die ZVS 
(s. u. Abs. 2 h)): 

 
• der Abruf der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister bei Bauvergaben (§§ 21 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz i.V.m. § 150a GewO) 
• die Auftragserteilung, 
• der Abruf der Leistung; soweit nicht im Auftrag ein Leistungszeitpunkt bestimmt ist, 
• die Annahme, bzw. die Abnahme der Leistung 
• die Rechnungsanweisung, gegebenenfalls die Inventarisierung, 
• die Feststellung und Verfolgung von Beanstandungen sowie Überwachung der Ge-

währleistung und Geltendmachung von Ansprüchen im Benehmen mit den Bedarf-
stellen und gegebenenfalls der Rechtsabteilung, 

• die Verbrauchsüberwachung 
• die Führung der Bestandsnachweise, soweit Bedarfsstelle und Vergabestelle über-

einstimmen. 
 

(2) Zwischen Erstellung der Leistungsbeschreibung und Auftragserteilung findet bei öf-
fentlichen und beschränkten Ausschreibungen das nachfolgend beschriebene förmliche 
Vergabeverfahren statt: 

 
a) Die Zentrale Vergabestelle (ZVS) erhält von der Vergabestelle Angaben über die zu 
vergebende Leistung, eine Kostenschätzung, den gewünschten Submissionstermin so-
wie den Entwurf des Leistungsverzeichnisses nebst Anlagen. Bei beschränkten Aus-
schreibungen ist der vorgesehene Bieterkreis, bei öffentlichen Ausschreibungen der ge-
wünschte Bekanntmachungstext beizufügen. 
 
b) Die ZVS prüft den Inhalt des Leistungsverzeichnisses nebst Anlagen auf Plausibilität 
und Aufbau und kontrolliert den vorgeschlagenen Bieterkreis sowie die Wahl der Verga-
beart. Eventuelle Änderungen oder Ergänzungen werden mit der Fachdienststelle be-
sprochen und abgestimmt. 
 
c) Bei öffentlichen Ausschreibungen erfolgt die Bekanntmachung durch die Zentrale 
Vergabestelle. 
 
d) Die ZVS übernimmt die Vervielfältigung sowie den Versand der Ausschreibungsunter-
lagen. Bei beschränkter Ausschreibung erfolgt der Versand der Ausschreibungsunterla-
gen durch die ZVS nach Vorauswahl der Unternehmen nach Maßgabe des § 6 Abs. 4 
und 5. 
 
e) Die ZVS überwacht den Zahlungsverkehr der Auslagenerstattungen für öffentliche 
Ausschreibungen, einschließlich Zahlungserinnerung und anschließender Buchung. 
 
f) Die ZVS sorgt für die Vorbereitung und Durchführung der Angebotseröffnung ein-
schließlich der Anfertigung einer Submissionsniederschrift. 
 
g) Die ZVS führt die formale Angebotsprüfung durch und sondert formwidrige, insbeson-
dere unvollständige Angebote aus. 
 
h) Die das Verfahren betreibende Vergabestelle führt die Wertung der Angebote (fachli-
che, technische und wirtschaftliche Prüfung) durch, erstellt den Preisspiegel und liefert 
der ZVS die gesamten von der Vergabestelle (bzw. deren beauftragtem Fachbüro) ge-
prüften Unterlagen. Die ZVS führt eine verfahrensrechtliche Schlussprüfung durch und 
vervollständigt den Vergabevermerk. Mit der erneuten Übergabe der Unterlagen sowie 
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des Vergabevermerks an die Vergabestelle gibt die ZVS die Auftragsvergabe verfahrens-
rechtlich frei. 
In einfachen Fällen kann nach Absprache mit der Vergabestelle die Wertung insgesamt 
bei der ZVS erfolgen. Die Vergabestelle erhält dann von der ZVS den Preisspiegel ein-
schließlich des Vergabevermerks und damit die verfahrensrechtliche Freigabe für die Auf-
tragserteilung. 
 
i) Soll für die Zuschlagserteilung ein Angebot als wirtschaftlichstes angesehen werden, 
ohne zugleich das preisgünstigste Angebot darzustellen, ist seitens der Vergabestelle für 
den Vergabevermerk eine ausführliche Begründung zu fertigen. 
 
j) Die ZVS erstellt Einladungen/Niederschriften für den Vergabeausschuss und nimmt 
alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Sitzungsdienst wahr. Sitzungsvorlagen für die 
einzelne Vergabe sind von den Vergabestellen im elektronischen Sitzungsdienstverfah-
ren zu fertigen. Die regelmäßigen Mitteilungen über erfolgte Vergaben (10.000 – 50.000 
EUR) an den Vergabeausschuss werden von der ZVS gesammelt und zu jeweils einem 
Tagesordnungspunkt zusammengefasst. 
 
k) Die Vergabestelle erteilt den Zuschlag (Auftrag) nach Maßgabe des Beschlusses des 
Vergabeausschusses bzw. bei Fehlen eines solchen Beschlusses im Einvernehmen mit 
der Zentralen Vergabestelle auf das wirtschaftlichste Angebot aus dem Vergabeverfah-
ren. 
 
l) Die ZVS benachrichtigt die nicht berücksichtigten Bieter, bei europaweiten Vergabe-
verfahren unter Beachtung der besonderen Vorgaben des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen, der Vergabeverordnung des Bundes sowie der einschlägigen 
Abschnitte der Vergabe- und Vertragsordnungen. 
 
m) Die ZVS stellt die Dokumentation des gesamten Verfahrens sicher (Vergabevermerk). 
 

 
 

(3) Bei freihändigen Vergaben findet das formalisierte Vergabeverfahren nach Abs. 2 
nicht statt. Eingeschränkte Verfahrensvorgaben ergeben sich aus § 9 Abs. 2 (Angebotsbeizie-
hung) und den folgenden Abs. 4 und 5. 
 
(4) Von den Vergabestellen geplante freihändige Vergaben mit einem voraussichtlichen 
Auftragswert von mehr als 10.000 EUR sind der Zentralen Vergabestelle (ZVS) vor Angebots-
beiziehung mit allen Unterlagen vorzulegen. Diese überprüft die Entscheidung für die Verga-
beart der freihändigen Vergabe anhand der einschlägigen Vergabe- und Vertragsordnung (§ 9 
Abs. 4). Erweist sich die freihändige Vergabe als vergaberechtlich möglich, so führt die Ver-
gabestelle das Zustimmungsverfahren des Vergabeausschusses durch (§ 9 Abs. 4). Nach Zu-
stimmung kann die Angebotsbeiziehung erfolgen. Erweist sich die freihändige Vergabe als 
vergaberechtlich nicht möglich, so informiert die ZVS die Vergabestelle über die Möglichkeiten 
der Durchführung einer öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung. 

 
 
§ 16 Auftragserteilung – berechtigter Personenkreis 
 

(1) Die Aufträge können von dem in Anlage 3 genannten Personenkreis im Rahmen der 
dort genannten Wertgrenzen erteilt werden. 
 
(2) Aufträge mit einer Auftragssumme von über 50.000,00 EUR gelten nicht mehr als Ge-
schäft der laufenden Verwaltung. Sie bedürfen nach der Zustimmung durch den Vergabeaus-
schuss (§ 12 der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse und für den Bürgermeister der 
Stadt Hennef (Sieg)) gemäß § 64 GO NRW neben der Unterschrift der nach Anlage 2 beauf-
tragten Person auch immer einer Unterschrift des Bürgermeisters oder eines Vertreters des 
Bürgermeisters. 
 
(3) Unter der Schwelle von 50.000 EUR ist die Vorschrift des § 64 GO NRW auch bei al-
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len anderen Verpflichtungsgeschäften beachtlich, die kein Geschäft der laufenden Verwaltung 
darstellen. 
Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen nur solche Geschäfte, die häufig bzw. 
regelmäßig getätigt werden. 

 
 
§ 17 Form der Auftragserteilung 
 

(1) Aufträge sind unabhängig von den Fällen des § 64 GO NRW grundsätzlich schriftlich 
zu erteilen. Mündliche Aufträge sind nur in besonders dringenden Fällen zulässig. Ein mündli-
cher Auftrag ist schriftlich zu bestätigen. Die Dringlichkeitsgründe für die mündliche Auftrags-
erteilung sind aktenkundig zu machen. 
 
(2) Soweit ein Auftrag nach den Vorgaben der städtischen Vergabeordnung nicht auszu-
schreiben ist bzw. keiner schriftlichen Preisermittlung bedarf, können für die Auftragserteilung 
Bestellscheine verwendet werden. Die Bestellscheinvordrucke werden den Vergabestellen 
von der ZVS zur Verfügung gestellt. 
 
(3) Über die Ausgabe der Bestellscheinvordrucke führt die ZVS ein Verzeichnis. 

 
 
§ 18 Mitwirkung des Rechnungsprüfungsamtes 
 

(1) Alle Aufträge, die 1.000 EUR überschreiten und der Vergabeentscheidung der Verwal-
tung unterliegen, sind vor der Auftragserteilung mit allen Unterlagen dem RPA zuzuleiten. Bei 
Dissens zwischen dem RPA und Vergabestelle entscheidet letztlich der für die Vergabestelle 
zuständige Dezernent. 
 
(2) Vergaben, für die öffentliche Zuschüsse oder Darlehen gewährt werden, sind unab-
hängig von einer Wertgrenze dem RPA vor Auftragserteilung vorzulegen. Abs. 1, Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
(3) Beschlussvorlagen für Vergabeentscheidungen des Vergabeausschusses sind dem 
RPA mit den vollständigen Vergabeunterlagen vor dem Versand der entsprechenden Einla-
dung zur Prüfung zuzuleiten. Bei Dissens zwischen dem RPA und Vergabestelle sind die Ver-
gabeunterlagen dem Bürgermeister vorzulegen. Bis zur Entscheidung des Bürgermeisters un-
terbleibt der Versand der Beschlussvorlage an den Vergabeausschuss. 
 
(4) Auch Beschlussvorlagen für Auftragsvergaben, die nach der Zuständigkeitsregelung 
der Stadt von einem anderen Ausschuss als dem Vergabeausschuss behandelt werden, ge-
hen dem RPA zur Vorprüfung zu. 

 
 

III Schlussbestimmungen 
 
 
§ 19 Zeitliche Geltung 
 

(1) Diese Vergabeordnung gilt ab dem 31.03.2009 
 
(2) Gleichzeitig verliert die Vergabeordnung vom 26.03.2007 ihre Gültigkeit. 
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Anlage 1 zur Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) 
 
 

Gliederungsnummer 6300  

Vergabegrundsätze für Gemeinden (GV)  
nach § 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
(Kommunale Vergabegrundsätze)  
RdErl. d. Innenministeriums v. 22.3.2006  
- 34-48.07.01/01-2178/05 – 

 
Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO sind die Gemeinden (GV) gehalten, bei der Vergabe von Aufträgen unterhalb der 
durch die Europäische Union vorgegebenen Schwellenwerte die Vergabebestimmungen anzuwenden, die das 
Innenministerium festlegt. Unter Ausschöpfung des Spielraums für die kommunale Selbstverwaltung, bei Ermög-
lichung eines möglichst flexiblen, aber einheitlichen Handlungsrahmens für die Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen, gebe ich die nachfolgenden Grundsätze bekannt: 
 
1 
Geltungsbereich 
 
1.1 
Öffentliche Auftraggeber, die diese Vergabegrundsätze anzuwenden haben, sind Gemeinden (GV) sowie deren 
Einrichtungen nach § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO), die wie Eigenbetriebe geführt werden (eigenbe-
triebsähnliche Einrichtungen).  
 
1.2 
Keine Anwendung finden diese Vergabegrundsätze auf Eigenbetriebe und kommunale Eigengesellschaften sowie 
Zweckverbände, deren Hauptzweck der Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens ist. Für gemeindliche An-
stalten des öffentlichen Rechts i.S. des § 114 a GO (Kommunalunternehmen) gilt hinsichtlich der Vergabegrund-
sätze die Regelung des § 8 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom 24.10.2001 (GV.NRW. S. 733) 
in der jeweils geltenden Fassung.  
 
1.3 
Die Vergabegrundsätze gelten ausschließlich bei öffentlichen Aufträgen, deren geschätzte Auftragswerte die in 
Ziffer 2 genannten EU-Schwellenwerte ohne Umsatzsteuer nicht erreichen. 
 
2 
Bundesrechtliche Verpflichtungen 
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gelten grundsätzlich die Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB -  4. Teil) vom 15.7.2005 (BGBl.  I S. 2114) in der jeweils geltenden Fassung, sofern im 
Einzelfall die EU-Schwellenwerte ohne Umsatzsteuer erreicht oder überstiegen werden. Diese ergeben sich aus § 
100 Abs. 1 GWB i.V.m. § 2 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) vom 
11.2.2003 (BGBl.  I S. 169) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
3 
Allgemeine Vergabeprinzipien 
 
3.1 
Die Europäische Kommission leitet aus den in den Art. 12, 28, 43 und 49 des EG-Vertrags niedergelegten 
Grundsätzen die Prinzipien der Nichtdiskriminierung und Transparenz her. Diese grundlegenden Anforderungen 
gelten nach aktueller Auffassung der Kommission prinzipiell für alle Fälle von Auftragsvergaben durch öffentli-
che Auftraggeber, auch für solche außerhalb der europäischen Vergaberichtlinien. Daraus folgernd könnte die 
Notwendigkeit entstehen, zugunsten jedes potenziellen Bieters einen angemessenen Grad von Öffentlichkeit zu 
sichern, der es ermöglicht, die Märkte dem Wettbewerb zu öffnen und die Objektivität des Verfahrens sicher zu 
stellen. 
Sollten diese Anforderungen bei Auftragsvergaben mit Auftragswerten oberhalb einer Grenze von 10% der unter 
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Ziffer 2 genannten EU-Schwellenwerte nicht hinreichend erfüllt sein, ist nicht auszuschließen, dass die Kommis-
sion Vergaben beanstandet. 
 
3.2 
Nach den allgemeinen wettbewerblichen Anforderungen sind die öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, auch 
unterhalb der EU-Schwellenwerte neben transparenten und diskriminierungsfreien Beschaffungsvorgängen für 
einen fairen und lauteren Wettbewerb zu sorgen. Einzelne Vergabeentscheidungen haben sie fortlaufend und 
zeitnah zu dokumentieren und zu begründen. Kleinere und mittlere Unternehmen haben sie angemessen zu be-
rücksichtigen. Auf eine ausreichende Streuung der Angebotsaufforderungen haben sie zu achten, indem die Leis-
tung in jedem Falle, in dem dies nach Art und Umfang zweckmäßig ist, möglichst in Lose geteilt und nach Losen 
vergeben wird (Teillose). Bauleistungen verschiedener Handwerks- oder Gewerbezweige haben sie in der Regel 
nach Fachgebieten oder Gewerbezweigen getrennt zu vergeben (Fachlose). Auch neuen Bewerbern und Bewer-
bern aus anderen Kommunen soll Gelegenheit zur Angebotsabgabe gegeben werden.  
 
4 
Vergabe von Bauleistungen 
Zur Vermeidung rechtlicher Risiken sollen bei Aufträgen über Bauleistungen unterhalb des EU-Schwellenwertes 
deshalb grundsätzlich die Teile A (Abschnitt 1), B und C der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) in der jeweils geltenden, im Bundesanzeiger (BAnz.) veröffentlichten Fassung angewendet werden. Die 
Regelungen der Ziffern 7 und 8 bleiben davon unberührt.  
 
5 
Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
Zur Vermeidung rechtlicher Risiken wird bei Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-
Schwellenwerte grundsätzlich die Anwendung der Teile A (Abschnitt 1) und B der Verdingungsordnung für Leis-
tungen (VOL) in der jeweils geltenden, im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung empfohlen. Die Regelungen 
der Ziffern 7 und 8 bleiben davon unberührt.  
 
6 
Vergabe von freiberuflichen Leistungen 
Die Anwendung der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der jeweils geltenden, im Bun-
desanzeiger veröffentlichten Fassung ist für Leistungen, die im Rahmen von freiberuflichen Tätigkeiten erbracht 
werden und deren Auftragswert unterhalb des EU-Schwellenwerts für Liefer- und Dienstleistungsaufträge liegt, 
nicht vorgeschrieben. Sollte eine freiberufliche Leistung eindeutig und erschöpfend beschreibbar sein, gelten die 
Regelungen für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen.  
 
7 
Wahl der Vergabeart 
Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO muss der Vergabe von Aufträgen eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, 
sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder eine frei-
händige Vergabe rechtfertigen. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der kommunalen Praxis halte ich im 
Rahmen dieses Erlasses folgende typisierende Betrachtungsweise zur vereinfachten Auswahl der Vergabeart für 
vertretbar: 
 
7.1 
Die Durchführung einer beschränkten Ausschreibung ohne weitere Einzelbegründung bei der Vergabe von Leis-
tungen nach Ziffer 4 bis zu einem Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) von höchstens 
- -          300.000 € im Tiefbau, 
- -          150.000 € für Rohbauarbeiten im Hochbau (Erd-, Beton- und Maurerarbeiten mit und ohne 

         Putzarbeiten) und 
- -          75.000 € für Ausbaugewerke und sonstige Gewerke im Hochbau sowie für Pflanzungen und Straßen-

ausstattung. 
 
7.2 
Die Durchführung einer freihändigen Vergabe ohne weitere Einzelbegründung bei der Vergabe von Leistungen 
nach Ziffern 4 und 5 bis zu einem Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) von höchstens 30.000 €. 
 
7.3 
Die Möglichkeit einer beschränkten Ausschreibung oder einer freihändigen Vergabe oberhalb dieser Wertgrenzen 
bleibt bei entsprechender Begründung in Einzelfall unberührt.  
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8 
Elektronische Auktionen 
Der Vergabe eines öffentlichen Auftrags im Rahmen dieses Erlasses darf eine elektronische Auktion auf einem 
dafür vorgesehenen Internet-Marktplatz vorausgehen, sofern die Spezifikation des Auftrags hinreichend präzise 
beschrieben werden kann. Bei der Durchführung einer elektronischen Auktion sind die diesbezüglichen Regelun-
gen der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordi-
nierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (insbe-
sondere Artikel 54) entsprechend anzuwenden.    
 
9 
Korruptionsverhütung 
 
9.1 
Bei öffentlichen Aufträgen sind die Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und 
zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz 
NRW- KorruptionsbG) vom 16.12.2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Zur 
Vermeidung von Manipulationen sind entsprechende organisatorische Maßnahmen zu treffen. 
 
9.2 
Auf die zwischen dem Innenministerium NRW und den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten Erläute-
rungen zum Korruptionsbekämpfungsgesetz (Stand 20.06.2005), in denen die Heranziehung des RdErl. des In-
nenministeriums, zugleich im Namen des Ministerpräsidenten und aller Landesministerien vom 26.4.2005 (SMBl. 
NRW. 20020) empfohlen wird, weise ich besonders hin.    
 
10 
Aufhebungsvorschrift 
Der RdErl. des Innenministeriums vom 10.4.2003 (SMBl. NRW. 6300) wird aufgehoben.  
 
11 
In-Kraft-Treten 
Dieser Runderlass tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Amt 10 – Zentrale Steuerung und Service - Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) 13 

 

 
Anlage 2 zur Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg): 
 
 
Vergabestellen und ihre sachliche Vergabeberechtigung: 
 
 
10 Zentrale Steuerung und Service: 

 
10.1 Gesetzesblätter, Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur, 
 
10.2 Buchbindearbeiten für sämtliche Druckerzeugnisse, 
 
10.3 Büromaschinen und Bürogeräte, 
 
10.4 Büromöbel und Büroausstattung, 
 
10.5 Abschluss von Rahmenverträgen für den Einkauf von Büromaterial; 

für den laufenden Einkauf aus den ausgehandelten Rahmenverträgen heraus sind die 
einzelnen Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung sowohl Bedarfs- als auch Ver-
gabestelle. 

 
10.6 Vordrucke und sonstige Drucksachen, 
 
10.7 Dienstfahrzeuge, Betriebsstoffe und Ersatzteile, ausgenommen Feuerwehr und Ret-

tungsdienst sowie die Bereiche des Abwasserwerks, des Baubetriebshofes und der 
Ordnungsverwaltung 
 

10.8 Kopiergeräte und Druckmaschinen (Kauf, Miete, Leasing, Wartung) für die allgemeine 
Verwaltung, 

 
10.9 Hard- und Software, sowie sonstige Lieferungen und Dienstleistungen im Bereich der 

Informations- und Telekommunikationstechnik 
 
10.10 Museumsgegenstände und Archivalien, Fotoarbeiten für das Bildarchiv, 
 
10.11 Repräsentationsmittel, 
 
10.12 Getränke für Rats- und Ausschusssitzungen, 
 
10.13 Versicherungsverträge; ohne Versicherungen der Ämter 40 und 51 für Einzelveran-

staltungen, 
 
10.14 Kauf-, Miet- und Wartungsverträge für Kopier- und Druckgeräte für Schulen, 

 
10.15 Hard- und Software sowie sonstiges Zubehör für die EDV-Ausstattung der Schulen, 

 
10.16 Fernmeldeeinrichtungen der Schulen. 

 
 
 

20 Finanzsteuerung: 
 
20.1 Kreditgeschäfte 

 
20.2 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft 

 
 

 



 

 
 
Amt 10 – Zentrale Steuerung und Service - Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg) 14 

 

32 Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum: 
 
32.1 Lösch- und Rettungsfahrzeuge und dafür benötigte Betriebsstoffe, Ersatzteile und Re-

paraturen, 
 
32.2 Lösch- und Rettungsgeräte, 
 
32.3 Dienst- und Schutzkleidung für Ordnungsamt, Feuerwehr und Rettungsdienst 
 
32.4 Notausstattung für Seuchenbekämpfung, 
 
32.5 Desinfektionsgeräte und Desinfektionsmaterial. 
 
32.6 Einrichtung und Material für Obdachlosenunterkünfte 

 
32.7 Dienstwagen der Ordnungsverwaltung, Betriebsstoffe, Ersatzteile und Reparaturen 

 
32.8 Einsatz von Sicherheitsdiensten 

 
32.9 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft 

 
32.10 Technische Einrichtungen (Telefon, Funk) 

 
32.11 Aufträge im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten, An-, Ab- und Ummeldungen 

und Lohnsteuerangelegenheiten 
 

32.12 Unterhaltung der Parkscheinautomaten 
 

32.13 Unterhaltung des Parkhauses 
 

32.14 Kleinere Beschaffungen / Aufträge im Rahmen der Ordnungsverwaltung 
 
 

36 Umweltamt: 
 
36.1 Gutachten für die Kontrolle von stadteigenen Bäumen und Grünanlagen 
 
36.2 Garten- und Landschaftsbauarbeiten 

 
36.3 Laufende Unterhaltung der Siegdämme 

 
36.4 Materialien für Öffentlichkeitsarbeit, soweit nicht Amt 10 diese Positionen vergibt 

 
36.5 Altlastenuntersuchungen, Bodenanalysen 

 
36.6 Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter im Umweltschutz 

 
36.7 Materialien Natur- und Landschaftsschutz 

 
36.8 Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanungen von Freianlagen 

 
36.9 Umweltverträglichkeitsstudien, FFH-Verträglichkeitsstudien, Landschaftspflegerische 

Begleitpläne und Landschaftsplanerische Fachgutachten 
 

36.10 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft. 
 
 

40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt: 
 

40.1 Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für 
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Schulen einschließlich Schulsport 
 

40.2 Beschaffung der Büro- und Verwaltungsausstattung der Schulsekretariate 
 

40.3 Lernmittel für die Schulen 
 

40.4 Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Instrumente, Büromaterial für die Musikschule 
 

40.5 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie allgemeine Verbrauchsmaterialien 
für die Meys Fabrik 
 

40.6 Künstler- und Gastspielverträge 
 

40.7 Bühnentechnik für kulturelle Veranstaltungen 
 

40.8 Bewirtungs- und Reisekosten im Rahmen der Städtepartnerschaften, soweit dies nicht 
über Amt 10 erfolgt 
 

40.9 Medien- und Bibliotheksmaterial sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 
für die Bibliothek 
 

40.10 Kunstgegenstände 
 

40.11 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft. 
 

40.12 Schülerunfall- und Garderobenversicherungen für Einzelveranstaltungen 
 
 
50 Amt für soziale Angelegenheiten: 
 

50.1 Einrichtung und Material für Übergangsheime. 
 

50.2 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft. 
 
 
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie: 
 

51.1 Einrichtung und Material für das “Haus der Jugend“, 
 
51.2 Einrichtung und Material für städtische Kindergärten, 
 
51.3 Ausstattung für Kinderspielplätze, 

 
51.4 Beschaffung von Materialien für Öffentlichkeitsarbeit, soweit nicht von Amt 10 be-

schafft 
 

51.5 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft. 
 

51.6 Kinder- und Jugendunfallversicherungen für Einzelveranstaltungen 
 
51.7 Beschaffungen für die Ausstattung der EZB und Aufwendungen, die unmittelbar aus 

Erziehungsberatungsleistungen hervor gehen.  
 
 
61 Amt für Stadtplanung und -entwicklung: 
 

61.1 Karten und Pläne, 
 
61.2 Modellbauarbeiten, 
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61.3 Städtebauliche Planungen und Gutachten, 
 
61.4 Fotoarbeiten und Fotomaterial, 
 
61.5 Technisches Büromaterial, soweit nicht von Amt 10 beschafft, 
 
61.6 Lichtpauspapier 

 
61.7 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft. 

 
 
65 Zentrale Gebäudewirtschaft: 
 

65.1 Planungsaufträge 
 

65.2 Hochbauarbeiten, 
 

65.3 Tiefbauarbeiten, 
 

65.4 Energielieferungen (Wasser, Abwasser, Strom, Gas und Öl), 
 

65.5 Abfallbeseitigung, 
 

65.6 Wartungsverträge, 
 

65.7 Werkstatt- und Materialbedarf für die Handwerker des Baubetriebshofs und die 
Hausmeister, 
 

65.8 Gebäudereinigung durch Unternehmer, 
 

65.9 Reinigungsmaschinen, Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel, 
 

65.10 Schwimmbadbedarf 
 

65.11 Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, soweit nicht von Amt 10 beschafft. 
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Anlage 3 zur Vergabeordnung der Stadt Hennef (Sieg): 
 
Unterschriftsbefugnisse: 
 
Dezernat / 

Amt Personenkreis Wertgrenze 

I, II 
Bürgermeister und Dezernenten (vgl. 14 der Zuständigkeitsrege-
lung für die Ausschüsse und für den Bürgermeister der Stadt 
Hennef (Sieg) 

50.000 EUR 

10, 20, 32, 
36, 40, 50, 
51, 61, 65,  

Leiter/innen der Vergabestellen (Amtsleitung)oder deren bestellte 
Abwesenheitsvertreter im Rahmen ihrer sachlichen Vergabebe-
rechtigung (s. Anlage 2) für Vergaben bis zu einer Wertgrenze 
von 

30.000 EUR 

10, 20, 32, 
36, 40, 50, 
51, 61, 65, 

(I, II) 

Leiter/innen der Vergabestellen (Amtsleitung)oder deren bestellte 
Abwesenheitsvertreter im Rahmen ihrer sachlichen Vergabebe-
rechtigung (s. Anlage 2) in Verbindung mit einer Unterschrift des 
Bürgermeisters oder eines Dezernenten 

Unbegrenzt 
(ab 50.000 EUR erst 
nach Beteiligung des 

Vergabeausschusses)

   

I, 10 
Sekretärin des Bürgermeisters und Sachbearbeitung des Ratsbü-
ros im Hauptamt für Vergaben gemäß Anlage 2, Ziffern 10.11 und 
10.12 bis zu einer Wertgrenze von 

500 EUR 

10 Sachbearbeitung für Beschaffung im Amt 10 für Vergaben gemäß 
Anlage 2, Ziffern 10.1 - 10.7 bis zu einer Wertgrenze von 5.000 EUR 

10 Archivarin für Vergaben gemäß Anlage 2, Ziffer 10.10 bis zu einer 
Wertgrenze von 1.000 EUR 

10 der Abteilungsleiter IT-Abteilung für Vergaben gemäß Anlage 2, 
Ziffern 10.8 und 10.9 bis zu einer Wertgrenze von 25.000 EUR 

10 
Die Sachbearbeiter im Bereich der IT-Abteilung für Vergaben 
gemäß Anlage 2, Ziffern 10.8 und 10.9 und 10.14 – 10.16 bis zu 
einer Wertgrenze von 

5.000 EUR 

32 

Die Hausmeister der Obdachlosenunterkünfte im Rahmen der 
baulichen Unterhaltung der Gebäude und der Einrichtungen für 
Vergaben bis zu einer Wertgrenze von..., 
wenn die Beschaffung keinen Aufschub duldet 

250 EUR 

32 
Der für die Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte zuständige 
Abteilungsleiter für Auftragsvergaben nach Anlage 2, Ziffer 32.6 
bis zu einer Wertgrenze von 

5.000 EUR 

32 
Der Abteilungsleiter für Feuerschutz- und Rettungswesen für Ver-
gaben gemäß Anlage 2, Ziffer 32.1 – 32.3 bis zu einer Wertgrenze 
von 

5.000 EUR 

36 Die Sachbearbeiter des Umweltamtes für Vergaben nach Anlage 
2, Ziffer 36, bis zu einer Wertgrenze von 5.000 EUR 

40 
Die Abteilungsleiter/innen des Schulverwaltungs-, Kultur- und 
Sportamtes für Vergaben ihres Aufgabenbereichs aus Anlage 2, 
Ziffer 40 bis zu einer Wertgrenze von 

25.000 EUR 
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40 
Die Sachbearbeiter/innen des Schulverwaltungs-, Kultur- und 
Sportamtes für Vergaben ihres Aufgabenbereichs aus Anlage 2, 
Ziffer 40 bis zu einer Wertgrenze von 

5.000 EUR 

40 
Die Schulleiter/innen der städtischen Schulen und deren Stellver-
treter/innen für Vergaben gemäß Anlage 2, Ziffern 40.1 – 40.3 bis 
zu einer Wertgrenze von 

1.000 EUR 

50 
der Abteilungsleiter für die Verwaltung der Übergangsheime für 
Vergaben gemäß Anlage 2, Ziffer 50.1 bis zu einer Wertgrenze 
von 

5.000 EUR 

50 

Die Hausmeister der Übergangsheime im Rahmen der baulichen 
Unterhaltung der Gebäude und der Einrichtungen für Vergaben 
bis zu einer Wertgrenze von..., 
wenn die Beschaffung keinen Aufschub duldet; 

250 EUR 

50 Sachbearbeiter(in) für allgemeine Verwaltung für Vergaben nach 
Ziffer 50.2 bis zu einer Wertgrenze von 500 EUR 

51 der/die Sachbearbeiter/in für Kindergärten für Vergaben gemäß 
Anlage 2, Ziffer 51.2 bis zu einer Wertgrenze von 2.500 EUR 

51 der/die Sachbearbeiter/in für das Jugendzentrum für Vergaben 
gemäß Anlage 2, Ziffer 51.1 bis zu einer Wertgrenze von 2.500 EUR 

51 
der/die Sachbearbeiter/in für die Erziehungsberatungsstelle für 
Vergaben gemäß Anlage 2, Ziffer 51.7 bis zu einer Wertgrenze 
von 

1.000 EUR 

51 die Leiterinnen der städtischen Kindergärten für Vergaben gemäß 
Anlage 2, Ziffer 51.2 bis zu einer Wertgrenze von 400 EUR 

51 die Leiterin / der Leiter des Jugendzentrums für Vergaben gemäß 
Anlage 2, Ziffer 51.1 bis zu einer Wertgrenze von 400 EUR 

51 die Leiterin / der Leiter der Erziehungsberatungsstelle für Verga-
ben bis zu einer Wertgrenze von 400 EUR 

61 
die Verwaltungsmitarbeiter und Technischen Zeichner des Amtes 
61 für Vergaben gemäß Anlage 2, Ziffern 61.5, 61.6 und 61.7 bis 
zu einer Wertgrenze von 

1.000 EUR 

65 die Sachbearbeiter für Bauunterhaltung  für Vergaben gemäß 
Anlage 2, Ziffer 65.1 – 65.5 bis zu einer Wertgrenze von 2.000 EUR 

65 

Sachbearbeiter für Energielieferungen, Wasserversorgung, Büro-
material und Verbrauchsmaterial Schwimmbad, Abwasser- und 
Abfallbeseitigung und Gebäudereinigung gemäß Anlage 2, Ziff. 
65.6 – 65.11 bis zu einer Wertgrenze von 

1.000 EUR 

 
*** 
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Anlage 4 zur Vergabeordnung der Stadt Hennef  
 

Beschleunigung von Investitionen durch Vereinfachungen im Vergaberecht 
 

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie,  
des Innenministeriums, des Finanzministeriums,  

des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie und des Ministeriums für 
Bauen und Verkehr -Az: 121 – 80-20/02-  

vom 3.2.2009 

Vorbemerkung: 

Zur Beschleunigung von Investitionen werden die Vergabeverfahren des Landes Nordrhein-Westfalen, 
des Hochschulbereichs des Landes Nordrhein-Westfalen und der Gemeinden (GV) des Landes Nord-
rhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 vereinfacht. 

Maßnahmen für Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie für Bauaufträge 

1 
Vergabeverfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte (sog. nationale Vergaben)  

Bei Vergabeverfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte besteht in Abweichung zu den Verwaltungs-
vorschriften (VV) zu § 55 Landeshaushaltsordnung und zu Ziffer 7 des Runderlasses des Innenminis-
teriums vom 22.März 2006 (Vergabegrundsätze für Gemeinden (GV) nach § 25 Gemeindehaushalts-
verordnung – Kommunale Vergabegrundsätze) – SMBl. NRW. 6300 – und dem Rundschreiben des 
Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie vom 14.Februar 2008 (Verga-
berichtlinien für Hochschulen nach § 7 Hochschulwirtschaftsführungsverordnung) eine vereinfachte 
Möglichkeit zur Durchführung Beschränkter Ausschreibungen und Freihändiger Vergaben. Die Grund-
sätze des Wettbewerbs, der Transparenz sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bleiben dabei 
unberührt. 

Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar: 

1.1 
Vergaben nach Abschnitt 1 der Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A (VOL/A)  

Bis zu einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe von 100.000 € ohne Umsatzsteuer können die 
Vergabestellen wahlweise eine Freihändige Vergabe oder eine Beschränkte Ausschreibung durchfüh-
ren. 

1.2 
Vergaben nach Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A (VOB/A) 

Bis zu einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe von 100.000 € ohne Umsatzsteuer können die 
Vergabestellen eine Freihändige Vergabe durchführen. 

Bis zu einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe von 1.000.000 € ohne Umsatzsteuer können 
die Vergabestellen eine Beschränkte Ausschreibung durchführen. 

1.3 
Teilnahmewettbewerbe, Einholung von Angeboten 

Beschränkte Ausschreibungen und Freihändige Vergaben nach Nrn. 1.1 und 1.2 können ohne öffentli-
che Aufforderung, sich um Teilnahme zu bewerben (Teilnahmewettbewerb), durchgeführt werden. Bei 
Beschränkten Ausschreibungen sind mindestens drei Angebote einzuholen. 
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1.4 
Veröffentlichungspflicht 

Bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben nach Nrn. 1.1 und 1.2 sind nach der 
Zuschlagserteilung auf der Internetseite www.vergabe.nrw.de folgende Angaben zu veröffentlichen, 
sofern der Auftragswert des abgeschlossenen Vertrages für Bauaufträge, die im Wege der Beschränk-
ten Ausschreibung vergeben werden, 150.000 € ohne Umsatzsteuer, im Übrigen für abgeschlossene 
Verträge den Wert in Höhe von 50.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt und Sicherheitsinteressen 
nicht tangiert werden: 

- Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und Emailadresse des Auftraggebers 

- gewählte Verfahrensart 

- Auftragsgegenstand 

- Name und Sitz des beauftragten Unternehmens 

Gemeinden (GV) und Hochschulen steht es frei, zur Veröffentlichung ein anderes allgemein zugängli-
ches, elektronisches Medium, das zur Herstellung der Transparenz in gleicher Weise geeignet ist, zu 
benutzen. 

1.5 
Eignungsnachweise 

Unternehmen, die in der auf der Internetseite www.vergabe.nrw.de enthaltenen Unternehmensdaten-
bank geführt werden, verfügen über die erforderliche Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuver-
lässigkeit). Gleiches gilt für die auf der Internetseite www.pq-verein.de gelisteten präqualifizierten Un-
ternehmen für den Baubereich, auf die vorrangig zurückzugreifen ist, da dies regelmäßig zu einer 
erheblichen Zeitersparnis führt. In den anderen Fällen sind zum Nachweis der Eignung Eigenerklärun-
gen ausreichend. Den Gemeinden (GV) und Hochschulen wird empfohlen, diese Regelung im Rahmen 
ihrer eigenverantwortlichen Entscheidung freiwillig anzuwenden. 

2 
Vergabeverfahren ab Erreichen der EU-Schwellenwerte (sog. EU-weite Vergaben) nach Ab-
schnitt 2 der Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A (VOL/A), nach Abschnitt 2 der Verga-
be- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A (VOB/A) und nach der Verdingungsordnung 
für freiberufliche Leistungen (VOF)  

Bei den Vergaben ab den EU-Schwellenwerten halten es der Europäische Rat sowie die Europäische 
Kommission auf Grund des außergewöhnlichen Charakters der gegenwärtigen Wirtschaftslage für 
gerechtfertigt, in den Jahren 2009 und 2010 die beschleunigten Verfahren der Richtlinien über das öf-
fentliche Beschaffungswesen anzuwenden. Die Anwendung der beschleunigten Verfahren ist daher 
ohne Nachweis eines Ausnahmetatbestands gerechtfertigt. Aufgrund der konjunkturellen Lage ist von 
einer Dringlichkeit auszugehen. Daher ist die Anwendung der beschleunigten Verfahren mit den aus 
Dringlichkeitsgründen zulässigen Fristverkürzungen (§ 18a Nr. 2 VOL/A, § 18a Nrn. 2 und 3 VOB/A, § 
14 Abs. 2 VOF) ohne Nachweis eines Ausnahmetatbestands gerechtfertigt. § 13 Vergabeverordnung 
(VgV) ist zu beachten. 

3 
Zuwendungsempfänger 

Die Regelungen der Nrn. 1 und 2 gelten auch für Zuwendungsempfänger (§§ 23, 44 LHO), die die 
VOL/A, VOB/A und VOF gemäß Zuwendungsrecht anzuwenden haben. Die zuständigen Dienststellen 
haben dies im Rahmen der Zuwendungsbewilligungsverfahren sowie der Verwendungsnachweisprü-
fungen zu beachten. 

4 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Der Erlass tritt am 3. Februar 2009 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 

http://www.vergabe.nrw.de/
http://www.vergabe.nrw.de/
http://www.pq-verein.de/


 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Amt für Stadtplanung und - entwicklung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1418 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
Bebauungsplan Nr. 01.47 Hennef (Sieg) - Astrid-Lindgren-Straße Nord - 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
2. Beratung und Beschluss über die eigegangenen Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
3. Beratung und Beschluss über Stellungnahmen im Rahmen der gemeinsamen 
Beteiligungsvorschriften gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 
4. Satzungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt: 
 
1. Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 

BauGB wird zugestimmt. 
 
T 1:rhenag 
mit Schreiben vom 15.02.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird mitgeteilt, dass zur Erschließung der vorgestellten Bebauungspläne die Mitverlegung 
von Gas- und Wasserversorgungsleitungen geplant sei. Ebenso sei eine Mitverlegung an dem 
geplanten Brückenbauwerk vorgesehen. 
 
Es wird darum gebeten, dass die rhenag bei den weiteren Planungen mit einbezogen wird. 
 
Abwägung 
Die geplanten Anliegerstraßen werden als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, so dass die 
Flächen für Gas− und Wasserversorgungsleitungen in der im Entwurf dargestellten Form zur 
Verfügung stehen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Leitungsverlegungen finden im Rahmen der 
Realisierungen statt, sie betreffen nicht das Bauleitplanverfahren. 



 
T 2: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 18.02.2008 
 
Stellungnahme 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
 
Es wird darum gebeten, den Belangen der Schulwegsicherung Rechnung zu tragen und bei der 
Ausbauplanung beteiligt zu werden. 
 
Abwägung 
Die parallel zur Astrid Lindgren-Straße geführte Erschließung ist mit einem Gehweg geplant, der 
in der Höhe des westlichen Spielfläche auf den Fußweg in der Grünfläche führt und über diesen 
an die Astrid-Lindgren-Straße mit beidseitigem Gehweg angeschlossen ist. Des Weiteren gibt 
es innerhalb der zwischen der bestehenden Ortslage Weldergoven und den Neubauflächen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes  Nr. 01.47 eine öffentliche Grünfläche, in der ein frei 
geführter Fuß-Radweg ebenfalls als Schulweg zur Verfügung steht.  
 
Weitergehende Belange der Schulwegeplanung sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung und 
sind bei der konkreten Ausbauplanung der Schulwegeführung zu beachten. 
 
Die Hinweise wurden im Bebauungsplan beachtet. 
 
T 3: Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
mit Schreiben vom 06.03.2008 
 
Stellungnahme 
Es werden Hinweise/Anforderungen an die Ausgestaltung der Straßen, Wohnwege, 
Wendekreise und Wendehämmer angegeben, so dass eine reibungslose Müll- und 
Sperrgutabfuhr gewährleistet ist. 
 
Abwägung 
Die Hinweise wurden im Bebauungsplanentwurf beachtet. Die Straßenführung und 
Wendemöglichkeit wurde mit der RSAG abgestimmt.  
 
Die Hinweise wurden somit berücksichtigt. 
 
 
T 4: Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
mit Schreiben vom 07.03.2008 
 
Stellungnahme 
a.) Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versorgung des Plangebietes eine Erweiterung des 
Telekommunikationsnetzes innerhalb sowie außerhalb des Plangebietes erforderlich ist. Für 
den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie für die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass 
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deutschen Telekom so 
früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen oberirdische 
und unterirdische Telekommunikationslinien als gleichwertige technische Lösungen zu 
betrachten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen wird seitens der Deutschen Telekom AG darauf 
aufmerksam gemacht, dass eine unterirdische Versorgung des Erschließungsgebietes durch 
die Deutsche Telekom AG nur bei einer Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung möglich ist. 
 



Daher wird beantragt, folgendes sicherzustellen: 
 

• dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
möglich ist,  

• dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht sowie ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Deutschen Telekom AG als zu belastende Fläche festzusetzen 
entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird,  

• dass zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger verpflichtet wird, 
vom jeweils dinglich Berechtigten (Grundstückseigentümer) den Nutzungsvertrag (alt: 
Grundstückseigentümererklärung) einzufordern und der Deutschen Telekom 
auszuhändigen, 

• dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der 
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für 
den Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

 
Weiterhin wird ausgeführt, dass eine unterirdische Versorgung nur durchgeführt werden kann, 
wenn diese wirtschaftlich vertretbar ist. Hier ist eine Koordinierung mit einem von der Stadt 
Hennef beauftragten Straßenbauunternehmen anzustreben. Sollte das von der Stadt Hennef 
beauftragte Straßenbauunternehmen die für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes 
erforderliche Tiefbauleistung nicht zu marktgerechten Preisen anbieten, wird sich die Deutsche 
Telekom AG vorbehalten, ihr Tiefbauunternehmen mit den erforderlichen Tiefbauleistungen zu 
beauftragen. In diesem Fall ist es erforderlich, der Deutschen Telekom AG eine Trasse und ein 
angemessenes Zeitfenster für den Ausbau ihres Telekommunikationsnetzes zur Verfügung zu 
stellen. 
 
b) Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet (Straßenraum) erfolgen soll,  ist das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. 
Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Telekommunikationslinien wird nicht 
zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein 
erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht. 
 
Abwägung 
a) Die in der Stellungnahme geforderte rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn der 
Ausbauarbeiten wird in Nachfolge des Bauleitplanverfahrens geregelt. 
 

• Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
Die das Plangebiet erschließenden Straßen werden als öffentliche Verkehrswege 
festgesetzt. 

 
• Einräumung eines Leitungsrechtes zu Gunsten der Telekom AG 

Für die Grundstücke, die nicht über öffentliche Verkehrswege erschlossen werden, wird 
im Bebauungsplan ein Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Öffentlichkeit und der 
Versorgungsträger festgesetzt. Ein Fahrrecht wird hier nicht vorgesehen, da dann die zu 
belastenden Flächen so auszugestalten sind, dass sie für Fahrzeugverkehr geeignet 
sind. In diesen Fällen lehrt die Erfahrung, dass eine allgemeine Befahrung kaum noch zu 
verhindern ist. Dieses soll hier ausgeschlossen werden.  

 
• Nutzungsvertrag 

Die Nutzungsverträge sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung 
 

• Rechtzeitige Abstimmung der Lage und Dimensionierung der Leitungszonen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 



• Überbauung der Telekommunikationslinien 
Da im Plangebiet keine Telekommunikationslinien vorhanden sind, kann davon 
ausgegangen werden das der Ausbau vollständig im öffentlichen Verkehrswegenetz 
erfolgen kann. 

 
 
Der unter b) aufgeführte Hinweis wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen.  
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen und in den Bebauungsplan 
integriert.  
 
T 5: Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61 
mit Schreiben vom 11.03.2008 
 
Stellungnahme 
Für den Einbau von Recyclingbaustoffen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei dem Amt für 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises zu beantragen. 
 
Das im Rahmen der Baureifmachung des Grundstücks anfallende bauschutthaltige oder 
organoleptisch auffällige Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 
 
Es wird gebeten, die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs vor der Abfuhr dem 
Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises, 
anzuzeigen. Ferner wird gebeten, die Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasserrechtliche 
Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 
 
Abwägung 
Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise werden als Hinweise im Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
T 6: Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 11.03.2008 
 
Stellungnahme 
Die Auswertung der dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zur Verfügung stehenden 
Luftbilder ergeben im Umfeld Hinweise auf das Vorhandensein von 
Bombenblindgängern/Kampfmitteln. Da sich jedoch im unmittelbaren Bereich keine Hinweise 
auf das Vorhandensein von Kampfmitteln ergeben, bestehen aus Sicht des KBD keine 
Bedenken gegen die Durchführung der in Rede stehenden Maßnahme. Eine Garantie der 
Freiheit von Kampfmitteln kann gleichwohl nicht gewährt werden. 
 
Sind bei der Durchführung des Bauvorhabens beim Aushub außergewöhnliche Verfärbungen 
festzustellen oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der KBD zu verständigen. 
 
Folgender Hinweis wird gegeben: 
Sollten in dem in Rede stehenden Bereich Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung 
(z. B. Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbare Arbeiten) 
durchgeführt werden, wird eine Tiefendetektion empfohlen. Eine Abstimmung wird mit dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW – Rheinland – Außenstelle Köln, erbeten.  
 
Auf das beigefügte Merkblatt „Sondierbohrungen“ wird verwiesen. 
 
Abwägung 
Es wird ein Hinweis auf das Verhalten bei Auffinden von Kampfmittel bei Bauarbeiten in den 



Bebauungsplan aufgenommen. Auf das Merkblatt für das Einbringen von Sondierbohrungen 
wird hingewiesen. 
 
T 7: RWE Rhein-Ruhr Netzservice 
mit Schreiben vom 13.03.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich des Spielplatzes B/C ein Leitungsrecht benötigt 
wird. Die geplante Leitungstrasse zur Versorgung des Plangebietes wurde in beigefügtem Plan 
dargestellt. 
 
Es wird darum gebeten, die Trasse in den Bebauungsplan zu übernehmen und mit einem 
Leitungsrecht zu sichern. 
 
Abwägung 
Die betroffene Leitungstrasse kann in einer öffentlichen Grünfläche geführt werden. Eine 
Sicherung des Leitungsrechtes ist daher nicht notwendig. 
 
T 8: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 19.03.2008 
 
Stellungnahme 
Seitens der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, bestehen nach 
Rücksprache mit betroffenen Landwirten, folgende Bedenken: 
 
-Reitwegführung: 
Aus Sicht der Landwirtschaftskammer wird die Lage des Reitweges (parallel zur Bahntrasse) 
als ungeeignet angesehen. Eingeengt zwischen Bahntrasse, Gehweg und Bebauung kreuzt 
dieser die Astrid-Lindgren-Straße im Westen und die Bodenstraße im Süden. Es wird 
ausgeführt, dass die Bodenstraße unmittelbar neben der Bahnüberführung in einem 
unübersichtlichen Teil gequert werde. Um zum Haltepunkt zu gelangen, seien die Bahnkunden 
gezwungen zuerst den Reitweg zu überqueren. Insbesondere in diesem Kreuzungsbereich 
würden die verkehrssicherheitstechnischen Voraussetzungen von öffentlichen Reitwegen nicht 
erfüllt. Eine konkrete Lösung zur Anbindung des Reitweges in der Siegaue an den Allnerhof sei 
der Planung nicht zu entnehmen. 
-Die geplanten externen Ausgleichsmaßnahmen würden u. U. zu einem weiteren Verlust 
landwirtschaftlich genutzter Flächen führen. Eine weitergehende Stellungnahme behält sich die 
Landwirtschaftskammer vor. 
 
Abwägung 
Die Reitwegeverbindung vom Allnerhof zum Reitweg R7, wie im städtebaulichen Entwurf 
nördlich der Bahntrasse von 2007 dargestellt, ist unverändert dem "Gestaltungskonzept für 
öffentliche Grün-, Spiel- und Straßenräume" für die Baugebiete Im Siegbogen entnommen. 
Dieses wurde im zuständigen Fachausschuss "östlicher Stadtrand" am 3.08.2006 beschlossen 
und ist seither Grundlage für weitere Planungen im Gebiet. 
 
Zu dem Reitweg wurde im Gestaltungskonzept Grün unter Punkt 3.5.2 ausgeführt: 
 
"Zur Anbindung des nordwestlich vom Plangebiet liegenden Reiterhofes Allnerhof in Richtung 
Siegaue wird eine direkte Wegeführung zwischen dem Reitgelände, vorbei an dem Schul- und 
Spielbereich und von hier nach Osten entlang der Bahnlinie vorgeschlagen. Im Bereich der 
Hangkante trifft der Weg auf den vorhandenen Pfad, der in mehreren Windungen den 
Höhenunterschied überwindet. Nach einem kurzen Teilstück entlang der Bahn trifft er auf den 
Fuß- und Radweg in der Siegaue und damit auf den Reitweg R 7. Der Reitweg sollte mit einer 
Breite von mindestens 2,5 m eingeplant werden, wobei lediglich ein ca. 1,0 m breiter 
Sandstreifen als Lauffläche ausgebaut werden müsste. Ein Ausbau oder Neubau des Pfades 



über die Hangkante ist nicht vorgesehen, er soll, wie bereits derzeit schon, auch von den 
Reitern weiter genutzt werden können. 
 
Eine weitere Reitwegeverbindung durch den Grünzug zwischen den Baugebieten Siegbogen 
und Weldergoven wird nicht empfohlen, da in diesem Grünraum eine Reihe von Nutzungen für 
aktives Spielen angesiedelt sind, wodurch es zu Nutzungskonflikten kommen kann." 
 
Die Argumentation von 2006 ist weiterhin gültig. In der Fläche zwischen Weldergoven und den 
Neubaugebieten verläuft der Weg für die Schul- und Kindergartenkinder und befinden sich zwei 
größere Spielplätze. Die Fläche wird zur Naherholung für die Bewohner Weldergovens und des 
Neubaugebietes dienen. Sicherheitsgründe stehen daher auf diesen Flächen einer Nutzung als 
Reitweg entgegen. Es ist zwar richtig, dass der Reitweg entlang der Bahntrasse ebenfalls 
parallel zu einem Fuß-Radweg verläuft. Dieser wird aber erheblich geringer frequentiert sein, da 
hier die Verbindungsfunktion von Weldergoven zur Schule / KITA entfällt. Der Großspielplatz A 
südlich der geplanten KITA wird ausreichend vom Reitweg abgetrennt sein. Die zweimalige 
Querung von Straßen bei dieser Reitwegführung wird dabei in Kauf genommen. Zusätzlich 
überquert wird bei der Reitwegeführung entlang der Bahntrasse allerdings nur die Astrid-
Lindgren-Straße. Die Bodenstraße wird vom Reitweg bei beiden möglichen Führungen 
überquert. 
 
Durch das am 12.09.2007 vom Ausschuss "Östlicher Stadtrand" beschlossene neue 
Verkehrskonzept wird die Belastung der nördlichen Bodenstraße durchgehend gleich sein, da 
sie die Haupterschließung sowohl von Weldergoven als auch dem Neubaugebiet sein wird. 
Damit ist es kein Unterschied mehr bezüglich Verkehrsbelastung, zulässiger Geschwindigkeit 
und Querschnittsgestaltung, ob die Bodenstraße vom Reitweg auf Höhe der Brücke oder 
zwischen Weldergoven und der Neubebauung überquert wird. Die Astrid-Lindgren-Straße ist 
hingegen eine untergeordnete Anliegerstraße, was sich sowohl in ihrer Querschnittsgestaltung 
als auch in der auf ihr zulässigen Geschwindigkeit ausdrücken wird. 
 
Der Ausbau des Reitweges wird östlich des KITA-Geländes unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze enden, so dass auf den anschließenden privaten Grundstücken problemlos 
der Anschluss hergestellt werden kann. Im Bereich der Hangkante trifft der neu ausgebaute 
Weg auf den vorhandenen Pfad entlang der Hangkante. 
 
Der städtebauliche Entwurf nördlich Bahntrasse wurde am 12.09.2007 vom Ausschuss 
"Östlicher Stadtrand" als Grundlage für die weitere Bauleitplanung beschlossen. Insofern wird 
diese Planung weiter verfolgt. Die Reitwegeführung ist Bestandteil der neuen 
Bebauungsplanverfahren der Stadt Hennef Nr. 01.47 – Astrid-Lindgren-Straße Nord und Nr. 
01.48 – Astrid-Lindgren-Straße Süd. 
 
Für die externen Ausgleichsmaßnahmen werden Flächen aus dem von der Stadt Hennef für 
Ausgleichsmaßnahmen vorgehaltenen Flächenfond herangezogen. Diese Flächen wurden in 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Hennef und dem Rhein-Sieg-Kreis vom 
20.12.2004 vereinbart. Zusätzliche Flächen sind derzeit nicht vorgesehen, so dass kein 
zusätzlicher Verlust landwirtschaftlich genutzter Flächen ansteht.  
 
T 9: Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege 
mit Schreiben vom 11.04.2008 
 
Stellungnahme 
Es werden keine abwägungsrelevanten Anregungen vorgetragen. 
 
Es wird auf die §§ 15 und 16 DSchG NW verwiesen und darum gebeten sicherzustellen, das 
bei der Planrealisierung auf diese gesetzlichen Vorgaben hingewiesen wird. Beim Auftreten 
archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und 



Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des Rheinischen Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 
Abwägung 
Der genannte Hinweis wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen. 
 
 
T 10: Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie 
mit Schreiben vom 06.03.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird gebeten, folgende Aspekte zu berücksichtigen, einzuplanen und das Amt 
51/Jugendhilfeplanung in angemessenem Rahmen zu beteiligen. 
 
Die Spielfläche an der Astrid-Lindgren-Straße ist als Spielfläche Typ A, vorgesehen. Geplant ist 
dort ein Platz – entweder asphaltiert oder mit Kunststoffbelag und Ballfangzaun - für Streetball. 
Zur Wohnbebauung soll ein Ruhebereich mit wenigen Spielgeräten entstehen. Die Planung ist 
bereits beauftragt. 
 
Da diese Spielfläche lärmintensiv genutzt werden wird und darüber hinaus einen großen 
Einzugsbereich haben wird (eine Anlage dieser Art gibt es in Hennef bisher nicht), ist bei der 
Planung darauf zu achten, dass Nutzungskonflikte mit den festgesetzten Wohnbauflächen (bzw. 
der entstehenden Wohnbebauung) vorab verhindert werden, z. B durch geeignete bauliche 
Maßnahmen. 
 
Abwägung 
Die Spielfläche an der Astrid-Lindgren-Straße wird im Planverfahren des Bebauungsplanes 
01.48 festgesetzt. Sie steht damit im Zusammenhang mit den entstehenden Wohnbauflächen. 
Die Lage der Spielfläche und ihre Abstände zu den zukünftigen Wohnbauflächen ist schon dem 
städtebaulichen Entwurf zu entnehmen, der dem Verfahren zu Grunde liegt. Der Entwurf 
berücksichtigt einen Abstandsstreifen von ca. 8 m zu den Gärten der angrenzenden 
Wohnbauflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 01.48. Dieser Grünstreifen setzt sich 
auch nach Norden hin im Bebauungsplanbereich Nr. 01.47 fort, so dass hier die festgesetzten 
Wohnbaugebiete durch die Verkehrsflächen der Astrid-Lindgren-Straße und die geplante 
Grünfläche einen Abstand zu den geplanten Häusern von mindestens 20 m aufweisen.  
 
Bei der Planung der Spielflächen sind die geltenden Abstandsregelungen zu Wohnbebauungen 
hinsichtlich einer Lärmbelastung zu berücksichtigen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planung wird weiter verfolgt 
 
B 1: Dr. Georg Möhlenbruch 
mit Schreiben vom 18.02.2008 und 24.09.2007 
sowie Schreiben des Pferdesportverbandes Rheinland e. V. vom 20.02.2008 
 
Stellungnahme 
Folgende Anregungen und Stellungnahmen wurden abgegeben: 
-Der Reitweg werde unmittelbar, ohne Sicherheitsabstand neben einem Geh- und Radweg 
angelegt. Da der Gehweg direkt zum S-Bahn-Haltepunkt führe, sei mit einer hohen 
Frequentierung zu rechnen, so dass Nutzungskonflikte nicht auszuschließen seien. 
 
-Der geplante Reitweg führe an der Hangkante unmittelbar zur DB Linie Köln/Siegen entlang. 
Es sei zu prüfen, inwieweit die Sicherheitsbestimmungen der DB hierfür geeignete 
Sicherungsmaßnahmeneinfordern (Sicherheitszaun entlang des gesamten Reitweges). Es wird 
darauf hingewiesen, dass Reitwegebenutzer, in der überwiegenden Mehrzahl Kinder und 
Jugendliche, Anspruch auf einen gegen bekannte Gefahren abgesicherten Reitweg haben. 



 
-Der geplante Reitweg verläuft unmittelbar neben dem Großspielplatz und einem bzw. zwei 
Spielplätzen Typ „C“. Nutzungskonflikte und Sicherheitsgefährdungen seien möglich. 
 
-Der geplante Reitweg kreuzt zwei Haupterschließungsstraßen des Bebauungsplangebietes, 
die Bodenstraße am S-Bahn-Haltepunkt und die Astrid-Lindgren-Straße im Westen. 
Nutzungskonflikte und Sicherheitsgefährdungen seien möglich. 
 
 
-Der geplante Reitweg quert die Bodenstraße am S-Bahn-Haltepunkt in einem sehr 
unübersichtlichen und vom allgemeinen Verkehr stark frequentierten Bereich. Bahnkunden 
müssten erst über einen Reitweg, um zum Haltepunkt bzw. zum Wohngebiet zu gelangen. Es 
sei zu prüfen, inwieweit die DB einen solchen Nutzungskonflikt dulden würde. Desweiteren sei 
mit einer erheblichen Sicherheitsgefährdung der Reitwegebenutzer in diesem 
Kreuzungsbereich zu rechnen. 
 
-Aus dem Gestaltungskonzept sei nicht ersichtlich, ob der geplante Reitweg direkt an 
Eigentumsflächen des Allnerhofes endet oder am Gründstück des Eigentümers Dr. Bernd 
Möhlenbruch. Von einer freiwilligen Duldung eines Reitweges Dritter sollte in einem 
Bebauungsplan nicht ausgegangen werden. 
 
Weiterhin wird ausgeführt, dass die geplante Reitwegeführung ein hohes 
Nutzungskonfliktpotential, viele Sicherheitsgefährdungen für Gehweg- und besonders 
Reitwegbenutzer sowie erhebliche Erstellungskosten (z. B. Sicherheitszaun entlang der 
Hangkante) in sich bergen würde. Aus den dargelegten Gründen wird daher die Anlage des 
Reitweges an anderer Stelle, an der nördlichen Seite des Bebauungsplangebietes, innerhalb 
der Freifläche zwischen Weldergoven und den Neubaugebieten (nördliche Variante) als 
geeigneter angesehen. 
 
-In der nördlichen Variante könne der Reitweg in der Freifläche mit Sicherheitsabstand zum 
geplanten Schulweg angelegt werden. Die Frequentierung des Schulweges sei begrenzt, da 
erstens Schulbeginn- und Schulschlusszeiten fixiert seien, zweitens zukünftig die Mehrzahl der 
Schul- und Kitakinder aus den Neubaugebieten und nicht aus dem alten Stadtteil Weldergoven 
zu erwarten seien. 
 
-In der nördlichen Variante der Reitwegeführen können Sicherheitsabstände zu den beiden 
Spielplätzen „B“ und „B/C“ eingehalten werden. 
 
-Die nördliche Reitwegevariante quere nur einmal eine Haupterschließungsachse, die 
Bodenstraße im Norden an einer verkehrstechnisch übersichtlichen Stelle. 
 
-Die Führung eines Reitweges durch einen Grünstreifen widerspreche nicht den Zielen der 
Naherholung. Auch Reitwegebenutzer (in der Mehrzahl Kinder und Jugendliche) sind 
Erholungssuchende. 
 
-Finanzielle Aufwendungen für die Erstellung von Sicherheitszäunen würden entfallen. 
 
Abschließend wird ausgeführt, dass die nördliche Variante der Reitwegeführung die Probleme, 
die mit der geplanten Anlage des Reitweges verbunden seien, wie Nutzungskonflikte und 
Sicherheitsgefährdungen, erheblich entschärfen würde. Sie sei verkehrstechnisch einfacher und 
kostengünstiger. 
 
Der Pferdesportverband Rheinland e. V. wurde durch Herrn Dr. Möhlenbruch um eine fachliche 
Stellungnahme gebeten. Darin wird ausgeführt, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Reitwege 
parallel zu Gehwegen geführt werden. Die Nähe zu Spielplätzen wird nicht als Risiko gesehen. 
Es wird angeführt, dass der Aspekt, welches Sicherheits- und Nutzungskonfliktpotential 



möglicherweise für Reiter drohen würde, nicht ausreichend thematisiert worden sei. Weiterhin 
wird ausgeführt, dass nach der vorgesehenen Planung die Reiter den Vorplatz des S-Bahn-
Haltepunktes tangieren und die Bodenstraße in einem unübersichtlichen Bereich queren. 
Hierdurch würden Gefährdungen für die Reiter drohen. 
 
Abwägung 
Die Reitwegeverbindung vom Allnerhof zum Reitweg R7, wie im städtebaulichen Entwurf 
nördlich der Bahntrasse von 2007 dargestellt, ist unverändert dem "Gestaltungskonzept für 
öffentliche Grün-, Spiel- und Straßenräume" für die Baugebiete Im Siegbogen entnommen. 
Dieses wurde im zuständigen Fachausschuss "östlicher Stadtrand" am 03.08.2006 beschlossen 
und ist seither Grundlage für weitere Planungen im Gebiet. 
 
Zu dem Reitweg wurde im Gestaltungskonzept Grün unter Punkt 3.5.2 ausgeführt: 
 
"Zur Anbindung des nordwestlich vom Plangebiet liegenden Reiterhofes Allnerhof in Richtung 
Siegaue wird eine direkte Wegeführung zwischen dem Reitgelände, vorbei an dem Schul- und 
Spielbereich und von hier nach Osten entlang der Bahnlinie vorgeschlagen. Im Bereich der 
Hangkante trifft der Weg auf den vorhandenen Pfad, der in mehreren Windungen den 
Höhenunterschied überwindet. Nach einem kurzen Teilstück entlang der Bahn trifft er auf den 
Fuß- und Radweg in der Siegaue und damit auf den Reitweg R 7. Der Reitweg sollte mit einer 
Breite von mindestens 2,5 m eingeplant werden, wobei lediglich ein ca. 1,0 m breiter 
Sandstreifen als Lauffläche ausgebaut werden müsste. Ein Ausbau oder Neubau des Pfades 
über die Hangkante ist nicht vorgesehen, er soll, wie bereits derzeit schon, auch von den 
Reitern weiter genutzt werden können. 
 
Eine weitere Reitwegeverbindung durch den Grünzug zwischen den Baugebieten Siegbogen 
und Weldergoven wird nicht empfohlen, da in diesem Grünraum eine Reihe von Nutzungen für 
aktives Spielen angesiedelt sind, wodurch es zu Nutzungskonflikten kommen kann." 
 
Die Argumentation von 2006 ist weiterhin gültig. In der Fläche zwischen Weldergoven und den 
Neubaugebieten verläuft der Weg für die Schul- und Kindergartenkinder und befinden sich zwei 
größere Spielplätze. Die Fläche wird zur Naherholung für die Bewohner Weldergovens und des 
Neubaugebietes dienen. Sicherheitsgründe stehen daher auf diesen Flächen einer Nutzung als 
Reitweg entgegen. Es ist zwar richtig, dass der Reitweg entlang der Bahntrasse ebenfalls 
parallel zu einem Fuß-Radweg verläuft. Dieser wird aber erheblich geringer frequentiert sein, da 
hier die Verbindungsfunktion von Weldergoven zur Schule / KITA entfällt. Der Großspielplatz A 
südlich der geplanten KITA wird ausreichend vom Reitweg abgetrennt sein. Die zweimalige 
Querung von Straßen bei dieser Reitwegführung wird dabei in Kauf genommen. Zusätzlich 
überquert wird bei der Reitwegeführung entlang der Bahntrasse allerdings nur die Astrid-
Lindgren-Straße. Die Bodenstraße wird vom Reitweg bei beiden möglichen Führungen 
überquert. 
 
Durch das am 12.09.2007 vom Ausschuss "Östlicher Stadtrand" beschlossene neue 
Verkehrskonzept wird die Belastung der nördlichen Bodenstraße durchgehend gleich sein, da 
sie die Haupterschließung sowohl von Weldergoven als auch dem Neubaugebiet sein wird. 
Damit ist es kein Unterschied mehr bezüglich Verkehrsbelastung, zulässiger Geschwindigkeit 
und Querschnittsgestaltung, ob die Bodenstraße vom Reitweg auf Höhe der Brücke oder 
zwischen Weldergoven und der Neubebauung überquert wird. Die Astrid-Lindgren-Straße ist 
hingegen eine untergeordnete Anliegerstraße, was sich sowohl in ihrer Querschnittsgestaltung 
als auch in der auf ihr zulässigen Geschwindigkeit ausdrücken wird. 
 
Der Ausbau des Reitweges wird östlich des KITA-Geländes unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze enden, so dass auf den anschließenden privaten Grundstücken problemlos 
der Anschluss hergestellt werden kann. Im Bereich der Hangkante trifft der neu ausgebaute 
Weg auf den vorhandenen Pfad entlang der Hangkante. 
 



Eine besondere Gefährdung für die Reiter wird bei der Querung der Bodenstraße nicht 
gesehen. Durch die Zu- und Abfahrt von der Brücke ist hier für jeden Verkehrsteilnehmer 
besondere Aufmerksamkeit geboten. Derartige Situationen führen zu einem langsameren 
Fahren des fließenden Verkehrs und zu höherer Wachsamkeit als dieses z. B. bei langen 
Geradeausfahrten der Fall ist. Aus diesen Gründen wird eine Gefährdung für die Reiter hier 
nicht gesehen. 
 
Der städtebauliche Entwurf nördlich Bahntrasse wurde am 12.09.2007 vom Ausschuss 
"Östlicher Stadtrand" als Grundlage für die weitere Bauleitplanung beschlossen. Insofern wird 
diese Planung weiter verfolgt. Die Reitwegeführung wird Bestandteil der neuen 
Bebauungsplanverfahren der Stadt Hennef Nr. 01.47 – Astrid-Lindgren-Straße Nord und Nr. 
01.48 – Astrid-Lindgren-Straße Süd. 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine 
Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 
-Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg Gmbh 
-Wehrbereichsverwaltung West 
-DB Services Immobilien GmbH 
 
2.  Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 

BauGB wird zugestimmt. 
 

zu T1, rhenag (Rheinische Energie Aktiengesellschaft) 
mit Schreiben vom 02.10.2008 
 
Stellungnahme: 
Es wird gebeten, die rhenag in die weitere Planung hinsichtlich der Mitverlegung von Gas- 
und Wasserleitung mit einzubeziehen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Leitungsverlegungen finden im Rahmen 
der Realisierungen statt, sie betreffen nicht das Bauleitplanverfahren. 

 
zu T 2, Stadt Hennef (Sieg), Amt 51, Amt für Kinder, Jugend und Familie 
mit Schreiben vom 20.10.2008 
 
Stellungnahme: 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 01.48 Astrid-
Lindgren-Straße Süd – eine Spielfläche Typ A befindet. Unter Berücksichtigung des 
Schallgutachtens sind im Südwesten der Fläche zwei Streetballfelder geplant. Nach der 
Studie „Geräusche von Trendsportanlagen“ sind 50 m Abstand zur Wohnbebauung 
erfoderlich, damit eine Nutzung uneingeschränkt möglich ist. Dies ist entsprechend 
berücksichtigt worden. Zwischen Streetballfeld und Wohnbebauung ist eine allgemein zu 
nutzende Fläche (Mehrzweckbereich) vorgesehen, außerdem Geländemodellierungen. Im 
Bereich zur Wohnbebauung hin, ist die Aufstellung von Spielgeräten geplant. Nach dem 
Schallgutachten sind wenig geräuschintensive Spielgeräte sowie typische Geräte und 
Einrichtungen für Kleinkinderspielplätze möglich. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beschreiben die Spielmöglichkeiten und 
den Abstimmungsvorgang hierzu. Es werden keine Anregungen vorgetragen. 



 
zu T 3, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
mit Schreiben vom 20.10.2008 
 
Stellungnahme: 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei den weiteren Ausführungen keine landwirtschaftlich 
relevanten Verkehrsverbindungen/Wirtschaftswege zerschnitten werden oder die 
Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Nutzflächen eingeschränkt wird. Darüber hinaus soll das 
Reitwegekonzept, hier ausgehend vom Allnerhof, in alle Überlegungen einbezogen werden. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere Abwägung ist nicht notwendig.  
 
zu T 4, Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

 mit Schreiben vom 27.10.2008 
 
 Es wird auf die Stellungnahme vom 07.03.2008 verwiesen. Die Stellungnahme sowie der 

Abwägungsvorschlag zum Schreiben vom 07.03.2008 lautete wie folgt: 
 

Stellungnahme 
a.) Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versorgung des Plangebietes eine Erweiterung 
des Telekommunikationsnetzes innerhalb sowie außerhalb des Plangebietes erforderlich ist. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie für die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deutschen 
Telekom so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden.  

 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen oberirdische 
und unterirdische Telekommunikationslinien als gleichwertige technische Lösungen zu 
betrachten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen wird seitens der Deutschen Telekom AG 
darauf aufmerksam gemacht, dass eine unterirdische Versorgung des 
Erschließungsgebietes durch die Deutsche Telekom AG nur bei einer Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. 

 
Daher wird beantragt, folgendes sicherzustellen: 

 
-dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
möglich ist,  
-dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht sowie ein Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Deutschen Telekom AG als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend 
§ 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird,  
-dass zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger verpflichtet wird, vom 
jeweils dinglich Berechtigten (Grundstückseigentümer) den Nutzungsvertrag (alt: 
Grundstückseigentümererklärung) einzufordern und der Deutschen Telekom auszuhändigen, 
-dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für den Straßenbau und 
Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

 
Weiterhin wird ausgeführt, dass eine unterirdische Versorgung nur durchgeführt werden 
kann, wenn diese wirtschaftlich vertretbar ist. Hier ist eine Koordinierung mit einem von der 
Stadt Hennef beauftragten Straßenbauunternehmen anzustreben. Sollte das von der Stadt 
Hennef beauftragte Straßenbauunternehmen die für den Ausbau des 



Telekommunikationsliniennetzes erforderliche Tiefbauleistung nicht zu marktgerechten 
Preisen anbieten, wird sich die Deutsche Telekom AG vorbehalten, ihr Tiefbauunternehmen 
mit den erforderlichen Tiefbauleistungen zu beauftragen. In diesem Fall ist es erforderlich, 
der Deutschen Telekom AG eine Trasse und ein angemessenes Zeitfenster für den Ausbau 
ihres Telekommunikationsnetzes zur Verfügung zu stellen. 

 
b) Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet (Straßenraum) erfolgen soll,  ist das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. 
Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Telekommunikationslinien wird nicht 
zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein 
erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht. 

 
Abwägung 
a) Die in der Stellungnahme geforderte rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn der 
Ausbauarbeiten wird in Nachfolge des Bauleitplanverfahrens geregelt. 

 
-Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
Die das Plangebiet erschließenden Straßen werden als öffentliche Verkehrswege 
festgesetzt. 

 
-Einräumung eines Leitungsrechtes zu Gunsten der Telekom AG 
Für die Grundstücke, die nicht über öffentliche Verkehrswege erschlossen werden, wird im 
Bebauungsplan ein Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Öffentlichkeit und der 
Versorgungsträger festgesetzt. Ein Fahrrecht wird hier nicht vorgesehen, da dann die zu 
belastenden Flächen so auszugestalten sind, dass sie für Fahrzeugverkehr geeignet sind. In 
diesen Fällen lehrt die Erfahrung, dass eine allgemeine Befahrung kaum noch zu verhindern 
ist. Dieses soll hier ausgeschlossen werden.  

 
-Nutzungsvertrag 
Die Nutzungsverträge sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung 

 
-Rechtzeitige Abstimmung der Lage und Dimensionierung der Leitungszonen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
-Überbauung der Telekommunikationslinien 
Da im Plangebiet keine Telekommunikationslinien vorhanden sind, kann davon 
ausgegangen werden das der Ausbau vollständig im öffentlichen Verkehrswegenetz erfolgen 
kann. 

 
Der unter b) aufgeführte Hinweis wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen.  

 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen und in den Bebauungsplan 
integriert.  

 
 
3.  Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahme gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB wird 

zugestimmt. 
  
zu T5, Stadtbetriebe Hennef (AöR) FB Liegenschaften 
  

Das östliche Baufenster im WA1 im Bereich des nordöstlichen Erschließungsstiches der 
Erich-Kästner-Straße wird nach der Offenlage des Bebauungsplanes gem. §§ 3 (2) und 4 (2) 
BauGB geringfügig vergrößert, um eine größere Flexibilität bei der Gebäudeanordnung auf 
den Grundstücken zu erreichen. Die Stadtbetriebe Hennef (AöR) Bereich Liegenschaften 



begrüßen die Änderung mit Stellungnahme vom 21.01.2009, da hierdurch eine bessere 
Vermarktung der Grundstücke erwartet wird. 

 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen 
keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 
-Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
-Wehrbereichsverwaltung West 
-Bezirksregierung Köln 
-Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61, Abt. 61.2 – Regional-/Bauleitplanung 

 
 
4. Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 ( 

BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 ( BGBl. I 
S. 3018) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666/SGV.NW 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514), 
werden der Bebauungsplan Nr. 01.47 Hennef (Sieg) – Astrid-Lindgren-Straße Nord mit 
Text als Satzung und die Begründung hierzu nebst Umweltbericht beschlossen. 

 
 
 
Begründung 

 
 
Die Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung und der Offenlage sind in den Sitzungen des Ausschusses „Östlicher Stadtrand“ am 
18.09.2008 (Abstimmungsergebnis: einstimmig) und 10.02.2009 (Abstimmungsergebnis: 
einstimmig) beraten worden. Sie werden nunmehr dem Rat der Stadt Hennef (Sieg) zum 
Beschluss empfohlen.  
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 18.03.2009 
 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Amt für Stadtplanung und - entwicklung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1419 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
Bebauungsplan Nr. 01.48 Hennef (Sieg) - Astrid-Lindgren-Straße Süd - 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
2. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
Öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
3. Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt: 
 
1. Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 

BauGB wird zugestimmt. 
 
T 1:rhenag 
mit Schreiben vom 15.02.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird mitgeteilt, dass zur Erschließung der vorgestellten Bebauungspläne die Mitverlegung 
von Gas- und Wasserversorgungsleitungen geplant sei. Ebenso sei eine Mitverlegung an dem 
geplanten Brückenbauwerk vorgesehen. 
 
Es wird darum gebeten, dass die rhenag bei den weiteren Planungen mit einbezogen wird. 
 
Abwägung 
Die geplanten Anliegerstraßen werden als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, so dass die 
Flächen für Gas− und Wasserversorgungsleitungen in der im Entwurf dargestellten Form zur 
Verfügung stehen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Leitungsverlegungen finden im Rahmen der 
Realisierungen statt, sie betreffen nicht das Bauleitplanverfahren. 
 



T 2: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 18.02.2008 
 
Stellungnahme 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
 
Es wird darum gebeten, den Belangen der Schulwegsicherung Rechnung zu tragen und bei der 
Ausbauplanung beteiligt zu werden. 
 
Abwägung 
Die parallel zur Astrid Lindgren-Straße geführte Erschließung ist mit einem Gehweg geplant, der 
in der Höhe des westlichen Spielfläche auf den Fußweg in der Grünfläche führt und über diesen 
an die Astrid-Lindgren-Straße mit beidseitigem Gehweg angeschlossen ist. Des Weiteren gibt 
es innerhalb der zwischen der bestehenden Ortslage Weldergoven und den Neubauflächen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 01.47 eine öffentliche Grünfläche, in der ein frei 
geführter Fuß-Radweg ebenfalls als Schulweg zur Verfügung steht.  
 
Weitergehende Belange der Schulwegeplanung sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung und 
sind bei der konkreten Ausbauplanung der Schulwegeführung zu beachten. 
 
Die Hinweise wurden im Bebauungsplan 01.47 beachtet. Im Bebauungsplanbereich 01.48 
werden keine speziellen Maßnahmen zur Schulwegsicherung vorgesehen.  
 
T 3: Stadt Hennef (Sieg), Amt für Kinder, Jugend und Familie 
mit Schreiben vom 06.03.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird darauf hingewiesen, dass an der Astrid-Lindgren-Straße eine Spielfläche Typ A 
vorgesehen ist. Geplant sei dort ein Platz – entweder asphaltiert oder mit Kunststoffbelag und 
Ballfangzaun – für Streetball. Zur Wohnbebauung hin soll ein (Ruhe-)Bereich mit wenigen 
Spielgeräten entstehen. Da die Spielfläche lärmintensiv genutzt werden soll und die Spielfläche 
einen Einzugsbereich weit über das Gebiet Siegbogen hinaus haben soll (da eine derartige 
Anlage bislang noch nicht vorhanden sei), ist bei der Planung darauf zu achten, dass 
Nutzungskonflikte mit den festgesetzten Wohnbauflächen verhindert werden. 
 
Abwägung 
Die Spielfläche an der Astrid-Lindgren-Straße wird im Planverfahren des Bebauungsplanes 
01.48 festgesetzt. Sie steht damit im Zusammenhang mit den entstehenden Wohnbauflächen. 
Die Lage der Spielfläche und ihre Abstände zu den zukünftigen Wohnbauflächen ist schon dem 
städtebaulichen Entwurf zu entnehmen, der dem Verfahren zu Grunde liegt. Der Entwurf 
berücksichtigt einen Abstandsstreifen von ca. 8 m zu den Gärten der angrenzenden 
Wohnbauflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 01.48. Dieser Grünstreifen setzt sich 
auch nach Norden hin im Bebauungsplanbereich Nr. 01.47 fort, so dass hier die festgesetzten 
Wohnbaugebiete durch die Verkehrsflächen der Astrid-Lindgren-Straße und die geplante 
Grünfläche einen Abstand zu den geplanten Häusern von mindestens 20 m aufweisen.  
 
Bei der Planung der Spielflächen sind die geltenden Abstandsregelungen zu Wohnbebauungen 
hinsichtlich einer Lärmbelastung zu berücksichtigen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planung wird weiter verfolgt 
 
T 4: Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
mit Schreiben vom 06.03.2008 
 
Stellungnahme 
Es werden Hinweise/Anforderungen an die Ausgestaltung der Straßen, Wohnwege, 



Wendekreise und Wendehämmer angegeben, so dass eine reibungslose Müll- und 
Sperrgutabfuhr gewährleistet ist. 
 
Abwägung 
Der Hinweis wurde im Bebauungsplanentwurf beachtet. Für die Grundstücke, die nicht direkt 
mit Müllgroßraumfahrzeugen angefahren werden können, werden im Bebauungsplan 
Stellplätze für Abfallbehälter, die dort am Leerungstag abgestellt werden, festgesetzt. 
 
Die Hinweise wurden somit im Entwurf berücksichtigt. 
 
T 5: Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
mit Schreiben vom 07.03.2008 
 
Stellungnahme 
a.) Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versorgung des Plangebietes eine Erweiterung des 
Telekommunikationsnetzes innerhalb sowie außerhalb des Plangebietes erforderlich ist. Für 
den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie für die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass 
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deutschen Telekom so 
früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen oberirdische 
und unterirdische Telekommunikationslinien als gleichwertige technische Lösungen zu 
betrachten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen wird seitens der Deutschen Telekom AG darauf 
aufmerksam gemacht, dass eine unterirdische Versorgung des Erschließungsgebietes durch 
die Deutsche Telekom AG nur bei einer Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung möglich ist. 
 
Daher wird beantragt, folgendes sicherzustellen: 
 

• dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im 
Erschließungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung 
der künftigen Straßen und Wege möglich ist, 

• dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht sowie ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Deutschen Telekom AG als zu belastende Fläche 
festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

• dass zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger verpflichtet 
wird, vom jeweils dinglich Berechtigten (Grundstückseigentümer) den 
Nutzungsvertrag (alt: Grundstückseigentümererklärung) einzufordern und der 
Deutschen Telekom auszuhändigen, 

• dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der 
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für den Straßenbau und Leitungsbau durch den 
Erschließungsträger erfolgt. 

 
Weiterhin wird ausgeführt, dass eine unterirdische Versorgung nur durchgeführt werden kann, 
wenn diese wirtschaftlich vertretbar ist. Hier ist eine Koordinierung mit einem von der Stadt 
Hennef beauftragten Straßenbauunternehmen anzustreben. Sollte das von der Stadt Hennef 
beauftragte Straßenbauunternehmen die für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes 
erforderliche Tiefbauleistung nicht zu marktgerechten Preisen anbieten, wird sich die Deutsche 
Telekom AG vorbehalten, ihr Tiefbauunternehmen mit den erforderlichen Tiefbauleistungen zu 
beauftragen. In diesem Fall ist es erforderlich, der Deutschen Telekom AG eine Trasse und ein 
angemessenes Zeitfenster für den Ausbau ihres Telekommunikationsnetzes zur Verfügung zu 
stellen. 
 
b) Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet (Straßenraum) erfolgen soll,  ist das 



„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. 
Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Telekommunikationslinien wird nicht 
zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein 
erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht. 
 
Abwägung 
a) Die in der Stellungnahme geforderte rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn der 
Ausbauarbeiten wird in Nachfolge des Bauleitplanverfahrens geregelt. 
 

• Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
Die das Plangebiet erschließenden Straßen werden als öffentliche Verkehrswege 
festgesetzt. 

 
• Einräumung eines Leitungsrechtes zu Gunsten der Telekom AG 

Für die Grundstücke, die nicht über öffentliche Verkehrswege erschlossen werden, wird 
im Bebauungsplan ein Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Öffentlichkeit und der 
Versorgungsträger festgesetzt. Ein Fahrrecht wird hier nicht vorgesehen, da dann die zu 
belastenden Flächen so auszugestalten sind, dass sie für Fahrzeugverkehr geeignet 
sind. In diesen Fällen lehrt die Erfahrung, dass eine allgemeine Befahrung kaum noch zu 
verhindern ist. Dieses soll hier ausgeschlossen werden.  

 
• Nutzungsvertrag 

Die Nutzungsverträge sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung 
 

• Rechtzeitige Abstimmung der Lage und Dimensionierung der Leitungszonen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
• Überbauung der Telekommunikationslinien 

Da im Plangebiet keine Telekommunikationslinien vorhanden sind, kann davon 
ausgegangen werden, dass der Ausbau vollständig im öffentlichen Verkehrswegenetz 
erfolgen kann. 

 
Der unter b) aufgeführte Hinweis wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen.  
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen und in den Bebauungsplan 
integriert.  
 
T 6: Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61 
mit Schreiben vom 11.03.2008 
 
Stellungnahme 
a.) Bei der Umweltprüfung wurde erwähnt, dass im südöstlichen Bereich des Plangebietes ein 
Grünspecht angetroffen wurde. Ein Brutvorkommen östlich des Plangebietes könne nicht 
ausgeschlossen werden, jedoch sei eine erhebliche Beeinträchtigung durch die geplante 
Bebauung nicht zu erwarten, ein erhöhter Störungsdruck auf das potentielle Brutgebiet jedoch 
auch nicht auszuschließen. Um dies zu verhindern sind Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. 
Es wird daher gebeten, diese Maßnahmen vor der Offenlage des Bebauungsplanes zu 
konkretisieren. 
 
Hinweise: 
b.) Für den Einbau von Recyclingbaustoffen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei dem Amt für 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises zu beantragen. 
 
Das im Rahmen der Baureifmachung des Grundstücks anfallende bauschutthaltige oder 
organoleptisch auffällige Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 



 
Es wird gebeten, die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs vor der Abfuhr dem 
Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises, 
anzuzeigen. Ferner wird gebeten, die Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasserrechtliche 
Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 
 
Abwägung 
a.) Der Grünspecht gilt als Kulturfolger, der auf Lebensräume mit reichem Altgehölz sowie dem 
hinreichenden Vorkommen seiner Hauptnahrung Ameisen abhängig ist. Soweit dies gegeben 
ist, hat er auch keine Scheu vor menschlichen Siedlungen. Auch im Hennefer Stadtgebiet ist er 
in den größeren Parks und Gärten durchaus nicht selten. Insofern ist eine Bebauung der 
Ackerflächen zunächst keine Lebensraumverschlechterung. Perspektivisch wird die Art auch 
von der Festsetzung profitieren, dass pro Grundstück ein einheimischer Laubbaum zu pflanzen 
ist.  
Als Brut- und wichtiges Nahrungsgebiet ist der angrenzende Dondorfer See (NSG) 
wahrscheinlich. Hier ist – unabhängig vom Bebauungsplanverfahren – der Erhalt von 
höhlenreichen Altholz geboten. Zur Beurteilung und ggf. Abwehr eventueller Störungen vom 
Bebauungsplangebiet in das Areal „NSG Dondorfer See“ wird im Monitoring gem. § 4c BauGB 
(Umweltbericht Kap. 6.3) eine entsprechender Ergänzung vorgenommen. („Die Stadt Hennef 
wird im Rahmen der Betreuung der öffentlichen Grünflächen insbesondere auf vom 
Bebauungsplangebiet ausgehende Störungen achten, die das angrenzende Naturschutzgebiet 
Dondorfer See beeinträchtigen können (hinsichtlich des besonderen Artenschutz und 
Ruheräume problematische Schleichwege, Müllablagerungen etc.) und ggf. diesen 
entgegenwirken.“). 
 
b.) Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise werden als Hinweise im Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
T 7: Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 11.03.2008 
 
Stellungnahme 
Die Auswertung der dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zur Verfügung stehenden 
Luftbilder ergeben im Umfeld Hinweise auf das Vorhandensein von 
Bombenblindgängern/Kampfmitteln. Da sich jedoch im unmittelbaren Bereich keine Hinweise 
auf das Vorhandensein von Kampfmitteln ergeben, bestehen aus Sicht des KBD keine 
Bedenken gegen die Durchführung der in Rede stehenden Maßnahme. Eine Garantie der 
Freiheit von Kampfmitteln kann gleichwohl nicht gewährt werden. 
 
Sind bei der Durchführung des Bauvorhabens beim Aushub außergewöhnliche Verfärbungen 
festzustellen oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der KBD zu verständigen. 
 
Folgender Hinweis wird gegeben: 
Sollten in dem in Rede stehenden Bereich Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung 
(z. B. Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbare Arbeiten) 
durchgeführt werden, wird eine Tiefendetektion empfohlen. Eine Abstimmung wird mit dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW – Rheinland – Außenstelle Köln, erbeten.  
 
Auf das beigefügte Merkblatt „Sondierbohrungen“ wird verwiesen. 
 
Abwägung 
Es wird ein Hinweis auf das Verhalten bei Auffinden von Kampfmittel bei Bauarbeiten in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Auf das Merkblatt für das Einbringen von Sondierbohrungen 
wird hingewiesen. 



 
T 8: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 19.03.2008 
 
Stellungnahme 
Seitens der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, bestehen nach 
Rücksprache mit betroffenen Landwirten, folgende Bedenken: 
 
-Reitwegführung: 
Aus Sicht der Landwirtschaftskammer wird die Lage des Reitweges (parallel zur Bahntrasse) 
als ungeeignet angesehen. Eingeengt zwischen Bahntrasse, Gehweg und Bebauung kreuzt 
dieser die Astrid-Lindgren-Straße im Westen und die Bodenstraße im Süden. Es wird 
ausgeführt, dass die Bodenstraße unmittelbar neben der Bahnüberführung in einem 
unübersichtlichen Teil gequert werde. Um zum Haltepunkt zu gelangen, seien die Bahnkunden 
gezwungen zuerst den Reitweg zu überqueren. Insbesondere in diesem Kreuzungsbereich 
würden die verkehrssicherheitstechnischen Voraussetzungen von öffentlichen Reitwegen nicht 
erfüllt. Eine konkrete Lösung zur Anbindung des Reitweges in der Siegaue an den Allnerhof sei 
der Planung nicht zu entnehmen. 
-Die geplanten externen Ausgleichsmaßnahmen würden u. U. zu einem weiteren Verlust 
landwirtschaftlich genutzter Flächen führen. Eine weitergehende Stellungnahme behält sich die 
Landwirtschaftskammer vor. 
 
Abwägung 
Die Reitwegeverbindung vom Allnerhof zum Reitweg R7, wie im städtebaulichen Entwurf 
nördlich der Bahntrasse von 2007 dargestellt, ist unverändert dem "Gestaltungskonzept für 
öffentliche Grün-, Spiel- und Straßenräume" für die Baugebiete Im Siegbogen entnommen. 
Dieses wurde im zuständigen Fachausschuss "östlicher Stadtrand" am 3.08.2006 beschlossen 
und ist seither Grundlage für weitere Planungen im Gebiet. 
 
Zu dem Reitweg wurde im Gestaltungskonzept Grün unter Punkt 3.5.2 ausgeführt: 
 
"Zur Anbindung des nordwestlich vom Plangebiet liegenden Reiterhofes Allnerhof in Richtung 
Siegaue wird eine direkte Wegeführung zwischen dem Reitgelände, vorbei an dem Schul- und 
Spielbereich und von hier nach Osten entlang der Bahnlinie vorgeschlagen. Im Bereich der 
Hangkante trifft der Weg auf den vorhandenen Pfad, der in mehreren Windungen den 
Höhenunterschied überwindet. Nach einem kurzen Teilstück entlang der Bahn trifft er auf den 
Fuß- und Radweg in der Siegaue und damit auf den Reitweg R 7. Der Reitweg sollte mit einer 
Breite von mindestens 2,5 m eingeplant werden, wobei lediglich ein ca. 1,0 m breiter 
Sandstreifen als Lauffläche ausgebaut werden müsste. Ein Ausbau oder Neubau des Pfades 
über die Hangkante ist nicht vorgesehen, er soll, wie bereits derzeit schon, auch von den 
Reitern weiter genutzt werden können. 
 
Eine weitere Reitwegeverbindung durch den Grünzug zwischen den Baugebieten Siegbogen 
und Weldergoven wird nicht empfohlen, da in diesem Grünraum eine Reihe von Nutzungen für 
aktives Spielen angesiedelt sind, wodurch es zu Nutzungskonflikten kommen kann." 
 
Die Argumentation von 2006 ist weiterhin gültig. In der Fläche zwischen Weldergoven und den 
Neubaugebieten verläuft der Weg für die Schul- und Kindergartenkinder und befinden sich zwei 
größere Spielplätze. Die Fläche wird zur Naherholung für die Bewohner Weldergovens und des 
Neubaugebietes dienen. Sicherheitsgründe stehen daher auf diesen Flächen einer Nutzung als 
Reitweg entgegen. Es ist zwar richtig, dass der Reitweg entlang der Bahntrasse ebenfalls 
parallel zu einem Fuß-Radweg verläuft. Dieser wird aber erheblich geringer frequentiert sein, da 
hier die Verbindungsfunktion von Weldergoven zur Schule / KITA entfällt. Der Großspielplatz A 
südlich der geplanten KITA wird ausreichend vom Reitweg abgetrennt sein. Die zweimalige 
Querung von Straßen bei dieser Reitwegführung wird dabei in Kauf genommen. Zusätzlich 
überquert wird bei der Reitwegeführung entlang der Bahntrasse allerdings nur die Astrid-



Lindgren-Straße. Die Bodenstraße wird vom Reitweg bei beiden möglichen Führungen 
überquert. 
 
Durch das am 12.09.2007 vom Ausschuss "Östlicher Stadtrand" beschlossene neue 
Verkehrskonzept wird die Belastung der Bodenstraße durchgehend gleich sein, da sie die 
Haupterschließung sowohl von Weldergoven als auch dem Neubaugebiet sein wird. Damit ist 
es kein Unterschied mehr bezüglich Verkehrsbelastung, zulässiger Geschwindigkeit und 
Querschnittsgestaltung, ob die Bodenstraße vom Reitweg auf Höhe der Brücke oder zwischen 
Weldergoven und der Neubebauung überquert wird. Die Astrid-Lindgren-Straße ist hingegen 
eine untergeordnete Anliegerstraße, was sich sowohl in ihrer Querschnittsgestaltung als auch in 
der auf ihr zulässigen Geschwindigkeit ausdrücken wird. 
 
Der Ausbau des Reitweges wird östlich des KITA-Geländes unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze enden, so dass auf den anschließenden privaten Grundstücken problemlos 
der Anschluss hergestellt werden kann. Im Bereich der Hangkante trifft der neu ausgebaute 
Weg auf den vorhandenen Pfad entlang der Hangkante. 
 
Der städtebauliche Entwurf nördlich Bahntrasse wurde am 12.09.2007 vom Ausschuss 
"Östlicher Stadtrand" als Grundlage für die weitere Bauleitplanung beschlossen. Insofern wird 
diese Planung weiter verfolgt. Die Reitwegeführung ist Bestandteil der neuen 
Bebauungsplanverfahren der Stadt Hennef Nr. 01.47 – Astrid-Lindgren-Straße Nord und Nr. 
01.48 – Astrid-Lindgren-Straße Süd. 
 
Für die externen Ausgleichsmaßnahmen werden Flächen aus dem von der Stadt Hennef für 
Ausgleichsmaßnahmen vorgehaltenen Flächenfond herangezogen. Diese Flächen wurden in 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Hennef und dem Rhein-Sieg-Kreis vom 
20.12.2004 vereinbart. Zusätzliche Flächen sind derzeit nicht vorgesehen, so dass kein 
zusätzlicher Verlust landwirtschaftlich genutzter Flächen ansteht.  
 
T 9: DB Services Immobilien GmbH 
mit Schreiben vom 04.04.2008 
 
Stellungnahme 
Aufgrund besonderer geologischer Bodenverhältnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
beim Bau der neuen Bahnsteige des Haltepunktes „Hennef-Ost“ zur Herstellung einer 
regelkonformen Böschungsneigung mehr Platz als ausgewiesen benötigt wird. 
 
Abwägung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
T 10: Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege 
mit Schreiben vom 11.04.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird auf die §§ 15 und 16 DSchG NW verwiesen und darum gebeten sicherzustellen, das 
bei der Planrealisierung auf diese gesetzlichen Vorgaben hingewiesen wird. Beim Auftreten 
archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und 
Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des Rheinischen Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 
Abwägung 
Der genannte Hinweis wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen. 
 
 
 



B 1: Dr. Georg Möhlenbruch 
mit Schreiben vom 18.02.2008 
mit Schreiben vom 18.02.2008 und 24.09.2007 
sowie Schreiben des Pferdesportverbandes Rheinland e. V. vom 20.02.2008 
 
Stellungnahme 
Folgende Anregungen und Stellungnahmen wurden abgegeben: 
-Der Reitweg werde unmittelbar, ohne Sicherheitsabstand neben einem Geh- und Radweg 
angelegt. Da der Gehweg direkt zum S-Bahn-Haltepunkt führe, sei mit einer hohen 
Frequentierung zu rechnen, so dass Nutzungskonflikte nicht auszuschließen seien. 
 
-Der geplante Reitweg führe an der Hangkante unmittelbar zur DB Linie Köln/Siegen entlang. 
Es sei zu prüfen, inwieweit die Sicherheitsbestimmungen der DB hierfür geeignete 
Sicherungsmaßnahmeneinfordern (Sicherheitszaun entlang des gesamten Reitweges). Es wird 
darauf hingewiesen, dass Reitwegebenutzer, in der überwiegenden Mehrzahl Kinder und 
Jugendliche, Anspruch auf einen gegen bekannte Gefahren abgesicherten Reitweg haben. 
 
-Der geplante Reitweg verläuft unmittelbar neben dem Großspielplatz und einem bzw. zwei 
Spielplätzen Typ „C“. Nutzungskonflikte und Sicherheitsgefährdungen seien möglich. 
 
-Der geplante Reitweg kreuzt zwei Haupterschließungsstraßen des Bebauungsplangebietes, 
die Bodenstraße am S-Bahn-Haltepunkt und die Astrid-Lindgren-Straße im Westen. 
Nutzungskonflikte und Sicherheitsgefährdungen seien möglich. 
 
-Der geplante Reitweg quert die Bodenstraße am S-Bahn-Haltepunkt in einem sehr 
unübersichtlichen und vom allgemeinen Verkehr stark frequentierten Bereich. Bahnkunden 
müssten erst über einen Reitweg, um zum Haltepunkt bzw. zum Wohngebiet zu gelangen. Es 
sei zu prüfen, inwieweit die DB einen solchen Nutzungskonflikt dulden würde. Desweiteren sei 
mit einer erheblichen Sicherheitsgefährdung der Reitwegebenutzer in diesem 
Kreuzungsbereich zu rechnen. 
 
-Aus dem Gestaltungskonzept sei nicht ersichtlich, ob der geplante Reitweg direkt an 
Eigentumsflächen des Allnerhofes endet oder am Gründstück des Eigentümers Dr. Bernd 
Möhlenbruch. Von einer freiwilligen Duldung eines Reitweges Dritter sollte in einem 
Bebauungsplan nicht ausgegangen werden. 
 
Weiterhin wird ausgeführt, dass die geplante Reitwegeführung ein hohes 
Nutzungskonfliktpotential, viele Sicherheitsgefährdungen für Gehweg- und besonders 
Reitwegbenutzer sowie erhebliche Erstellungskosten (z. B. Sicherheitszaun entlang der 
Hangkante) in sich bergen würde. Aus den dargelegten Gründen wird daher die Anlage des 
Reitweges an anderer Stelle, an der nördlichen Seite des Bebauungsplangebietes, innerhalb 
der Freifläche zwischen Weldergoven und den Neubaugebieten (nördliche Variante) als 
geeigneter angesehen. 
 
-In der nördlichen Variante könne der Reitweg in der Freifläche mit Sicherheitsabstand zum 
geplanten Schulweg angelegt werden. Die Frequentierung des Schulweges sei begrenzt, da 
erstens Schulbeginn- und Schulschlusszeiten fixiert seien, zweitens zukünftig die Mehrzahl der 
Schul- und Kitakinder aus den Neubaugebieten und nicht aus dem alten Stadtteil Weldergoven 
zu erwarten seien. 
 
-In der nördlichen Variante der Reitwegeführen können Sicherheitsabstände zu den beiden 
Spielplätzen „B“ und „B/C“ eingehalten werden. 
 
-Die nördliche Reitwegevariante quere nur einmal eine Haupterschließungsachse, die 
Bodenstraße im Norden an einer verkehrstechnisch übersichtlichen Stelle. 
 



-Die Führung eines Reitweges durch einen Grünstreifen widerspreche nicht den Zielen der 
Naherholung. Auch Reitwegebenutzer (in der Mehrzahl Kinder und Jugendliche) sind 
Erholungssuchende. 
 
-Finanzielle Aufwendungen für die Erstellung von Sicherheitszäunen würden entfallen. 
 
Abschließend wird ausgeführt, dass die nördliche Variante der Reitwegeführung die Probleme, 
die mit der geplanten Anlage des Reitweges verbunden seien, wie Nutzungskonflikte und 
Sicherheitsgefährdungen, erheblich entschärfen würde. Sie sei verkehrstechnisch einfacher und 
kostengünstiger. 
 
Der Pferdesportverband Rheinland e. V. wurde durch Herrn Dr. Möhlenbruch um eine fachliche 
Stellungnahme gebeten. Darin wird ausgeführt, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Reitwege 
parallel zu Gehwegen geführt werden. Die Nähe zu Spielplätzen wird nicht als Risiko gesehen. 
Es wird angeführt, dass der Aspekt, welches Sicherheits- und Nutzungskonfliktpotential 
möglicherweise für Reiter drohen würde, nicht ausreichend thematisiert worden sei. Weiterhin 
wird ausgeführt, dass nach der vorgesehenen Planung die Reiter den Vorplatz des S-Bahn-
Haltepunktes tangieren und die Bodenstraße in einem unübersichtlichen Bereich queren. 
Hierdurch würden Gefährdungen für die Reiter drohen. 
 
Abwägung 
Die Reitwegeverbindung vom Allnerhof zum Reitweg R7, wie im städtebaulichen Entwurf 
nördlich der Bahntrasse von 2007 dargestellt, ist unverändert dem "Gestaltungskonzept für 
öffentliche Grün-, Spiel- und Straßenräume" für die Baugebiete Im Siegbogen entnommen. 
Dieses wurde im zuständigen Fachausschuss "östlicher Stadtrand" am 3.08.2006 beschlossen 
und ist seither Grundlage für weitere Planungen im Gebiet. 
 
Zu dem Reitweg wurde im Gestaltungskonzept Grün unter Punkt 3.5.2 ausgeführt: 
 
"Zur Anbindung des nordwestlich vom Plangebiet liegenden Reiterhofes Allnerhof in Richtung 
Siegaue wird eine direkte Wegeführung zwischen dem Reitgelände, vorbei an dem Schul- und 
Spielbereich und von hier nach Osten entlang der Bahnlinie vorgeschlagen. Im Bereich der 
Hangkante trifft der Weg auf den vorhandenen Pfad, der in mehreren Windungen den 
Höhenunterschied überwindet. Nach einem kurzen Teilstück entlang der Bahn trifft er auf den 
Fuß- und Radweg in der Siegaue und damit auf den Reitweg R 7. Der Reitweg sollte mit einer 
Breite von mindestens 2,5 m eingeplant werden, wobei lediglich ein ca. 1,0 m breiter 
Sandstreifen als Lauffläche ausgebaut werden müsste. Ein Ausbau oder Neubau des Pfades 
über die Hangkante ist nicht vorgesehen, er soll, wie bereits derzeit schon, auch von den 
Reitern weiter genutzt werden können. 
 
Eine weitere Reitwegeverbindung durch den Grünzug zwischen den Baugebieten Siegbogen 
und Weldergoven wird nicht empfohlen, da in diesem Grünraum eine Reihe von Nutzungen für 
aktives Spielen angesiedelt sind, wodurch es zu Nutzungskonflikten kommen kann." 
 
Die Argumentation von 2006 ist weiterhin gültig. In der Fläche zwischen Weldergoven und den 
Neubaugebieten verläuft der Weg für die Schul- und Kindergartenkinder und befinden sich zwei 
größere Spielplätze. Die Fläche wird zur Naherholung für die Bewohner Weldergovens und des 
Neubaugebietes dienen. Sicherheitsgründe stehen daher auf diesen Flächen einer Nutzung als 
Reitweg entgegen. Es ist zwar richtig, dass der Reitweg entlang der Bahntrasse ebenfalls 
parallel zu einem Fuß-Radweg verläuft. Dieser wird aber erheblich geringer frequentiert sein, da 
hier die Verbindungsfunktion von Weldergoven zur Schule / KITA entfällt. Der Großspielplatz A 
südlich der geplanten KITA wird ausreichend vom Reitweg abgetrennt sein. Die zweimalige 
Querung von Straßen bei dieser Reitwegführung wird dabei in Kauf genommen. Zusätzlich 
überquert wird bei der Reitwegeführung entlang der Bahntrasse allerdings nur die Astrid-
Lindgren-Straße. Die Bodenstraße wird vom Reitweg bei beiden möglichen Führungen 
überquert. 



 
Durch das am 12.09.2007 vom Ausschuss "Östlicher Stadtrand" beschlossene neue 
Verkehrskonzept wird die Belastung der Bodenstraße durchgehend gleich sein, da sie die 
Haupterschließung sowohl von Weldergoven als auch dem Neubaugebiet sein wird. Damit ist 
es kein Unterschied mehr bezüglich Verkehrsbelastung, zulässiger Geschwindigkeit und 
Querschnittsgestaltung, ob die Bodenstraße vom Reitweg auf Höhe der Brücke oder zwischen 
Weldergoven und der Neubebauung überquert wird. Die Astrid-Lindgren-Straße ist hingegen 
eine untergeordnete Anliegerstraße, was sich sowohl in ihrer Querschnittsgestaltung als auch in 
der auf ihr zulässigen Geschwindigkeit ausdrücken wird. 
 
Der Ausbau des Reitweges wird östlich des KITA-Geländes unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze enden, so dass auf den anschließenden privaten Grundstücken problemlos 
der Anschluss hergestellt werden kann. Im Bereich der Hangkante trifft der neu ausgebaute 
Weg auf den vorhandenen Pfad entlang der Hangkante. 
 
Eine besondere Gefährdung für die Reiter wird bei der Querung der Bodenstraße nicht 
gesehen. Durch die Zu- und Abfahrt von der Brücke ist hier für jeden Verkehrsteilnehmer 
besondere Aufmerksamkeit geboten. Derartige Situationen führen zu einem langsameren 
Fahren des fließenden Verkehrs und zu höherer Wachsamkeit als dieses z. B. bei langen 
Geradeausfahrten der Fall ist. Aus diesen Gründen wird eine Gefährdung für die Reiter hier 
nicht gesehen. 
 
Der städtebauliche Entwurf nördlich Bahntrasse wurde am 12.09.2007 vom Ausschuss 
"Östlicher Stadtrand" als Grundlage für die weitere Bauleitplanung beschlossen. Insofern wird 
diese Planung weiter verfolgt. Die Reitwegeführung wird Bestandteil der neuen 
Bebauungsplanverfahren der Stadt Hennef Nr. 01.47 – Astrid-Lindgren-Straße Nord und Nr. 
01.48 – Astrid-Lindgren-Straße Süd. 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine 
Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 
-Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg Gmbh 
-Wehrbereichsverwaltung West 
-RWE Rhein-Ruhr Netzservice 
 
 
2. Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 

BauGB wird zugestimmt. 
 

zu T1, rhenag (Rheinische Energie Aktiengesellschaft) 
mit Schreiben vom 02.10.2008 
 
Stellungnahme: 
Es wird gebeten, die rhenag in die weitere Planung hinsichtlich der Mitverlegung von Gas- 
und Wasserleitung mit einzubeziehen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Leitungsverlegungen finden im Rahmen 
der Realisierungen statt, sie betreffen nicht das Bauleitplanverfahren. 

 
zu T 2, Stadt Hennef (Sieg), Amt 51, Amt für Kinder, Jugend und Familie 
mit Schreiben vom 20.10.2008 
 
 



Stellungnahme: 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 01.48 Astrid-
Lindgren-Straße Süd – eine Spielfläche Typ A befindet. Unter Berücksichtigung des 
Schallgutachtens sind im Südwesten der Fläche zwei Streetballfelder geplant. Nach der 
Studie „Geräusche von Trendsportanlagen“ sind 50 m Abstand zur Wohnbebauung 
erfoderlich, damit eine Nutzung uneingeschränkt möglich ist. Dies ist entsprechend 
berücksichtigt worden. Zwischen Streetballfeld und Wohnbebauung ist eine allgemein zu 
nutzende Fläche (Mehrzweckbereich) vorgesehen, außerdem Geländemodellierungen. Im 
Bereich zur Wohnbebauung hin, ist die Aufstellung von Spielgeräten geplant. Nach dem 
Schallgutachten sind wenig geräuschintensive Spielgeräte sowie typische Geräte und 
Einrichtungen für Kleinkinderspielplätze möglich. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beschreiben die Spielmöglichkeiten und 
den Abstimmungsvorgang hierzu. Es werden keine Anregungen vorgetragen. 
 
zu T 3, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
mit Schreiben vom 20.10.2008 
 
Stellungnahme: 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei den weiteren Ausführungen keine landwirtschaftlich 
relevanten Verkehrsverbindungen/Wirtschaftswege zerschnitten werden oder die 
Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Nutzflächen eingeschränkt wird. Darüber hinaus soll das 
Reitwegekonzept, hier ausgehend vom Allnerhof, in alle Überlegungen einbezogen werden. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere Abwägung ist nicht notwendig.  
 
zu T 4, Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

 mit Schreiben vom 27.10.2008 
 
 Es wird auf die Stellungnahme vom 07.03.2008 verwiesen. Die Stellungnahme sowie der 

Abwägungsvorschlag zum Schreiben vom 07.03.2008 lautete wie folgt: 
 

Stellungnahme 
a.) Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versorgung des Plangebietes eine Erweiterung 
des Telekommunikationsnetzes innerhalb sowie außerhalb des Plangebietes erforderlich ist. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie für die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deutschen 
Telekom so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden.  

 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen oberirdische 
und unterirdische Telekommunikationslinien als gleichwertige technische Lösungen zu 
betrachten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen wird seitens der Deutschen Telekom AG 
darauf aufmerksam gemacht, dass eine unterirdische Versorgung des 
Erschließungsgebietes durch die Deutsche Telekom AG nur bei einer Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. 

 
Daher wird beantragt, folgendes sicherzustellen: 

 



-dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
möglich ist,  
-dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht sowie ein Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Deutschen Telekom AG als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend 
§ 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird,  
-dass zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger verpflichtet wird, vom 
jeweils dinglich Berechtigten (Grundstückseigentümer) den Nutzungsvertrag (alt: 
Grundstückseigentümererklärung) einzufordern und der Deutschen Telekom auszuhändigen, 
-dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für den Straßenbau und 
Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

 
Weiterhin wird ausgeführt, dass eine unterirdische Versorgung nur durchgeführt werden 
kann, wenn diese wirtschaftlich vertretbar ist. Hier ist eine Koordinierung mit einem von der 
Stadt Hennef beauftragten Straßenbauunternehmen anzustreben. Sollte das von der Stadt 
Hennef beauftragte Straßenbauunternehmen die für den Ausbau des 
Telekommunikationsliniennetzes erforderliche Tiefbauleistung nicht zu marktgerechten 
Preisen anbieten, wird sich die Deutsche Telekom AG vorbehalten, ihr Tiefbauunternehmen 
mit den erforderlichen Tiefbauleistungen zu beauftragen. In diesem Fall ist es erforderlich, 
der Deutschen Telekom AG eine Trasse und ein angemessenes Zeitfenster für den Ausbau 
ihres Telekommunikationsnetzes zur Verfügung zu stellen. 

 
b) Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet (Straßenraum) erfolgen soll,  ist das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. 
Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Telekommunikationslinien wird nicht 
zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein 
erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht. 

 
Abwägung 
a) Die in der Stellungnahme geforderte rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn der 
Ausbauarbeiten wird in Nachfolge des Bauleitplanverfahrens geregelt. 

 
-Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
Die das Plangebiet erschließenden Straßen werden als öffentliche Verkehrswege 
festgesetzt. 

 
-Einräumung eines Leitungsrechtes zu Gunsten der Telekom AG 
Für die Grundstücke, die nicht über öffentliche Verkehrswege erschlossen werden, wird im 
Bebauungsplan ein Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Öffentlichkeit und der 
Versorgungsträger festgesetzt. Ein Fahrrecht wird hier nicht vorgesehen, da dann die zu 
belastenden Flächen so auszugestalten sind, dass sie für Fahrzeugverkehr geeignet sind. In 
diesen Fällen lehrt die Erfahrung, dass eine allgemeine Befahrung kaum noch zu verhindern 
ist. Dieses soll hier ausgeschlossen werden.  

 
-Nutzungsvertrag 
Die Nutzungsverträge sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung 

 
-Rechtzeitige Abstimmung der Lage und Dimensionierung der Leitungszonen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
-Überbauung der Telekommunikationslinien 
Da im Plangebiet keine Telekommunikationslinien vorhanden sind, kann davon 
ausgegangen werden das der Ausbau vollständig im öffentlichen Verkehrswegenetz erfolgen 
kann. 



 
Der unter b) aufgeführte Hinweis wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen.  

 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen und in den Bebauungsplan 
integriert.  

 
 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine 
Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 
-Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
-Wehrbereichsverwaltung West 
-Bezirksregierung Köln 
-Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61, Abt. 61.2 – Regional-/Bauleitplanung 
-RWE Rhein-Ruhr Netzservice 

 
 
3. Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 ( 

BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 ( BGBl. I 
S. 3018) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 ( GV.NRW S. 666/SGV.NW 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514), 
werden der Bebauungsplan Nr. 01.48 Hennef (Sieg) – Astrid-Lindgren-Straße Süd mit 
Text als Satzung und die Begründung hierzu nebst Umweltbericht beschlossen. 

 
 
Begründung 

 
Die Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung und der Offenlage sind in den Sitzungen des Ausschusses „Östlicher Stadtrand“ am 
18.09.2008 (Abstimmungsergebnis: einstimmig) und 10.02.2009 (Abstimmungsergebnis: 
einstimmig) beraten worden. Sie werden nunmehr dem Rat der Stadt Hennef (Sieg) zum 
Beschluss empfohlen. 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 18.03.2009 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Amt für Stadtplanung und - entwicklung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1420 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
Bebauungsplan Nr. 01.49 Hennef (Sieg) - Bodenstraße/Blankenberger Straße - 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
2. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
Öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
3. Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt: 
 
1. Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 

BauGB wird zugestimmt. 
 
T 1:rhenag 
mit Schreiben vom 15.02.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird mitgeteilt, dass zur Erschließung der vorgestellten Bebauungspläne die Mitverlegung 
von Gas- und Wasserversorgungsleitungen geplant sei. Ebenso sei eine Mitverlegung an dem 
geplanten Brückenbauwerk vorgesehen. 
 
Es wird darum gebeten, dass die rhenag bei den weiteren Planungen mit einbezogen wird. 
 
Abwägung 
Die Bodenstraße und die Blankenberger Straße werden als öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt, so dass die Flächen für Gas− und Wasserversorgungsleitungen in der im Entwurf 
dargestellten Form zur Verfügung stehen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Leitungsverlegungen finden im Rahmen der 
Realisierungen statt, sie betreffen nicht das Bauleitplanverfahren. 
 



T 2: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 18.02.2008 
 
Stellungnahme 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
 
Es wird darum gebeten, den Belangen der Schulwegsicherung Rechnung zu tragen und bei der 
Ausbauplanung beteiligt zu werden. 
 
Abwägung 
Beidseits der Bodenstraße und der Blankenberger Straße sind Fußwege vorgesehen, die als 
Schulweg zur Verfügung steht.  
 
Weitergehende Belange der Schulwegeplanung sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung und 
sind bei der konkreten Ausbauplanung der Schulwegeführung zu beachten. 
 
Die Hinweise werden beachtet. Im Bebauungsplan 01.49 werden keine speziellen Maßnahmen 
zur Schulwegsicherung vorgesehen.  
 
T 3: Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
mit Schreiben vom 06.03.2008 
 
Stellungnahme 
Es werden Hinweise/Anforderungen an die Ausgestaltung der Straßen, Wohnwege, 
Wendekreise und Wendehämmer angegeben, so dass eine reibungslose Müll- und 
Sperrgutabfuhr gewährleistet ist. 
 
Abwägung 
Der Hinweis wurde im Bebauungsplanentwurf beachtet. Die festgesetzten Verkehrsflächen sind 
so dimensioniert, dass sie problemlos mit Müllgroßraumfahrzeugen befahren werden können. 
 
Die Hinweise werden somit berücksichtigt. 
 
T 4: Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
mit Schreiben vom 07.03.2008 
 
Stellungnahme 

a.) Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet Telekommunikationslinien der 
Deutschen Telekom AG befinden. Die Festsetzungen im Bebauungsplan beziehen sich 
hauptsächlich auf die Verkehrsflächen der Blankenberger Straße und der Bodenstraße. 
Die geplanten Straßenbaumaßnahmen sind der Deutschen Telekom so früh wie 
möglich, mindestens sechs Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen, damit im 
Rahmen der Planung zur Netzerweiterung für die Versorgung der Neubaugebiete Nr. 
01.47 Astrid-Lindgren-Straße Nord und Nr. 01.48 Astrid-Lindgren-Straße Süd die 
Straßenbauplanung angemessen berücksichtigt werden kann. Die erforderliche 
Sicherung und Verlegung von vorhandenen Telekommunikationslinien ist frühzeitig mit 
der Deutschen Telekom abzustimmen. 

 
b.) Im Gestaltungskonzept für die öffentliche Grün-, Spiel- und Straßenräume zu den 

Bebauungsplänen Nr. 01.47, Nr. 01.48 und Nr. 01.49 ist in vielen Straßen eine 
Baumbepflanzung vorgesehen. In den vorhandenen Straßen sind unterirdische 
Versorgungsanlagen vorhanden und in den geplanten Erschließungsstraßen der 
Neubaugebiete sind zur Versorgung der geplanten Bebauung neue 
Telekommunikationslinien erforderlich. Durch die Baumbepflanzung können 
Beeinträchtigungen und Beschädigungen an den Ver- und Entsorgungsanlagen sowie 
an den Straßen und Gehwegen entstehen. Die Deutsche Telekom bittet um Prüfung, ob 



eine Reduzierung von Baumstandorten möglich ist und ein Ausgleich durch die 
Bepflanzung von Vorgärten erreicht werden kann. 
 
Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet erfolgen soll, ist das „Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, siehe hier u. 
a. Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Telekommunikationslinien wird nicht 
zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und 
ein erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht. 

 
Abwägung 
a.) Die in der Stellungnahme geforderte rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn der 
Ausbauarbeiten wird in Nachfolge des Bauleitplanverfahrens geregelt. 
 
b.) Gestaltungskonzept für die Straßenräume 
Das Gestaltungskonzept geht davon aus, dass die Bodenstraße zu den wichtigsten öffentlichen 
Räumen im Rahmenplangebiet Hennef – Im Siegbogen gehört. Die Allee-artige Bepflanzung 
gehört hier zu den wesentlichen Gestaltungselementen. Deshalb soll hierauf nicht verzichtet 
werden. Bepflanzungen in Vorgärten können den öffentlichen Raum in seiner Gestaltung zwar 
unterstützen, diese jedoch nicht ersetzen.  Für die erforderlichen Leitungstrassen stehen die 
Fahrverkehrsräume und entlang der Bodenstraße breite Fußwegbereiche zur Verfügung.  
 
Um die Belange im weiteren Verfahren der Ausführungsplanung besser berücksichtigen zu 
können und eine gewisse Flexibilität in der genauen Lage der Bäume zu erhalten, werden die 
Bäume nur nachrichtlich im Plan dargestellt, die Anzahl in den Festsetzungen fixiert, jedoch 
nicht in der Lage exakt festgesetzt. Dadurch ist es auch problemlos möglich, in der weiteren 
Ausbauplanung das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen“ zu berücksichtigen.  
 
Der unter b) aufgeführte Hinweis wird in als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
T 5: Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61 
mit Schreiben vom 11.03.2008 
 
Stellungnahme 
a.) Aus Sicht der Verkehrssicherheit bestehen keine Bedenken, sofern entsprechend dem 
Verkehrsgutachten die baulichen Maßnahmen zur Verkehrsführung der Blankenberger Straße 
umgesetzt werden. 
 
b.) Hinweise: 
Für den Einbau von Recyclingbaustoffen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei dem Amt für 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises zu beantragen. 
 
Das im Rahmen der Baureifmachung des Grundstücks anfallende bauschutthaltige oder 
organoleptisch auffällige Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 
 
Es wird gebeten, die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs vor der Abfuhr dem 
Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises, 
anzuzeigen. Ferner wird gebeten, die Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasserrechtliche 
Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 
 
Abwägung 
a. ) Die im Bebauungsplangebiet vorgesehenen baulichen Maßnahmen zur Verkehrsführung 
der Blankenberger Straße basieren auf den Ergebnissen des Verkehrsgutachtens (Brilon 
Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen, Bochum, August 2008), das als 



günstigste Variante ein Verzicht auf Unterbrechungen des im Untersuchungsgebiet geplanten 
Straßennetzes ermittelt.  
 
b.) Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise werden als Hinweise im Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
T 6: Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 11.03.2008 
 
Stellungnahme 
Die Auswertung der dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zur Verfügung stehenden 
Luftbildern ergeben im Umfeld Hinweise auf das Vorhandensein von 
Bombenblindgängern/Kampfmitteln. Da sich jedoch im unmittelbaren Bereich keine Hinweise 
auf das Vorhandensein von Kampfmitteln ergeben, bestehen aus Sicht des KBD keine 
Bedenken gegen die Durchführung der in Rede stehenden Maßnahme. Eine Garantie der 
Freiheit von Kampfmitteln kann gleichwohl nicht gewährt werden. 
 
Sind bei der Durchführung des Bauvorhabens beim Aushub außergewöhnliche Verfärbungen 
festzustellen oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der KBD zu verständigen. 
 
Folgender Hinweis wird gegeben: 
Sollten in dem in Rede stehenden Bereich Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung 
(z. B. Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbare Arbeiten) 
durchgeführt werden, wird eine Tiefendetektion empfohlen. Eine Abstimmung wird mit dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW – Rheinland – Außenstelle Köln, erbeten.  
 
Auf das beigefügte Merkblatt „Sondierbohrungen“ wird verwiesen. 
 
Abwägung 
Es wird ein Hinweis auf das Verhalten bei Auffinden von Kampfmittel bei Bauarbeiten in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Auf das Merkblatt für das Einbringen von Sondierbohrungen 
wird hingewiesen. 
 
T 7: Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege 
mit Schreiben vom 05.05.2008 
 
Stellungnahme 
Es wird auf die §§ 15 und 16 DSchG NW verwiesen und darum gebeten sicherzustellen, das 
bei der Planrealisierung auf diese gesetzlichen Vorgaben hingewiesen wird. Beim Auftreten 
archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und 
Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des Rheinischen Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 
Abwägung 
Der genannte Hinweis wird in den textlichen Festsetzungen unter „3. Hinweise“ aufgenommen. 
 
T 8: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 19.03.2008 
 
Stellungnahme 
Seitens der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, bestehen nach 
Rücksprache mit betroffenen Landwirten, folgende Bedenken: 
 
 



-Reitwegführung: 
Aus Sicht der Landwirtschaftskammer wird die Lage des Reitweges (parallel zur Bahntrasse) 
als ungeeignet angesehen. Eingeengt zwischen Bahntrasse, Gehweg und Bebauung kreuzt 
dieser die Astrid-Lindgren-Straße im Westen und die Bodenstraße im Süden. Es wird 
ausgeführt, dass die Bodenstraße unmittelbar neben der Bahnüberführung in einem 
unübersichtlichen Teil gequert werde. Um zum Haltepunkt zu gelangen, seien die Bahnkunden 
gezwungen zuerst den Reitweg zu überqueren. Insbesondere in diesem Kreuzungsbereich 
würden die verkehrssicherheitstechnischen Voraussetzungen von öffentlichen Reitwegen nicht 
erfüllt. Eine konkrete Lösung zur Anbindung des Reitweges in der Siegaue an den Allnerhof sei 
der Planung nicht zu entnehmen. 
-Die geplanten externen Ausgleichsmaßnahmen würden u. U. zu einem weiteren Verlust 
landwirtschaftlich genutzter Flächen führen. Eine weitergehende Stellungnahme behält sich die 
Landwirtschaftskammer vor. 
 
Abwägung 
Die Reitwegeverbindung vom Allnerhof zum Reitweg R7 betrifft nicht den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 01.49. Sie wird in den Verfahren zu den Bebauungsplänen Nr. 01.47 und Nr. 
01.48 behandelt. 
 
Für die externen Ausgleichsmaßnahmen werden Flächen aus dem von der Stadt Hennef für 
Ausgleichsmaßnahmen vorgehaltenen Flächenfond herangezogen. Diese Flächen wurden in 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Hennef und dem Rhein-Sieg-Kreis vom 
20.12.2004 vereinbart.  
 
 
B 1: Peter Landsberg 
mit Schreiben vom 12.02.2008 
 
Die Anregungen beziehen sich auf folgende Punkte:  
 

1. Es wird kritisiert, dass die Vorstellung des Vorentwurfes zu knapp war und der 
Termin unglücklich gewählt war. Nach Prüfung der Termine und der Abläufe wird 
festgestellt, dass Fristen und Termine den gesetzlichen Ansprüchen entsprachen. 
Die durchgeführte frühzeitige Beteiligung dient gemäß § 3 BauGB dazu, die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung der Öffentlichkeit mitzuteilen. Dieses ist 
im vorgeschriebenen Umfang erfüllt worden.  

2. Die Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes ist gemäß § 3 Abs.2 BauGB „für 
die Dauer eines Monats“ terminiert. Diese gesetzlichen Vorgaben werden auch bei 
diesem Verfahren zu Grunde gelegt. Eine Abweichung hiervon wird nicht 
befürwortet, da dieses Auswirkungen auf alle weiteren Bauleitplanverfahren der 
Stadt Hennef haben könnte und ein begründeter Einzelfall hier nicht gesehen wird.  

3. Eine Bürgeranhörung ist im Verfahren von Bebauungsplänen möglich, jedoch nicht 
vorgeschrieben. Die gesetzlichen Grundlagen wurden eingehalten. 

4. Zu S. 1, Pkt. 1, letzter Satz: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Anlieger der Blankenberger Straße erhalten weder früher noch später als die übrige 
Öffentlichkeit Kenntnis zum Bebauungsplanverfahren, sondern wie alle anderen zu 
den gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungen. Presseverlautbarungen sind nicht 
Teil des Bauleitplanverfahrens und werden hier nicht kommentiert.  

5. zu S. 2 2. + 3. Absatz: Dieser Teil entfällt im Entwurf zum Bebauungsplan und ist 
deshalb nicht mehr abwägungsrelevant. 

6. Zu S. 2, Pkt. 2.2: In der Begründung wird zu Ziffer 2.2 im ersten Satz darauf 
verwiesen, dass übergeordnete Ziele in die Bauleitplanung einfließen, die 
Maßnahme selbst und die dazu erforderliche Bauleitplanung ist allerdings eine rein 
städtische Angelegenheit und fällt in die Planungshoheit der Kommune, hier Stadt 
Hennef. 



7. Zu S. 3 Pkt. 2.3: Fakt ist, dass die Blankenberger Straße als alte Landesstraße 
(L333) zwischenzeitllich zur Gemeindestraße abgestuft worden ist und jetzt als 
innerörtliche Gemeindestraße zu werten ist. So ist es unter Ziffer 2.3 der 
Begründung erläutert. Änderungsbedarf wird hier nicht gesehen.  

8. S. 3, Pkt. 3.1: Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung ist eine detaillierte 
Entwurfsplanung der Straßen noch nicht erforderlich. Sie wurde zwischenzeitlich 
durch ein Verkehrsplanungsbüro erarbeitet und dient als städtebauliche 
Entwurfsgrundlage für den Entwurf des Bebauungsplanes in den weiteren 
Verfahrensschritten.  

9. S. 4, 2. Abs.: Es ist üblich, erforderliche Gutachten erst im laufenden 
Bebauungsplanverfahren zu erstellen, wenn sich der Bedarf abzeichnet, da sonst 
die Gutachten nicht aktuell genug sein können. In diesem Fall liegen durch das 
Verkehrsgutachten jetzt aktuelle Verkehrszahlen vor, die im Verfahren 
berücksichtigt werden.  

 
Die Verkehrsplanung im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ basiert auf den 
Grundzügen der Rahmenplanung 2003. Das Verkehrsgutachten (Bearbeitung: 
Brilon Bondzio Weiser, Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen, Bochum, August 
2008) kommt zu dem Ergebnis, dass der Verzicht auf die im Vorfeld diskutierten 
Unterbrechungen des im Untersuchungsgebiet geplanten Straßennetzes die 
ausgewogenste und insgesamt vorteilhafteste Lösung darstellt. Aus 
verkehrstechnischer Sicht besteht deshalb kein Änderungsgrund für die im 
Bebauungsplan festgesetzten Straßenabschnitte.  

 
10. S. 4 letzte Absätze: Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung ist eine detaillierte 

Entwurfsplanung der Straßen noch nicht erforderlich. Sie wurde zwischenzeitlich 
durch ein Verkehrsplanungsbüro erarbeitet und dient als städtebauliche 
Entwurfsgrundlage für den Entwurf des Bebauungsplanes in den weiteren 
Verfahrensschritten 

11. S. 5, 1. Absatz: Dieser Teil entfällt im Entwurf zum Bebauungsplan und ist deshalb 
nicht mehr abwägungsrelevant. 

12. S. 5, letzter Absatz: Die Aussagen des Bebauungsplanes zur Blankenberger 
Straße beziehen sich im Entwurf des Bebauungsplanes nur noch auf den 
Teilabschnitt zwischen Lise-Meitner-Straße und Bodenstraße. Die Gestaltung 
dieses Abschnittes wird in der Begründung zum Entwurf näher erläutert.  

13. S. 6, Pkt. 5: Dieser Punkt bezieht sich auf den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
zur frühzeitigen Beteiligung und wird durch den Entwurf des Bebauungsplanes 
umfassend geändert, da die hier angesprochenen Gundstücksteile nicht mehr im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen. 

14. S. 9, Pkt. 8.2: Bei der frühzeitigen Beteiligung geht es um die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung, die Kosten werden zu einem späteren Zeitpunkt der 
Planung exakt ermittelt. Der Bebauungsplan legt allerdings nicht fest, wie die 
Kosten verteilt werden, bzw. welche Anteile z. B. durch Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen getragen werden. Dieses erfolgt außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens.  

15. Es wird gebeten, allen betroffenen Bürgern eine überarbeitete Stellungnahme bzw. 
einen weiteren Vorentwurf zur Verfügung zu stellen und anschließend eine 
Bürgeranhörung durchzuführen.  

 
Die überarbeitete Vorentwurfsfassung liegt nun als Entwurf des Bebauungsplanes 
vor. Dieses entspricht dem Verfahren gemäß § 3 BauGB. Eine Bürgeranhörung 
kann auf Beschluss des Fachausschusses und des Rates der Stadt Hennef 
durchgeführt werden. Es ist allerdings festzustellen, dass auf Grund des 
geänderten Geltungsbereiches des Bebauungsplanes eine wesentlich geringere 
Betroffenheit von Grundstückseigentümern entsteht.  

 



B 2: Alexander Halfmann 
mit Schreiben vom 16.02.2008 
 
Stellungnahme 
Die Anregungen beziehen sich auf den Rückbau der Blankenberger Straße und die 
Zufahrtsmöglichkeiten zu einem Grundstück von der Blankenberger Straße aus. Es wird keine 
zusätzliche Erschließung von der Blankenberger Straße aus gewünscht, damit das Grundstück 
bei Straßenrückbau erschließungskostenfrei bleibt.  
 
Abwägung 
Das im Schreiben vom 16.02.2008 benannte Grundstück wird im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49; Stand: Frühzeitige Beteiligung, mit erfasst. Da das städtebauliche 
Ziel zur Entwicklung einer Haupterschließungsstraße geändert wurde, umfasst der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.49 in der vorliegenden Entwurfsfassung nur noch 
den Teilbereich der Blankenberger Straße von der Einmündung Lise-Meitner-Straße bis zur 
neuen Einmündung der Bodenstraße. Der Bereich des angesprochenen Grundstücks wird 
durch den Bebauungsplan Nr. 01.49 nicht mehr erfasst. Aussagen zu diesen Bereichen können 
deshalb auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht mehr getroffen 
werden.  
 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereiches ist es nicht möglich, den Anregungen zu 
entsprechen, Zufahrtsmöglichkeiten festzusetzen oder zu verhindern.  
 
Die Verkehrsplanung im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ basiert auf den Grundzügen der 
Rahmenplanung 2003. Das Verkehrsgutachten (Bearbeitung: Brilon Bondzio Weiser, 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen, Bochum, August 2008) kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Verzicht auf die im Vorfeld diskutierten Unterbrechungen des im Untersuchungsgebiet 
geplanten Straßennetzes die ausgewogenste und insgesamt vorteilhafteste Lösung darstellt. 
Aus verkehrstechnischer Sicht besteht deshalb kein Änderungsgrund für die im Bebauungsplan 
festgesetzten Straßenabschnitte.  
 
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Anregungen auf den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49, Stand: Frühzeitige Beteiligung, beziehen. Da der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes geändert wird, liegt das in der Stellungnahme betroffene Gebiet jetzt 
außerhalb des Geltungsbereiches, so dass die Anregungen im Verfahren des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49 nicht regelbar bzw. abwägbar sind. Sie werden für die weiteren 
Planungen im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ zur Kenntnis genommen. Die Regelungen der 
Erschließungskostenbeiträge werden im Bauleitplanverfahren nicht geregelt, so dass hierzu 
keine Aussagen in diesem Verfahren getroffen werden können.  
 
B 3: Klaus Dieter Noe 
mit Schreiben vom 16.02.2008 
 
Stellungnahme 
Die Anregungen beziehen sich auf den Rückbau der Blankenberger Straße und die 
Zufahrtsmöglichkeiten zu einem Grundstück von der Blankenberger Straße aus. Es wird keine 
zusätzliche Erschließung von der Blankenberger Straße aus gewünscht, damit das Grundstück 
bei Straßenrückbau erschließungskostenfrei bleibt.  
 
Abwägung 
Das im Schreiben vom 16.02.2008 benannte Grundstück wird im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49; Stand: Frühzeitige Beteiligung, mit erfasst. Da das städtebauliche 
Ziel zur Entwicklung einer Haupterschließungsstraße geändert wurde, umfasst der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.49 in der vorliegenden Entwurfsfassung nur noch 
den Teilbereich der Blankenberger Straße von der Einmündung Lise-Meitner-Straße bis zur 
neuen Einmündung der Bodenstraße. Der Bereich des angesprochenen Grundstücks wird 



durch den Bebauungsplan Nr. 01.49 nicht mehr erfasst. Aussagen zu diesen Bereichen können 
deshalb auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht mehr getroffen 
werden.  
 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereiches ist es nicht möglich, den Anregungen zu 
entsprechen, Zufahrtsmöglichkeiten festzusetzen oder zu verhindern.  
 
Die Verkehrsplanung im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ basiert auf den Grundzügen der 
Rahmenplanung 2003. Das Verkehrsgutachten (Bearbeitung: Brilon Bondzio Weiser, 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen, Bochum, August 2008) kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Verzicht auf die im Vorfeld diskutierten Unterbrechungen des im Untersuchungsgebiet 
geplanten Straßennetzes die ausgewogenste und insgesamt vorteilhafteste Lösung darstellt. 
Aus verkehrstechnischer Sicht besteht deshalb kein Änderungsgrund für die im Bebauungsplan 
festgesetzten Straßenabschnitte.  
 
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Anregungen auf den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49, Stand: Frühzeitige Beteiligung, beziehen. Da der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes  geändert wird, liegt das in der Stellungnahme betroffene Gebiet jetzt 
außerhalb des Geltungsbereiches, so dass die Anregungen im Verfahren des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49 nicht regelbar bzw. abwägbar sind. Sie werden für die weiteren 
Planungen im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ zur Kenntnis genommen. Die Regelungen der 
Erschließungskostenbeiträge werden im Bauleitplanverfahren nicht geregelt, so dass hierzu 
keine Aussagen in diesem Verfahren getroffen werden können.  
 
B 4: Manfred Häger 
mit Schreiben vom 17.02.2008 
 
Stellungnahme 
Die Anregungen beziehen sich auf den Rückbau der Blankenberger Straße und die 
Zufahrtsmöglichkeiten zu einem Grundstück von der Blankenberger Straße aus. Es wird keine 
zusätzliche Erschließung von der Blankenberger Straße aus gewünscht, damit das Grundstück 
bei Straßenrückbau erschließungskostenfrei bleibt.  
 
Abwägung 
Das im Schreiben vom 16.02.2008 benannte Grundstück wird im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49; Stand: Frühzeitige Beteiligung, mit erfasst. Da das städtebauliche 
Ziel zur Entwicklung einer Haupterschließungsstraße geändert wurde, umfasst der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.49 in der vorliegenden Entwurfsfassung nur noch 
den Teilbereich der Blankenberger Straße von der Einmündung Lise-Meitner-Straße bis zur 
neuen Einmündung der Bodenstraße. Der Bereich des angesprochenen Grundstücks wird 
durch den Bebauungsplan Nr. 01.49 nicht mehr erfasst. Aussagen zu diesen Bereichen können 
deshalb auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht mehr getroffen 
werden.  
 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereiches ist es nicht möglich, den Anregungen zu 
entsprechen, Zufahrtsmöglichkeiten festzusetzen oder zu verhindern.  
 
Die Verkehrsplanung im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ basiert auf den Grundzügen der 
Rahmenplanung 2003. Das Verkehrsgutachten (Bearbeitung: Brilon Bondzio Weiser, 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen, Bochum, August 2008) kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Verzicht auf die im Vorfeld diskutierten Unterbrechungen des im Untersuchungsgebiet 
geplanten Straßennetzes die ausgewogenste und insgesamt vorteilhafteste Lösung darstellt. 
Aus verkehrstechnischer Sicht besteht deshalb kein Änderungsgrund für die im Bebauungsplan 
festgesetzten Straßenabschnitte.  
 
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Anregungen auf den Geltungsbereich des 



Bebauungsplanes Nr. 01.49, Stand: Frühzeitige Beteiligung, beziehen. Da der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes  geändert wird, liegt das in der Stellungnahme betroffene Gebiet jetzt 
außerhalb des Geltungsbereiches, so dass die Anregungen im Verfahren des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49 nicht regelbar bzw. abwägbar sind. Sie werden für die weiteren 
Planungen im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ zur Kenntnis genommen. 
 
B 5: Heinz-Peter Kölschbach, Marlies Dahm, Monika Kölschbach, W. Nümm, Familie 
Kempkes, Maria Richarz, Marianne Binzenbach, Maria-Luise Richarz 
mit Schreiben vom 17.02.2008 
 
Stellungnahme 
Die Anregungen beziehen sich auf die Zufahrtsmöglichkeiten zu den Grundstücken 
Blankenberger Straße 4, 6, 8 und 10 sowie Haselweg 2.  
 
Abwägung 
Die im Schreiben vom 17.02.2008 benannten Grundstücke werden im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49; Stand: Frühzeitige Beteiligung, mit erfasst. Da das städtebauliche 
Ziel zur Entwicklung einer Haupterschließungsstraße geändert wurde, umfasst der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 01.49 in der vorliegenden Entwurfsfassung nur noch 
den Teilbereich der Blankenberger Straße von der Einmündung Lise-Meitner-Straße bis zur 
neuen Einmündung der Bodenstraße. Die Bereiche der Grundstücke Blankenberger Straße 4, 6 
und 8 sowie Haselweg 2 werden durch den Bebauungsplan Nr. 01.49 nicht mehr erfasst. 
Aussagen zu diesen Bereichen können deshalb auf der Grundlage der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes nicht mehr getroffen werden.  
 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereiches ist es nicht möglich, den Anregungen zu 
entsprechen, Zufahrtsmöglichkeiten festzusetzen und überbaubare Flächen neu auszuweisen.  
 
Die Verkehrsplanung im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ basiert auf den Grundzügen der 
Rahmenplanung 2003. Das Verkehrsgutachten (Bearbeitung: Brilon Bondzio Weiser, 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen, Bochum, August 2008) kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Verzicht auf die im Vorfeld diskutierten Unterbrechungen des im Untersuchungsgebiet 
geplanten Straßennetzes die ausgewogenste und insgesamt vorteilhafteste Lösung darstellt. 
Aus verkehrstechnischer Sicht besteht deshalb kein Änderungsgrund für die im Bebauungsplan 
festgesetzten Straßenabschnitte.  
 
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Anregungen auf den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49, Stand: Frühzeitige Beteiligung, beziehen. Da der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes geändert wird, liegen die in der Stellungnahme betroffenen Gebiete jetzt 
außerhalb des Geltungsbereiches, so dass die Anregungen im Verfahren des 
Bebauungsplanes Nr. 01.49 nicht regelbar bzw. abwägbar sind. Sie werden für die weiteren 
Planungen im Rahmenplangebiet „Im Siegbogen“ zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine 
Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 
-Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg Gmbh 
-Wehrbereichsverwaltung West 
-Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie 
-RWE Rhein-Ruhr Netzservice 
-DB Services Immobilien GmbH 
 
 
 
 



2. Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB wird zugestimmt. 

 
zu T1, rhenag (Rheinische Energie Aktiengesellschaft) 
mit Schreiben vom 02.10.2008 
 
Stellungnahme: 
Es wird gebeten, die rhenag in die weitere Planung hinsichtlich der Mitverlegung von Gas- 
und Wasserleitung mit einzubeziehen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Leitungsverlegungen finden im Rahmen 
der Realisierungen statt, sie betreffen nicht das Bauleitplanverfahren. 

 
zu T 2, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
mit Schreiben vom 20.10.2008 
 
Stellungnahme: 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei den weiteren Ausführungen keine landwirtschaftlich 
relevanten Verkehrsverbindungen/Wirtschaftswege zerschnitten werden oder die 
Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Nutzflächen eingeschränkt wird. Darüber hinaus soll das 
Reitwegekonzept, hier ausgehend vom Allnerhof, in alle Überlegungen einbezogen werden. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere Abwägung ist nicht notwendig.  
 
zu T 3, Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

 mit Schreiben vom 27.10.2008 
 
 Es wird auf die Stellungnahme vom 07.03.2008 verwiesen. Die Stellungnahme sowie der 

Abwägungsvorschlag zum Schreiben vom 07.03.2008 lautete wie folgt: 
 

Stellungnahme 
a.) Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versorgung des Plangebietes eine Erweiterung 
des Telekommunikationsnetzes innerhalb sowie außerhalb des Plangebietes erforderlich ist. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie für die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deutschen 
Telekom so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden.  

 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen oberirdische 
und unterirdische Telekommunikationslinien als gleichwertige technische Lösungen zu 
betrachten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen wird seitens der Deutschen Telekom AG 
darauf aufmerksam gemacht, dass eine unterirdische Versorgung des 
Erschließungsgebietes durch die Deutsche Telekom AG nur bei einer Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. 

 
Daher wird beantragt, folgendes sicherzustellen: 

 
-dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
möglich ist,  



-dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht sowie ein Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Deutschen Telekom AG als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend 
§ 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird,  
-dass zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger verpflichtet wird, vom 
jeweils dinglich Berechtigten (Grundstückseigentümer) den Nutzungsvertrag (alt: 
Grundstückseigentümererklärung) einzufordern und der Deutschen Telekom auszuhändigen, 
-dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für den Straßenbau und 
Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

 
Weiterhin wird ausgeführt, dass eine unterirdische Versorgung nur durchgeführt werden 
kann, wenn diese wirtschaftlich vertretbar ist. Hier ist eine Koordinierung mit einem von der 
Stadt Hennef beauftragten Straßenbauunternehmen anzustreben. Sollte das von der Stadt 
Hennef beauftragte Straßenbauunternehmen die für den Ausbau des 
Telekommunikationsliniennetzes erforderliche Tiefbauleistung nicht zu marktgerechten 
Preisen anbieten, wird sich die Deutsche Telekom AG vorbehalten, ihr Tiefbauunternehmen 
mit den erforderlichen Tiefbauleistungen zu beauftragen. In diesem Fall ist es erforderlich, 
der Deutschen Telekom AG eine Trasse und ein angemessenes Zeitfenster für den Ausbau 
ihres Telekommunikationsnetzes zur Verfügung zu stellen. 

 
b) Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet (Straßenraum) erfolgen soll,  ist das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. 
Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Telekommunikationslinien wird nicht 
zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein 
erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht. 

 
Abwägung 
a) Die in der Stellungnahme geforderte rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn der 
Ausbauarbeiten wird in Nachfolge des Bauleitplanverfahrens geregelt. 

 
-Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
Die das Plangebiet erschließenden Straßen werden als öffentliche Verkehrswege 
festgesetzt. 

 
-Einräumung eines Leitungsrechtes zu Gunsten der Telekom AG 
Für die Grundstücke, die nicht über öffentliche Verkehrswege erschlossen werden, wird im 
Bebauungsplan ein Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Öffentlichkeit und der 
Versorgungsträger festgesetzt. Ein Fahrrecht wird hier nicht vorgesehen, da dann die zu 
belastenden Flächen so auszugestalten sind, dass sie für Fahrzeugverkehr geeignet sind. In 
diesen Fällen lehrt die Erfahrung, dass eine allgemeine Befahrung kaum noch zu verhindern 
ist. Dieses soll hier ausgeschlossen werden.  

 
-Nutzungsvertrag 
Die Nutzungsverträge sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung 

 
-Rechtzeitige Abstimmung der Lage und Dimensionierung der Leitungszonen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
-Überbauung der Telekommunikationslinien 
Da im Plangebiet keine Telekommunikationslinien vorhanden sind, kann davon 
ausgegangen werden das der Ausbau vollständig im öffentlichen Verkehrswegenetz erfolgen 
kann. 

 
Der unter b) aufgeführte Hinweis wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen.  

 



Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen und in den Bebauungsplan 
integriert.  

 
 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine 
Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 
-Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
-Wehrbereichsverwaltung West 
-Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie 
-Bezirksregierung Köln 
-Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61, Abt. 61.2 – Regional-/Bauleitplanung 
-RWE Rhein-Ruhr Netzservice 

 
 
3. Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 ( 

BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 ( BGBl. I 
S. 3018) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 ( GV.NRW S. 666/SGV.NW 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514), 
werden der Bebauungsplan Nr. 01.49 Hennef (Sieg) – Bodenstraße/Blankenberger 
Straße mit Text als Satzung und die Begründung hierzu nebst Umweltbericht 
beschlossen. 

 
 
Begründung 

 
Die Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung und der Offenlage sind in den Sitzungen des Ausschusses „Östlicher Stadtrand“ am 
18.09.2008 (Abstimmungsergebnis: einstimmig) und 10.02.2009 (Abstimmungsergebnis: 
einstimmig) beraten worden. Sie werden nunmehr dem Rat der Stadt Hennef (Sieg) zum 
Beschluss empfohlen. 
 
Hierbei wird darauf hingewiesen, dass der Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ am 18.09.2008 eine 
Verkleinerung des Geltungsbereiches beschlossen hat, der Teilabschnitt der Blankenberger 
Straße westlich der Einmündung Bodenstraße war nur während der frühzeitigen Beteiligung 
Gegenstand der Planung. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 18.03.2009 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1412 Anlage Nr.: ______

Datum: 10.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeaus-
schuss 
 

30.03.2009 öffentlich 

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Konjunkturpaket II - Umsetzung 
 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt, der Rat der Stadt Hennef (Sieg) mö-
ge beschließen: Die Verwaltung wird beauftragt, die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Förde-
rung aus dem Konjunkturpaket II bei der Bezirksregierung Köln als zuständiger Bewilligungsbe-
hörde zu beantragen.  
 
 
 
Begründung 

 
Der Bund stellt zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise im Rahmen des Konjunkturpakets II mit 
seinem Investitionsgesetz (ZuInvG) vom 20.02.2009 10 Mrd. Euro für zusätzliche Investitions-
maßnahmen der Länder und Kommunen in Bildungsinfrastruktur und Infrastruktur bereit.  
 
Für Nordrhein-Westfalen steht insgesamt eine Investitionssumme von 2,844 Mrd. Euro zur Ver-
fügung, die sich zusammensetzt aus 2,133 Mrd. Euro (75 %) Bundesmitteln  und weiteren 711 
Mio. Euro (25 %), die als Landesanteil gemeinsam von Land und Kommunen zu erbringen sind. 
 
Der Bund hat für die weitere Aufteilung der Mittel in § 3 Abs. 2 ZuInvG eine bestimmte Quotie-
rung vorgegeben. 65 % der Gesamtsumme sollen für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungs-
infrastruktur, die übrigen 35 % für Investitionen in die sonstige Infrastruktur eingesetzt werden. 
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Im Einzelnen werden die Finanzhilfen trägerneutral nach Maßgabe des Artikels 104 b des 
Grundgesetzes (GG) für folgende Förderbereiche gewährt: 
 
1.  Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur 
 

a)   Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur 
b)   Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung) 
c)   Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung) 
d) kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung (insbesondere energe-

tische Sanierung)  
e)   Forschung 

 
2. Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 
 

a) Krankenhäuser 
b) Städtebau (ohne Abwasser und ÖPNV) 
c) ländliche Infrastruktur (ohne Abwasser und ÖPNV) 
d) kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutzmaßnahmen) 
e) Informationstechnologie 
f) sonstige Infrastrukturmaßnahmen 

 
Der von Land und Kommunen gemeinsam aufzubringende Eigenanteil am Investitionspro-
gramm in Höhe von 711 Mio. Euro wird über einen vom Land aufgelegten Fonds aufgebracht, 
der über einen Zeitraum von 10 Jahren getilgt wird. Die Kommunen beteiligen sich erst ab 2012 
durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe 
des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes. Damit ist für alle – auch für finanzschwache – 
Kommunen gewährleistet, dass sie ohne Einschränkungen am Konjunkturprogramm teilnehmen 
können.  
 
Ein Nachtragshaushalt ist für 2009 nicht erforderlich. Die Ausgaben für die aus dem Konjunk-
turpaket geförderten Investitionsmaßnahmen werden als überplanmäßige oder außerplanmäßi-
ge Ausgaben behandelt. Die Maßnahmen für 2010 sind regulär im Haushalt 2010 einzustellen. 
 
Für die Stadt Hennef stehen aus dem Konjunkturpaket II insgesamt 5.223.641 € zur Verfügung, 
3.258.801 € für Bildung und 1.964.840 € für Infrastruktur. Allerdings sind für die Verwendung 
der Mittel sehr enge Bedingungen einzuhalten. 
 
Nach Artikel 104 b GG kann der Bund den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame 
Investitionen nur insoweit gewähren, soweit das Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse 
verleiht. Diese Einschränkung führt zu einer erheblichen Reduktion der Verwendungsmöglich-
keiten im kommunalen Bereich.  
Der Städte- und Gemeindebund hat daher allen Kommunen empfohlen, sich auf Maßnahmen 
zur energetischen Sanierung zu konzentrieren, da dieser Bereich zweifelsfrei durch die Gesetz-
gebungszuständigkeiten des Bundes abgedeckt ist. 
 
Gefördert werden nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz nur Investitionsmaßnahmen. Der Inves-
titionsbegriff orientiert sich an der Bundeshaushaltsordnung. Im Ergebnis läuft diese Definition 
darauf hinaus, dass alle Ausgaben für bauliche Maßnahmen mit einem Volumen von mehr als 
20.000 Euro und alle Ausgaben für Sachanschaffungen mit einem Volumen  von mehr als 5.000 
Euro als Investition im Sinne des Zukunftsinvestitionsgesetzes gewertet werden.  
 
 

- 3 - 



- 3 - 
 
 
Wie der Nachweis der Zusätzlichkeit geführt werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt. 
Ziel der Förderung ist es, die Konjunktur zu beleben. Dazu sollen notwendige zusätzliche Inves-
titionen ermöglicht werden, die ohne die Mittel des Konjunkturpakets unterblieben oder erst spä-
ter realisiert worden wären.  
 
Doppelförderungen sind auszuschließen, d.h. für Investitionen, die nach anderen Gesetzen und 
Verwaltungsvereinbarungen durch den Bund gefördert werden, können nicht gleichzeitig Fi-
nanzhilfen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz gewährt werden. 
 
Der § 3 ZuInvG bestimmt weiter, dass die Finanzhilfen auch an andere Träger von Ersatzschu-
len, Einrichtungen für frühkindliche Bildung sowie gemeinnützige Weiterbildungseinrichtungen 
weitergegeben werden dürfen. Die förderungsfähigen Kosten ergeben sich aus der Differenz 
zwischen den Gesamtkosten der Maßnahme und dem Eigenanteil des anderen Trägers. Die 
Höhe des Eigenanteils des anderen Trägers soll in der Regel der des kommunalen Eigenanteils 
von 12,5 % entsprechen. 
 
Auf der Grundlage dieser Vorgaben hat die Verwaltung den beigefügten Maßnahmenkatalog 
erarbeitet. Die ausgewählten Investitionsmaßnahmen sind rechtlich geprüft, so dass keine 
Rückzahlungsrisiken drohen.  
Der Schwerpunkt im Bildungsbereich liegt auf nachhaltigen, energetischen Sanierungsmaß-
nahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowohl in städtischer als auch in freier Trä-
gerschaft. 
Im sonstigen Infrastrukturbereich konzentrieren sich die Maßnahmen auf den Ausbau der Breit-
bandversorgung und die Vernetzung der Schulen und städt. Einrichtungen sowie auf den Aus-
bau des ländlichen Wirtschaftswegenetzes.  
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 12.03.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Maßnahmenkatalog 
 
Verteilungsliste  
 
Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) 
 
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und den Ländern - Entwurf 
 
Investitionsförderungsgesetz NRW (InvföG NRW) - Entwurf 
 
 





































































 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1359 Anlage Nr.: ______

Datum: 10.02.2009  

 
 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
 
Bestellung eines allgemeinen Vertreters und stellvertretenden Wahlleiters für die Stadt Hennef 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
 
Im Verhinderungsfall des Bürgermeisters und des Ersten Beigeordneten wird nach § 68 Abs. 1 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) Herr Michael Walter ab dem 01.04.2009 zum 
allgemeinen Vertreter und stellvertretenden Wahlleiter bestellt. 
 
 
Begründung 

 
 
Grundsätzlich bestimmt das Kommunalwahlrecht, dass der Bürgermeister auf örtlicher Ebene 
als Wahlleiter fungiert. Der Bürgermeister verliert seine Funktion als Wahlleiter kraft Gesetz mit 
dem Zeitpunkt seiner Aufstellung als Bewerber um das Bürgermeisteramt. Wahlleiter ist ab 
diesem Zeitpunkt der jeweilige Vertreter im Amt (§ 2 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz). Die 
Vertretung im Amt regelt § 68 Abs. 1 GO NW. Dort ist festgelegt, dass die übrigen 
Beigeordneten im Verhinderungsfall des allgemeinen Vertreters zur Vertretung berufen sind. Ist 
ein Beigeordneter nicht vorhanden, so bestellt der Rat den allgemeinen Vertreter.  
 
Am 15.10.2008 wurde Herr Pipke erneut als Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl 2009 
aufgestellt. Somit ist der Erste Beigeordnete Herr Günter Meyer seit diesem Zeitpunkt 
Wahlleiter für die Stadt Hennef.  
 
Am 31.03.2009 endet die Amtszeit des Beigeordneten Lutz Urbach. Demnach ist ab dem 
01.04.2009 die Vertretung des Ersten Beigeordneten nicht mehr gewährleistet und das Amt des 
stellvertretenden Wahlleiters nicht besetzt, so dass ein Vertreter durch den Rat bestellt werden 
muss.   



 
 
Durch eine unmittelbare Verknüpfung der organisatorischen Zuständigkeit des Leiters des 
Amtes für Zentrale Steuerung und Service mit der vertretungsweisen Funktion als Wahlleiter 
und als allgemeiner Vertreter, soll gewährleistet werden, dass alle Entscheidungen fristwahrend 
getroffen werden und der ordnungsgemäße Ablauf der Dienstgeschäfte für den Vertretungsfall 
sichergestellt ist. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 10.02.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1390 Anlage Nr.: ______

Datum: 02.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Bestellung der Vertreter und Stellvertreter für die Zweckverbandsversammlung des 
Zweckverbandes "Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD)" 
 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Gemäß § 113 Abs. 1 und 2 GO NW wählt der Rat der Stadt Hennef folgende Vertreter und 
Stellvertreter für die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Gemeinsame 
Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD)“ 
 
1. Ordentlicher Vertreter:  Herr Wolfgang Rossenbach  
2. Stellvertreter:  Herr Michael Walter 
 
 
 
Begründung 

 
Gemäß § 7 der Satzung des Zweckverbandes „Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung 
Rhein-Sieg/Oberberg (GKD)“ besteht die Verbandsversammlung des vorgenannten 
Zweckverbandes aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder, der durch die 
Vertretungskörperschaft des Verbandsmitgliedes für ihre Wahlzeit aus ihren Mitgliedern oder 
den Dienstkräften der Verwaltung gewählt wird. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung 
ist ein Stellvertreter zu wählen.  
 
Das Wahlverfahren richtet sich nach § 50 Abs. 2 GO NRW. Danach werden Wahlen, wenn die 
Gemeindeordnung nichts anderes bestimmt oder wenn niemand widerspricht, durch offene 
Abstimmung, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln, vollzogen. Gewählt ist die vorgeschlagene 
Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Nein - Stimmen gelten als 
gültige Stimmen.  



 
Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche 
die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in 
dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.  
 
 
 
Hennef (Sieg), den 03.03.2009 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1349 Anlage Nr.: ______

Datum: 12.01.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung;  
Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für die Errichtung der Kindertagesstätte Bröl 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt: 
 
Der in der Anlage beigefügten Dringlichkeitsentscheidung vom 08.01.2009 wird zugestimmt. 
 
 
Begründung 

 
Für die Genehmigung dieser Dringlichkeitsentscheidung ist nach § 60 Gemeindeordnung der 
Rat der Stadt Hennef zuständig. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 12.01.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 











 
 

Mitteilung 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2009/0335 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.03.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 30.03.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
6. Änderungssatzung des Zweckverbands Gemeinsame kommunale Datenverarbeitung Rhein-
Sieg / Oberberg (GKD) 
 
 
 
Mitteilungstext 

 
In seiner Sitzung am 16.02.2009 beriet der Verwaltungsausschuss des Zweckverbands GKD 
die 6. Änderungssatzung. Der Entwurf ist als Anlage beigefügt und wird der am 12.03.2009 
tagenden Verbandsversammlung zur Abstimmung vorgelegt. Die angepassten Textpassagen 
sind markiert.  
 
Nach einer Mitteilung der Geschäftsführung des Zweckverbands trägt die 6. Satzungsänderung 
der Weiterentwicklung des Zweckverbandes GKD RSO Rechnung. Dies betrifft insbesondere 
die Veränderung und Erweiterung des Dienstleistungsangebotes auf dem Gebiet der 
Informations- und Kommunikationstechnik, aber auch die differenziertere Inanspruchnahme des 
breit gefächerten Leistungsangebotes durch die Verbandsmitglieder. Ebenso wird mit der 
Satzungsänderung der Aufnahme der kreisfreien Stadt Solingen Rechnung getragen, welche 
zum einen deutlich größer ist als die anderen verbandsangehörigen Gemeinden und zudem 
einen besonders hohen Anteil seiner IT-Dienstleistungen aus dem Zweckverband bezieht. 
Durch die Satzungsänderung werden die Regeln für die Zusammenarbeit präzisiert und 
rechtliche Sachverhalte im Zweckverband geklärt. Der Name des Zweckverbandes wird 
geändert. Er erhält den Namen „civitec“, der in der Satzungsüberschrift mit dem Zusatz 
„Gemeinsame Kommunale Informationsverarbeitung“ versehen wird.  
 
Die Satzungsänderung hat Auswirkungen auf die Pflichten und Rechte der Verbandsmitglieder. 
Den aus der Unternehmensuntersuchung durch einen externen Berater erkannten Erwartungen 
und Anforderungen der Verbandsmitglieder an differenzierte Beratungs- und Dienstleistungen 
wird Rechnung getragen. Zu den veränderten Rahmenbedingungen gehört, dass der 
Zweckverband heute ein modifiziertes und breiteres Angebot bereithält als bei der Gründung 
vor 11 Jahren und sich der jeweilige Anteil, zu dem die Mitglieder ihren Zweckverband für die 
IT-Versorgung nutzen, deutlich auseinander entwickelt hat. Während in der Vergangenheit die 



Nutzung des gemeinsamen IT-Dienstleistungsanbieters in seinen Leistungsarten durch alle 
Mitglieder vergleichbar hoch war, nutzt nun ein Teil der Mitglieder den Zweckverband gezielt in 
einigen seiner Leistungen, während sie andere anderweitig beschaffen oder selbst erbringen. 
Demgegenüber nutzen andere Mitglieder sehr umfassend das Produktangebot des 
Zweckverbandes.  
 
Klarstellungsbedarf besteht beim Ausscheiden von Mitgliedern und einem dadurch 
erforderlichen wirtschaftlichen Ausgleich zwischen den ausscheidenden und verbleibenden 
Mitgliedern.  
 
Die 6. Änderungssatzung sieht im Wesentlichen vor, dass  
 
• die Stimmrechte der Mitglieder in der Verbandsversammlung an die Umsätze im Zweckver-

band gekoppelt werden; Abstimmungen in der Verbandsversammlung bedürfen einer Mehr-
heit von mindestens 55 % der Stimmenzahl,  

• die Anteile der Mitglieder am Verbandsvermögen und an dessen Verbindlichkeiten proporti-
onal zu ihrem Umsatz mit dem Zweckverband berechnet werden,  

• die Abnahme von Grundleistungen, wie die Nutzung des Verbandsnetzes und die Anschub-
finanzierung von Leistungen über eine Umlage, durch alle Mitglieder präzisiert wird,  

• die Rolle des Verwaltungsausschusses bezogen auf das Leistungsangebot, die verbindliche 
Abnahme von Leistungen und die wirtschaftlichen Grundlagen erweitert (Grund- und Kern-
leistungen) und gestärkt wird,  

• zwischen Standardleistungen und Sonderleistungen differenziert wird, um dem Zweckver-
band eine Balance zwischen solidarischer und verursachungsgerechter Abrechnung zu er-
möglichen,  

• rechtlich die einseitige Wirksamkeit von Kündigungen klargestellt wird und hierzu Regelun-
gen zu den ökonomischen Folgen getroffen werden, die einen wirtschaftlichen Ausgleich 
zwischen ausscheidenden und verbleibenden Mitgliedern sicherstellen,  

• die Änderungen in der Geschäftsführung des Zweckverbandes dem Wachstum, dem diffe-
renzierteren und qualitativ hochwertigeren Leistungsangebot, zusätzlichen vertrieblichen 
Aktivitäten und einer Steuerung unter neuen Rahmenbedingungen Rechnung tragen, in 
dem neben dem ersten ein zweiter Geschäftsführer bestellt wird.  

 
Die 6. Änderungssatzung enthält zudem eine Vielzahl von redaktionellen Änderungen, die die 
unterschiedlichen gesetzlichen und tariflichen Änderungen sowie die neue Rechtschreibung 
berücksichtigen. Sie sind außerdem der Tatsache geschuldet, dass nun bestehende 
Regelungen analog auch auf eine kreisfreie Stadt als Mitglied im Zweckverband zutreffen 
müssen, die zudem in einem anderen Regierungsbezirk liegt.  
 
 
 
Hennef (Sieg), den 05.03.2009 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
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Satzung des Zweckverbandes  
"civitec“  

Zweckverband  
Kommunale Informationsverarbeitung  

Der Zweckverband wurde unter dem Namen 
„Zweckverband Gemeinsame Kommunale 
Datenverarbeitung Rhein-Sieg / Oberberg 
(GKD)“ durch Satzung vom 12.12.1997 in der 
Fassung der Genehmigung vom 12.12.1997 
gegründet. Die Satzung wurde geändert durch 
die 1. Änderungssatzung vom 25.01.1999, 
die 2. Änderungssatzung vom 21.12.1999, 
die 3. Änderungssatzung vom 18.12.2000, 
die 4. Änderungssatzung vom 06.02.2002,  
die 5. Änderungssatzung vom 12.12.2008, 
die 6. Änderungssatzung (z.Z. im Entwurf lt. 
Beschlussempfehlung des Verwaltungsaus-
schusses vom 16.02.2009). 

§ 1 
Verbandsmitglieder 

1) Mit dem Ziel einer Zusammenarbeit im Be-
reich der Informations- und Kommunikations-
technik bilden der Oberbergische Kreis, der 
Rhein-Sieg-Kreis, die kreisfreie Stadt Solingen 
sowie die kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden Alfter, Bad Honnef, Bergneustadt, 
Bornheim, Eitorf, Engelskirchen, Gummers-
bach, Hennef, Hückeswagen, Königswinter, 
Lindlar, Lohmar, Marienheide, Meckenheim, 
Morsbach, Much, Neunkirchen-Seelscheid, 
Niederkassel, Nümbrecht, Radevormwald, 
Reichshof, Rheinbach, Ruppichteroth, Sankt 
Augustin, Siegburg, Swisttal, Troisdorf, Wacht-
berg, Waldbröl, Wiehl, Windeck und Wipper-
fürth einen Zweckverband nach dem Gesetz 
über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit NW 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.10.1979 (GV NW S. 621), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV NW S. 
380). 
2) Weitere Mitglieder des Zweckverbandes 
können nur Gemeinden und Gemeindeverbän-
de sowie im Einzelfall einhundertprozentig 
beherrschte Unternehmen werden. 

§ 2 
Name, Sitz, Dienstsiegel und Wirtschafts-

jahr 

1) Der Zweckverband führt den Namen 
"civitec“.  

2) Sitz des Zweckverbandes ist Siegburg. 

3) Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel 
gem. § 5 der Verordnung über die Führung des 
Landeswappens vom 16. Mai 1956 (GV. NRW. 
S. 163/SGV. NRW.113), in der derzeit gültigen 
Fassung. Dieses enthält die Inschrift „civitec“ 
im oberen Halbkreis und das Wappen des 
Landes Nordrhein-Westfalen im unteren Halb-
kreis. 
4) Wirtschaftsjahr ist das jeweilige Kalender-
jahr. 

§ 3 
Ziel und Aufgaben 

1) Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der automati-
sierten Datenverarbeitung in den Mitgliedsver-
waltungen durch die Nutzung gemeinsamer 
Ressourcen und weiterer Synergien zu 
verbessern. 
2) Der Zweckverband bietet Beratungsleistun-
gen und Schulungen an auf dem Gebiet der 
Informations- und Kommunikationstechnik und 
pflegt, wartet, beschafft, vermittelt, betreibt, 
installiert und administriert Komponenten der 
Informations- und Kommunikationstechnik. Der 
Zweckverband vermittelt Leistungen und Ser-
vice auf dem Gebiet der Sprachkommunikati-
on. Programmentwicklungen werden durchge-
führt, wenn sie besonders wirtschaftlich oder 
auf dem Markt keine geeigneten Produkte 
vorhanden sind. 
3) Der Zweckverband erbringt seine Leistun-
gen vorrangig für ihre Mitglieder. Der Umfang 
dieser Leistungen ergibt sich aus den von den 
zuständigen Organen beschlossenen aktuellen 
Produktplänen. Der Zweckverband kann zur 
Verbesserung des Betriebsergebnisses unter 
den Voraussetzungen des § 107 ff. GO NW 
Aufgaben für Dritte übernehmen, die ihrerseits 
Träger kommunaler Aufgaben sind. Dies gilt 
insbesondere für die kommunalen Unterneh-
men der Zweckverbandsmitglieder und Aufga-
ben, die dem Zweckverband durch den Ab-
schluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung übertragen werden. Die Vermittlung von 
Leistungen und Service auf dem Gebiet der 
Sprachkommunikation kann der Zweckverband 
auch für öffentlich-rechtliche Körperschaften 
und Dritte, die Träger kommunaler Aufgaben 
sind, in der Region Bonn erbringen. 
4) Alle Leistungen der  werden zu wettbe-
werbsfähigen Konditionen angeboten.  
5) Der Zweckverband ist berechtigt, mit der 
Erledigung von Aufgaben Dritte zu beauftra-
gen, soweit eine ordnungsgemäße Aufgaben-
erfüllung im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen sichergestellt ist.  
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6) Der Zweckverband ist berechtigt, sich an 
Gesellschaften des Privatrechts zu beteiligen 
oder diese (mit) zu begründen, wenn die ratio-
nelle und kostensparende Erfüllung der Ver-
bandsaufgaben dadurch gefördert wird. Auf § 8 
Abs. 2 h) dieser Satzung und die Anzeigever-
pflichtung nach § 115 GO NW wird verwiesen.  

§ 4 
Rechte und Pflichten der Verbandsmitglie-

der 

1) Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, alle 
- Grundleistungen, 
- Kernleistungen, 
- Standardleistungen und 
- Sonderleistungen 

des Zweckverbandes uneingeschränkt in An-
spruch zu nehmen. 
2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die ange-
botenen Grundleistungen und die für ihre je-
weiligen Aufgaben relevanten Kernleistungen 
des Zweckverbandes in Anspruch zu nehmen. 
a) Zu den Grundleistungen gehören  

- die Bereitstellung eines sicheren Ver-
bandsnetzes, welches die Standorte des 
Zweckverbandes untereinander und die-
se mit denen der Mitglieder verbindet. 
Dies erfolgt an einem jeweils vom Zweck-
verband betriebenen Übergabesystem 
am Standort des Mitgliedes. Die Vertrau-
enswürdigkeit des Mitgliedsnetzes ent-
scheidet über die Art und Weise der Be-
reitstellung aller Leistungen des Zweck-
verbandes. Der Verwaltungsausschuss 
legt dazu die Kriterien fest (§10 Absatz 
2a); 

- die Leistungen, die die Gesamtheit der 
Mitglieder betreffen und nicht oder noch 
nicht einzelnen Mitgliedern oder Produk-
ten zugeordnet werden können. Dabei 
soll beachtet werden, dass dieses Budget 
15% des Volumens der Umsatzerlöse 
des Zweckverbandes gemäß Wirt-
schaftsplan nicht überschreitet. 

b) Den Umfang der Kernleistungen legt der 
Verwaltungsausschuss fest. Kernleistungen 
sind für Mitglieder relevant, wenn sie Aufgaben 
unterstützen, die das Mitglied wahrnimmt. 

3) Die Mitglieder treffen darüber hinaus mit 
dem Zweckverband Einzelvereinbarungen 
über die Inanspruchnahme von Standardleis-
tungen und Sonderleistungen. Soweit Ver-
bandsmitglieder beabsichtigen, Produkte und 
Leistungen zu beschaffen, die auch der 
Zweckverband zur Verfügung stellen kann, ist 
ihm Gelegenheit zu geben, die Leistungen und 
Konditionen im Zweckverband darzustellen. 
4) Kündigt ein Verbandsmitglied Leistungen in 
einem Umfang, der mehr als einem Drittel 
seines, beim letzten Jahresabschluss festge-
stellten, Umsatzes beim Zweckverband ent-
spricht oder größer als 250.000 Euro ist, so ist 
es verpflichtet, dem Zweckverband ab dem 
Zeitpunkt, an dem das Vertragsverhältnis en-
det, bis längstens 5 Jahre nach Ausspruch der 
Kündigung, eine Kompensation in Höhe von 
50 % des entfallenden Umsatzes zu leisten. 
Eine entsprechende Kompensationspflicht gilt, 
wenn sich die Leistungsabnahme nicht durch 
Kündigung, sondern in sonstiger Weise im 
oben beschriebenen Umfang reduziert. 
5) Zusätzlich können Projekteinzelvereinba-
rungen getroffen werden. 
6) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, 
fachkundige Bedienstete für den ADV-
Fachbeirat und für Facharbeitskreise ohne 
Kostenerstattung zur Verfügung zu stellen. 

§ 5  
Wirtschaftsführung, Erledigung der Verwal-

tungsgeschäfte 

1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hält der 
Zweckverband das notwendige Personal und 
die erforderlichen Betriebsmittel vor. 
2) Auf die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen des Verbandes finden die Vor-
schriften über Wirtschaftsführung und Rech-
nungswesen der Eigenbetriebe (EigVO NW) 
sinngemäß Anwendung. 
3) Die Aufgaben des Betriebsausschusses 
werden von der Verbandsversammlung wahr-
genommen. 
4) Der Zweckverband kann sich gegen Kos-
tenerstattung bei der Durchführung der Wirt-
schaftsführung und des Rechnungswesens 
sowie zur Aufgabenerledigung bei seiner Per-
sonalverwaltung eines Verbandsmitgliedes 
oder Dritter bedienen, wenn dies rationell und 
kostensparend ist. 
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§ 6 
Organe, Ausschüsse, ADV-Fachbeirat und 

Geschäftsführung 

1) Organe des Zweckverbandes sind 
- die Verbandsversammlung 
- der Verwaltungsausschuss 
- der Verbandsvorsteher 

2) Der Zweckverband bildet einen ADV-
Fachbeirat. 
3) Der Zweckverband hat eine Geschäftsfüh-
rung. Sie besteht aus mindestens einem Ge-
schäftsführer. Bei nur einem Geschäftsführer 
hat dieser einen Stellvertreter, bei mehr als 
einem Geschäftsführer vertreten sich die Ge-
schäftsführer gegenseitig. 

§ 7  
Verbandsversammlung 

1) Die Verbandsversammlung besteht aus je 
einem Vertreter der Verbandsmitglieder, der 
durch die Vertretungskörperschaft des Ver-
bandsmitgliedes für ihre Wahlzeit aus ihren 
Mitgliedern oder den Dienstkräften der Verwal-
tung gewählt wird. Für jedes Mitglied der Ver-
bandsversammlung ist ein Stellvertreter zu 
wählen.  
2 a) Die Vertreter der Mitglieder haben in der 

Verbandsversammlung jeweils eine Stimme 
pro angefangene 100.000 Euro der durch-
schnittlichen Umsatzerlöse des Zweckver-
bandes mit dem jeweiligen Mitglied (Mit-
gliedsumsatz). Maßgeblich sind die durch-
schnittlichen Umsatzerlöse der fünf vor der 
letzten Kommunalwahl abgeschlossenen 
Wirtschaftsjahre des Zweckverbandes, wie 
sie den festgestellten Jahresabschlüssen zu 
Grunde liegen.  
b) Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 
mindestens 55 % der Stimmenzahl der Mit-
glieder. 
c) Als Mitgliedsumsatz gelten auch Umsatz-
erlöse aus Leistungen des Zweckverbandes 
an Unternehmen und Einrichtungen, die das 
Mitglied in seinem Gesamtabschluss, unab-
hängig von dessen tatsächlicher Aufstellung, 
im Wege der Vollkonsolidierung einbeziehen 
muss und die das Mitglied in die Regelungen 
des § 4 einbezieht. 
d) Beim Eintritt eines Mitglieds gilt für das 
Neumitglied der durchschnittliche Planum-
satz aus verbindlichen Leistungsvereinba-
rungen für die folgenden drei Jahre. Im Übri-
gen gelten §7 Absätze 2a und 2c.  

3) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer 
Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellvertre-
ter, die aus verschiedenen Kreisen bzw. kreis-
freien Städten kommen sollen. 
4) Die Verbandsversammlung gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

§ 8  
Zuständigkeiten der Verbandsversammlung 
sowie Auslagenersatz und Verdienstausfall 

1) Die Verbandsversammlung beschließt über 
alle Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung 
nach einer solchen Entscheidung bedürfen, 
soweit das Gesetz oder diese Satzung nicht 
etwas anderes bestimmen. 
2) Die Verbandsversammlung ist insbesondere 
zuständig für 

a) die Aufstellung allgemeiner Grundsätze, 
nach denen der Zweckverband geführt wer-
den soll, 
b) den Beschluss des Wirtschaftsplans und 
die Festsetzung der Verbandsumlage, 
c) die Feststellung des Jahresabschlusses 
und die Entlastung des Verwaltungsaus-
schusses und des Verbandsvorstehers, 
d) die Wahl der Verwaltungsausschussmit-
glieder und ihrer Stellvertreter, 
e) die Wahl des Verbandsvorstehers und 
seines Stellvertreters, 
f) die Beauftragung eines Rechnungsprü-
fungsamtes nach § 19 Abs. 2 dieser Sat-
zung, 
g) den Beitritt von Verbandsmitgliedern, 
h) das Eingehen von Beteiligungen gemäß 
§ 3 Abs. 6 dieser Satzung und die Wahl der 
zu entsendenden Vertreter, 
i) die Änderung dieser Satzung und die Auf-
lösung des Zweckverbandes. 

3) Soweit Mitglieder der Verbandsversamm-
lung für die Verbandsmitglieder nicht im Haupt-
amt sondern ehrenamtlich tätig sind, erhalten 
sie für die Teilnahme an Sitzungen der Ver-
bandsversammlung Ersatz der Auslagen und 
des Verdienstausfalls nach den folgenden 
Absätzen. 
4) Der Auslagenersatz wird bis zu einer Höhe 
von maximal 76,- Euro je Sitzung aufgrund 
glaubhaftgemachter Angaben gewährt. 
5) Der Verdienstausfall wird für jede angefan-
gene Stunde der versäumten regelmäßigen 
Arbeitszeit errechnet. 
6) Alle Mitglieder haben mindestens Anspruch 
auf einen Regelstundensatz von 7,- Euro, es 
sei denn, dass sie ersichtlich keine Nachteile 
erlitten haben. 
7) Unselbständigen wird über den Regelsatz 
hinaus der tatsächlich entstandene höhere und 
nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt, 
höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde. 
8) Selbständige erhalten eine Verdienstaus-
fallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der 
Grundlage des glaubhaftgemachten Einkom-
mens nach Ermessen, mindestens jedoch in 
Höhe des Regelstundensatzes des Absatz 6, 
festgesetzt. Sie darf jedoch höchstens 20,- 
Euro pro Stunde betragen. 
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9) Personen, die einen Haushalt mit mindes-
tens zwei Personen führen und nicht oder we-
niger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 
sind, erhalten für die Zeit der mandatsbeding-
ten Abwesenheit vom Haushalt mindestens 
den Regelstundensatz i. S. d. Absatzes 6. Statt 
des Regelstundensatzes werden auf Antrag 
die notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt, höchstens jedoch 20,- Euro 
pro Stunde. 
Sofern durch mandatsbedingte Abwesenheit 
vom Haushalt eine entgeltliche Kinderbetreu-
ung notwendig ist, werden die nachgewiese-
nen Kosten auf Antrag erstattet, höchstens 
jedoch 20,- Euro pro Stunde. Kinderbetreu-
ungskosten werden nicht für Zeiträume erstat-
tet, für die eine Entschädigung nach Satz 1 
geleistet wird.  
10) Der tägliche Höchstbetrag der Ver-
dienstausfallentschädigung beträgt 61,- Euro. 
11) Grundlage für die Zahlung des Auslagen-
ersatzes und der Verdienstausfallentschädi-
gung ist die Anwesenheitsliste. 

§ 9  
Verwaltungsausschuss  

1) Der Verwaltungsausschuss wird gebildet 
aus: 
a) dem Verbandsvorsteher und seinem Stell-
vertreter 
b) je einem Vertreter der Kreise und kreisfreien 
Städte und je einem als seinem Stellvertreter. 
Die Vertreter und deren Stellvertreter werden 
von den jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten 
vorgeschlagen. 
c) vier Mitgliedern von Gemeinden und Städten 
aus dem Rhein-Sieg-Kreis, möglichst haupt-
amtlichen Bürgermeistern - andernfalls Mitglie-
dern aus den Vorständen der jeweiligen Ver-
waltungen - und vier als ihre Stellvertreter, 
d) drei Mitgliedern von Gemeinden und Städ-
ten aus dem Oberbergischen Kreis, möglichst 
hauptamtlichen Bürgermeistern - andernfalls 
Mitgliedern aus den Vorständen der jeweiligen 
Verwaltungen - und 3 als ihre Stellvertreter. 
2) Jeder Vertreter der Mitglieder hat im Verwal-
tungsausschuss eine Stimme. 
3) Vorsitzender des Verwaltungsausschusses 
ist der Verbandsvorsteher. Er wird in dieser 
Funktion vertreten vom stellvertretenden Ver-
bandsvorsteher. 
4) Die Amtszeit des Verwaltungsausschusses 
endet mit der Wahlperiode der Vertretungskör-
perschaft. Er führt seine Geschäfte bis zur 
Bildung eines neuen Verwaltungsausschusses 
weiter. 

 

 

§ 10  
Zuständigkeiten des Verwaltungsaus-

schusses  

1) Der Verwaltungsausschuss bereitet die 
Beschlüsse der Verbandsversammlung vor 
und entscheidet in allen Angelegenheiten, die 
weder in die Zuständigkeit der Verbandsver-
sammlung noch in die Zuständigkeit des Ver-
bandsvorstehers fallen. 
2) Der Verwaltungsausschuss ist im Rahmen 
des Wirtschaftplanes insbesondere zuständig 
für die Entscheidung über 
a) die Standards für die gemeinsame Informa-
tions- und Kommunikationstechnik 
b) die mittelfristige Arbeitsplanung (strategi-
sche Unternehmensplanung) 
c) die Geschäftsverteilung der Geschäftsfüh-
rung 
d) die wirtschaftlichen Zielvereinbarungen für 
die Geschäftsführung 
e) die Grund- und Kernleistungen des Zweck-
verbandes und deren Budget 
f) die Produkte, Verrechnungspreise und Bin-
defristen 
g) die Dauer der maximal 5 jährigen Kompen-
sation im Sinne von § 4, Absatz 4 
h) die Entgegennahme der Geschäftsberichte 
(Controlling) 
i) die Ernennung, Anstellung, Beförderung, 
Änderung der Anstellungsverträge und Entlas-
sung der Mitglieder der Geschäftsführung im 
Einvernehmen mit dem Verbandsvorsteher 
j) die Ernennung, Anstellung, Beförderung und 
Entlassung aller Beamten sowie der dem hö-
heren Dienst vergleichbaren Beschäftigten. 
3) Der Verwaltungsausschuss erhält im Rah-
men der betrieblichen Möglichkeiten die Infor-
mationen, die für die Beurteilung der Verhält-
nisse des Zweckverbandes von Bedeutung 
sind, insbesondere über: 
- grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik 
- die wirtschaftliche Entwicklung des Zweck-
verbandes 
- Vorgänge, die für die Liquidität und den wirt-
schaftlichen Erfolg des Zweckverbandes von 
erheblicher Bedeutung sein können. 

§ 11  
Sitzungen und Beschlüsse  

1) Verbandsversammlung und Verwaltungs-
ausschuss treten bei Bedarf zusammen, die 
Verbandsversammlung jedoch mindestens 
zweimal und der Verwaltungsausschuss min-
destens viermal im Jahr, ferner dann, wenn 
mindestens 3 Mitglieder dies mit konkreten 
Tagesordnungspunkten verlangen. 
2) Zu den Sitzungen lädt der Vorsitzende oder 
im Verhinderungsfalle der stellvertretende 
Vorsitzende unter Angabe der Tagesordnung 
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und mit Erläuterungen unter Wahrung einer 
Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich ein. 
In dringenden Fällen kann die Einladungsfrist 
bis auf 3 Werktage verkürzt werden. 
3) Über die Sitzungen der Verbandsversamm-
lung und des Verwaltungsausschusses ist ein 
Beschlussprotokoll zu fertigen, das vom amtie-
renden Vorsitzenden und dem Schriftführer zu 
unterzeichnen ist. Die Niederschrift wird den 
jeweiligen Organmitgliedern und den Mitglie-
dern des Zweckverbandes zugeleitet. 
4) Gegen einen in eigener Zuständigkeit ge-
fassten Beschluss des Verwaltungsausschus-
ses können innerhalb von 14 Tagen nach Zu-
stellung der Niederschrift mindestens ein Drit-
tel der Zweckverbandsmitglieder mit Gründen 
versehene Einwendungen erheben. Verbleibt 
der Verwaltungsausschuss bei seinem Be-
schluss, entscheidet die Verbandsversamm-
lung endgültig. 
5) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte 
keinen Aufschub dulden und eine unverzügli-
che Beschlussfassung der Verbandsversamm-
lung oder des Verwaltungsausschusses nicht 
möglich ist, entscheidet der Verbandsvorsteher 
zusammen mit einem Mitglied der Verbands-
versammlung oder des Verwaltungsausschus-
ses. Die Entscheidung ist dem zuständigen 
Organ in seiner nächsten Sitzung zur Geneh-
migung vorzulegen. 

§ 12 
 Abstimmungen  

1) Verbandsversammlung und Verwaltungs-
ausschuss sind beschlussfähig, wenn die an-
wesenden stimmberechtigten Mitglieder mehr 
als die Hälfte der Gesamtstimmen der Ver-
bandsversammlung bzw. des Verwaltungsaus-
schusses vertreten. Ist eine Angelegenheit 
wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt 
worden und wird das Organ innerhalb einer 
Woche zur Verhandlung über denselben Ge-
genstand erneut einberufen, so ist es ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig. Bei der zweiten Ladung muss 
hierauf ausdrücklich hingewiesen werden. 
2) Auf Beschlüsse und Wahlen der Verbands-
versammlung und des Verwaltungsausschus-
ses findet § 50 GO NW sinngemäß Anwen-
dung. Beschlüsse über Satzungsänderungen, 
die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder und 
die Auflösung des Zweckverbandes bedürfen 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
der Verbandsversammlung. 
3) Die Verbandsversammlung wählt gem. § 15 
Abs. 4 GkG NRW aus ihrer Mitte den Vertreter 
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverban-
des zum Vorsitzenden. In gleicher Weise wählt 
sie einen Stellvertreter des Vorsitzenden. 

§ 13  
Verbandsvorsteher  

1) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden 
Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, 
der Verbandssatzung und der Beschlüsse der 
Verbandsversammlung sowie des Verwal-
tungsausschusses die übrige Verwaltung des 
Zweckverbandes und vertritt den Zweckver-
band gerichtlich und außergerichtlich. 
2) Der Verbandsvorsteher bereitet die Be-
schlüsse vor, wickelt sie ab und unterrichtet die 
Verbandsversammlung und den Verwaltungs-
ausschuss in allen wichtigen Angelegenheiten. 
Er ist gegenüber jedem Verbandsmitglied in 
allen Angelegenheiten des Zweckverbandes 
auskunftspflichtig, soweit nicht Rechte oder 
Interessen anderer Verbandsmitglieder dem 
entgegenstehen. Der Verbandsvorsteher ist 
Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte des 
Zweckverbandes; sein Dienstvorgesetzter ist 
die Verbandsversammlung. 
3) Der Verbandsvorsteher ist zuständig für die 
Anstellung, Beförderung und Entlassung aller 
Beschäftigten, soweit nicht der Verwaltungs-
ausschuss nach § 10 Abs. 2 h) zuständig ist.  
4) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertre-
ter sind zur Teilnahme an der Verbandsver-
sammlung berechtigt. Sie haben beratende 
Stimme. Der Verbandsvorsteher oder sein 
Stellvertreter ist zur Teilnahme verpflichtet. 

5) Der Verbandsvorsteher trifft die verwal-
tungstechnischen Zielvereinbarungen für die 
Führung der laufenden Geschäfte durch die 
Geschäftsführung. Er stellt den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes sowie den des Stellenplanes 
fest. 

6) Der Verbandsvorsteher erlässt einen Ge-
schäftsverteilungsplan (§ 14 Abs. 2) für die 
Geschäftsführung.  

§ 14  
Geschäftsführung 

1) Die Geschäftsführung ist im Rahmen der 
Zielvereinbarungen und Beschlüsse für eine 
wirtschaftliche und im Vergleich zu freien 
Marktanbietern wettbewerbsfähige Aufgaben-
durchführung verantwortlich. Sie ist im Rah-
men des Wirtschaftsplanes und der Zielverein-
barungen zu unternehmerisch-flexiblen Ent-
scheidungen befugt. 
2) Die Aufgaben der Geschäftsführung und 
ihre Verteilung regelt die Geschäftsverteilung. 

§ 15  
ADV-Fachbeirat und Arbeitskreise  

1) Die Mitglieder des Zweckverbandes bestel-
len je einen Fachvertreter und dessen Stellver-
treter für den ADV-Fachbeirat. Den Vorsitz 
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führt ein Mitglied der Geschäftsführung. 
2) Sitzungen des ADV-Fachbeirates finden 
mindestens zweimal pro Jahr sowie bei Bedarf 
statt.  
3) Die Empfehlungen des ADV-Fachbeirates 
sind dem Verwaltungsausschuss schriftlich 
bekannt zu geben. 

4) Bei der Lösung organisatorischer Fragen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung, Einfüh-
rung und Anwendung automatisierter Verfah-
ren kann die Geschäftsführung Facharbeits-
kreise aus fachkundigen Bediensteten der 
Verbandsmitglieder und des Zweckverbandes 
berufen. Sie ist berechtigt, an den Sitzungen 
der Facharbeitskreise teilzunehmen, und ein 
Mitglied der Geschäftsführung kann jederzeit 
den Vorsitz übernehmen. 

§ 16  
Abgabe von Erklärungen  

1) Erklärungen, durch die der Zweckverband 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schrift-
form. Sie werden vom Verbandsvorsteher und 
von seinem Stellvertreter oder einem von der 
Verbandsversammlung zu bestimmenden Be-
amten, Beschäftigten oder Mitglied der Ver-
bandsversammlung unterzeichnet. 
2) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht für Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung. 

§ 17  
Personal  

1) Der Zweckverband kann hauptamtlich tätige 
Beamte und Beschäftigte zur Erledigung seiner 
Aufgaben einstellen. 
2) Für Dienstkräfte, deren Zugehörigkeit zum 
Zweckverband aus einem Überleitungsvertrag 
resultiert, bleiben dessen Bedingungen erhal-
ten. 
3) Die nach geltendem Recht auszustellenden 
Urkunden für die Geschäftsführung und die 
Beamten des höheren Dienstes sind vom Ver-
bandsvorsteher und seinem Stellvertreter oder 
einem weiteren Mitglied der Verbandsver-
sammlung zu unterzeichnen. Für die übrigen 
Urkunden, die Anstellungsverträge und die 
sonstigen schriftlichen Erklärungen zur Rege-
lung der Rechtsverhältnisse von Beschäftigten 
gilt § 16 der Satzung. 

§ 18  
Leistungsverrechnung  

1) Alle Kosten, die bei der Erstellung von Leis-
tungen (§ 4 dieser Satzung) direkt oder indirekt 
anfallen, werden von den Verbandsmitgliedern 
leistungsbezogen oder umlagefinanziert getra-
gen. Sie sind durch eine betriebswirtschaftliche 
Kosten- und Leistungsrechnung auszuweisen. 
2) Die Leistungen, die den einzelnen Ver-

bandsmitgliedern direkt zugerechnet werden 
können, werden mit den Mitgliedern in Form 
von Verrechnungspreisen nach Inanspruch-
nahme abgerechnet. 
3) Die in § 4 Abs. 2 dieser Satzung bzw. vom 
Verwaltungsausschuss festgelegten Grundleis-
tungen werden, soweit sie nicht leistungsbezo-
gen abgerechnet werden, solidarisch über eine 
Umlage finanziert.  
4) Für Standardleistungen und Sonderleistun-
gen werden im Einzelfall Bindefristen verein-
bart. 
5) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes 
nach Absatz 2 und 3 nicht zur Deckung seines 
Finanzbedarfs ausreichen, kann von den Mit-
gliedern eine Umlage erhoben werden. 
6) Die Umlagen werden von den Verbandsmit-
gliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getra-
gen. Hierbei gilt die vom Landesbetrieb „Infor-
mation und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW)“ veröffentlichte Einwohnerzahl nach 
dem Stand vom 30.06. des dem Wirtschafts-
jahr vorangehenden Jahres. Die Kreise werden 
hierbei ebenfalls mit der Summe der Einwoh-
ner aller kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden gerechnet  
7) Sofern im Einzelfall keine besonderen Re-
gelungen getroffen sind, leisten die Verbands-
mitglieder zu Beginn eines jeden Kalendervier-
teljahres Vorauszahlungen auf die zu erwar-
tenden anteiligen Kosten. Die endgültige Kos-
tenbelastung erfolgt nach Ablauf des Rech-
nungsjahres. 
8) Leistungen, die für die kommunalen Betrie-
be der Verbandsmitglieder sowie für Dritte 
erbracht werden, sind diesen Einrichtungen 
vom Zweckverband unter den gleichen 
Grundsätzen nach Inanspruchnahme unmittel-
bar in Rechnung zu stellen. 

§ 19  
Jahresabschlussprüfung und sonstige 

Prüfaufgaben  

1) Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen, die sich zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung eines Wirtschaftsprüfers 
oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
bedient. Der Verbandsvorsteher schlägt den 
Wirtschaftsprüfer bzw. die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft vor.  
2) Die Verbandsversammlung überträgt dem 
Rechnungsprüfungsamt eines der Zweckver-
bandsmitglieder gegen Kostenerstattung fol-
gende Aufgaben nach § 103 GO NW: 
a) die dauernde Überwachung der Zahlungs-
abwicklung sowie die Vornahme der Prüfungen 
(§ 103 Abs. 1 Ziff. 5 GO) 
b) bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit 
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Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-
Buchführung) die Prüfung der Programme vor 
ihrer Anwendung (§ 103 Abs. 1 Ziff. 6 GO).  
Die Prüfung der ADV-Programme erfolgt mit 
befreiender Wirkung für alle Verbandsmitglie-
der und ihrer Einrichtungen.  
c) die Prüfung von Vergaben (§ 103 Abs. 1 Ziff. 
8 GO) 
Der Prüfungsplan (Art, Umfang, Personalein-
satz) wird vom beauftragten Rechnungsprü-
fungsamt aufgestellt. Weitere Rechnungsprü-
fungsämter von Verbandsmitgliedern sind ge-
gen Kostenerstattung zur Amtshilfe verpflich-
tet. 

§ 20  
Datenschutz 

Die Daten eines Zweckverbandsmitgliedes 
dürfen ohne dessen Zustimmung nicht für 
Zwecke anderer Verbandsmitglieder oder Drit-
ter ausgewertet oder benutzt werden. Die civi-
tec ist für die Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen verantwortlich. 

§ 21  
Haftung 

Für Schäden, die den Verbandsmitgliedern 
oder Dritten infolge fehlerhafter Aufgabenerfül-
lung durch Organe oder Dienstkräfte des 
Zweckverbandes entstehen, ist dieser zum 
Schadensersatz nach den gesetzlichen Be-
stimmungen verpflichtet. 

§ 21a  
Anteile am Zweckverband  

(1) Jedes Mitglied hält einen Anteil am Zweck-
verband. 
(2) Insbesondere sind sie entsprechend ihres 
durchschnittlichen Anteils an den Mitglieder-
umsätzen am Reinvermögen des Zweckver-
bandes beteiligt. 
a) Maßgeblich sind die Umsatzerlöse, die den 
letzten fünf festgestellten Jahresabschlüssen 
zu Grunde liegen. § 7 Abs. 2b gilt entspre-
chend. Umsatzerlöse bereits ausgeschiedener 
Mitglieder sind einzubeziehen. 
b) Beim Eintritt eines Mitglieds gilt für das Neu-
mitglied der durchschnittliche Planumsatz aus 
verbindlichen Leistungsvereinbarungen für die 
folgenden drei Jahre. 

§ 22  
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern  

1) Nach Ausscheiden eines Verbandsmitglie-
des führen die übrigen Mitglieder den Zweck-
verband fort. 
2) Bis zum 31.12.2010 gilt die Regelung:  
Jedes Verbandsmitglied kann mit einer Frist 
von zwei Jahren zum Ende eines Wirtschafts-

jahres seine Mitgliedschaft kündigen. Die Kün-
digung erfolgt durch fristgerechte, schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Verbandsvorsteher. 
Die Kündigung wirkt einseitig und konstitutiv.  
Zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kün-
digung ist § 1 der Satzung dahingehend zu 
ändern, dass der Name des Ausscheidenden 
als Mitglied gestrichen wird. 
Die Absätze 3 bis 5 gelten ab 1.1.2011. 
3) Jedes Verbandsmitglied kann mit einer Frist 
von fünf Jahren zum Ende eines Wirtschafts-
jahres seine Mitgliedschaft kündigen. Die Kün-
digung erfolgt durch fristgerechte, schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Verbandsvorsteher. 
Die Kündigung wirkt einseitig und konstitutiv. 
Mit Zustimmung von mehr als zwei Drittel der 
Stimmen in der Verbandsversammlung kann 
die Frist auf bis zu zwei Jahre verkürzt werden. 
Zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kün-
digung ist § 1 der Satzung dahingehend zu 
ändern, dass der Name des Ausscheidenden 
als Mitglied gestrichen wird. 
4) Auf den Tag des Ausscheidens eines Mit-
glieds ist das Reinvermögen des Zweckver-
bandes zu Marktwerten umfassend zu bewer-
ten. Nicht bilanzierte immaterielle Vermögens-
gegenstände werden dabei nicht berücksich-
tigt. Der gemäß § 21a Abs. 2 zu ermittelnde 
Anteil des Ausscheidenden am Reinvermögen 
ist zwischen Zweckverband und Ausscheiden-
dem auszugleichen. Dies gilt auch, wenn die 
Schulden das Vermögen des Verbandes über-
steigen. 
5) Der Ausgleichsanspruch gemäß Absatz 4 
entsteht mit Ausscheiden des Mitglieds. Er ist 
mit 2 %-Punkten über dem Basiszins gemäß 
§ 247 BGB zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 
6 Monate nach dem Ausscheiden. 
6) § 4 Abs. 4 gilt für die durch das Ausschei-
den des Mitglieds entfallenden Umsätze ent-
sprechend. Vom Mitglied vor seinem Aus-
scheiden eingegangene Verpflichtungen nach 
§ 4 Abs. 3 bleiben vom Ausscheiden unbe-
rührt. 
7) Auf Verlangen des Zweckverbandes ist das 
ausscheidende Mitglied verpflichtet, entspre-
chend dem Verhältnis seines letzten festge-
stellten Umsatzes zum letzten festgestellten 
Gesamtumsatz der Verbandsmitglieder den 
auf ihn entfallenden Anteil der Mitarbeiter zu 
übernehmen; Stellenbruchteile sind aufzurun-
den. Personalrückführungsmöglichkeiten aus 
bestehenden Personalübernahmeverträgen 
sind bevorzugt wahrzunehmen. 
8) Bei Ausscheiden eines Mitgliedes werden 
auf seinen Antrag die das ausscheidende Mit-
glied betreffenden Daten ausgehändigt. Die 
dadurch entstehenden Kosten trägt das aus-
scheidende Mitglied. 
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§ 23  
Auseinandersetzung  

1) Nach Auflösung des Zweckverbandes wird 
dieser abgewickelt. Das nach Abwicklung 
verbleibende Reinvermögen wird an die Mit-
glieder gemäß § 21a verteilt. Fehlbeträge sind 
entsprechend auszugleichen. 
2) Personalrückführungsmöglichkeiten aus 
bestehenden Personalübernahmeverträgen 
sind wahrzunehmen 
3) Die übrigen Bediensteten werden anteilig 
auf die Verbandsmitglieder verteilt, sofern eine 
betriebsbedingte Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses rechtlich nicht zulässig ist. 
Kommt eine Einigung über die Verteilung nicht 
zustande, werden die Dienstkräfte, getrennt 
nach Beamten und Beschäftigten, in der Rei-
henfolge der jeweils höchsten Eingruppierung 
in diesen Gruppen und bei gleicher Einstufung 
nach der Höhe des jeweiligen Jahreseinkom-
mens gemäß dem d’Hondt’schen System von 
den Verbandsmitgliedern auf der Basis der 
Einwohnerzahlen (letzte Veröffentlichung des 
IT.NRW) übernommen. Die bei Gründung des 
Zweckverbandes übernommenen und noch 
nicht ausgeschiedenen Mitarbeiter werden 
dabei angerechnet. 
4) Die bei Auflösung des Zweckverbandes 
bestehenden Versorgungslasten gehen mit 
dem Personal gemäß Absatz 2 und 3 über. Sie 
sind zum Zeitpunkt des Personalübergangs 
aktuell zu bewerten und dem Mitglied im Rah-
men der Abwicklung anzurechnen. 

§ 24  
Bekanntmachungen  

1) Öffentliche Bekanntmachungen des Zweck-
verbandes erfolgen in den Amtsblättern für die 
Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf. So-
fern es sich um Änderungen der Verbandssat-
zung handelt, weisen die Zweckverbandsmit-
glieder in der für ihre Bekanntmachungen vor-
geschriebenen Form auf die Veröffentlichung 
hin. 
2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der 
nach Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer 
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereig-
nisse nicht möglich, so wird die Öffentlichkeit 
durch Aushang in den Kreishäusern der ver-
bandsangehörigen Kreise und Ratshäusern 
der verbandsangehörigen kreisfreien Städte 
unterrichtet. 

§ 25  
Funktionsbezeichnungen 

Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung 
werden entsprechend § 12 GO NW in weibli-
cher oder männlicher Form geführt.  

 

§ 26  
Inkrafttreten  

1) Der Zweckverband ist unter dem Namen 
Zweckverband Gemeinsame Kommunale Da-
tenverarbeitung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Satzung und ihrer 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Köln entstan-
den. 
2) Der Zweckverband hat seinen Betrieb zum 
01.01.1998 aufgenommen. 
3) Für die vorher Beteiligten an der gemeinsa-
men Kommunalen Datenverarbeitungszentrale 
Rhein-Sieg-Kreis / Oberbergischer Kreis traten 
die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
den Betrieb einer gemeinsamen Datenverar-
beitungszentrale (GKD) und die Prüfung nach 
§§ 79 Abs. 1, 102 Abs. 1 Nr. 4 GO NW, 42 
Abs. 1 KrO NW vom 01.01.1974 sowie der 
Verwaltungsvereinbarung zur öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung (ÖRV) vom 
11.10.1995 durch den Beitritt zum Zweckver-
band zum 31.12.1997 außer Kraft. Dies wurde 
öffentlich bekannt gemacht. 
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